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GLOSSAR 
 

15a Vereinbarung ς Eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (auch Art. 

15a-Vereinbarung oder 15a-Vereinbarung) ist in Österreich eine vom Bund mit den Ländern oder von 

den Ländern untereinander geschlossene Vereinbarung. 

 

AMS ς Arbeitsmarktservice: Dienstleistungsunternehmen am Arbeitsmarkt in Österreich mit öffentlich, 

rechtlicher Funktion. 

 

Art. ς Artikel hier nur im Zusammenhang mit Gesetzen 

 

AsylG ςAsylgesetz, beziehungsweise Asylgesetz 2005 (AsylG 2005): das zentrale Gesetz des österreichi-

schen Asylwesens 

 

BBE ς Bundesbetreuungseinrichtung: vom Bund (durch BBU GmbH) geführte Betreuungsstellen für 

Asylwerber:innen bzw. grundversorgte Personen in Österreich 

 

BBU bzw. BBU GmbH ς Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung: Gesellschaft im Eigentum der Republik Österreich, welche die in den Geschäfts-

bereich des Bundesministeriums für Inneres fallende Betreuung von Asylwerbern sowie deren Rechts-

beratung wahrnimmt. 

 

BFA ς Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl: Dem Innenministerium unmittelbar nachgeordnete Be-

hörde, die seit 1. Jänner 2014 unter anderem in erster Instanz über Asylanträge entscheidet. 

 

BFA-VG ς Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Verfahrensgesetz: Es regelt die allgemeinen Bestim-

mungen, die für alle Fremden, die sich in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl, vor den Vertretungsbehörden des Fremdenpolizeigesetzes oder einem Verfahren vor dem Bun-

desverwaltungsgericht befinden, gelten. 

 

BM.I ς Bundesministerium für Inneres 

 

BVwG ς Bundesverwaltungsgericht: Es ist das mit der unmittelbaren Bundesverwaltung zuständige 

Verwaltungsgericht in Österreich. 

 

Dublin-III-Verordnung / Dublin System ς Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-

gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist. 

 

EBB ς Erhöhter Betreuungsbedarf (siehe 2.5.3.8. bzw. 5.6.3.4.) 

 

EMRK ς Europäische Menschenrechtskonvention: Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Mitgliedern des Europarats, der einen 

Katalog von Grundrechten und Menschenrechten enthält 

 

EU ς Europäische Union 

 

EuGH ς Europäischer Gerichtshof: oberste rechtsprechende Organ der Europäischen Union 

 

EURODAC ς European Dactyloscopy: Fingerabdruck-Identifizierungssystem für den Abgleich der Finger-

abdruckdaten aller Asylwerber:innen sowie von bestimmten Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, 

wenn die betreffenden Personen älter als 14 Jahre sind. 

 

FLAG ς Familienlastenausgleichsgesetz: Regelt die die Familie betreffende Leistungen, die den Mehr-

aufwand ausgleichen sollen. 

 

FPG ς Fremdenpolizeigesetz: Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von 

Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel 

 

FRA ς Agency for Fundamental Rights (Grundrechteagentur): Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte. 

 

FRäG (2018) ς Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018: Bundesgesetz, mit dem unter anderem das Nie-

derlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Fremdenpolizeigesetz, das Asylgesetz, das BFA-Verfahrensge-

setz, das BFA-Einrichtungsgesetz, das Grundversorgungsgesetz ς Bund, das Staatsbürgerschaftsgesetz 

und das Sicherheitspolizeigesetz geändert wurden. 

 

GEAS ς Gemeinsames europäisches Asylsystem: ein rechtlicher und institutioneller Rahmen der Euro-

päischen Union, der die Behandlung und Rechte von Asylsuchenden harmonisieren soll. 

 

GFK ς Genfer Flüchtlingskonvention: Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ist das 

zentrale Rechtsdokument des internationalen Flüchtlingsrechts 
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HAP ς Humanitäres Aufnahmeprogramm: Aufnahmeprogramme für Geflüchtete, die von Staaten ein-

gerichtet werden können um damit ς über den UNHCR ς Geflüchtete direkt aus den Krisenregionen zu 

holen. 

 

IOM ς Internationale Organisation für Migration: Zwischenstaatliche Organisation im System der Ver-

einten Nationen, die auf Migration spezialisiert ist. 

 

MA11 ς Magistratsabteilung Elf der Stadt Wien: Kinder- und Jugendhilfebehörde in Wien. 

 

NGO(s) ς Nichtregierungsorganisation(en) 

 

OGH ς Oberster Gerichtshof: letzte Instanz für Zivil und Strafverfahren. 

 

ÖIF ς Österreichischer Integrationsfonds: Behörde für die Integration von Migrant:innen. 

 

UMF ς unbegleite:r minderjährige:r Flüchtlinge / Fremde: siehe Begriffsdefinition und Begriffsverwen-

dung 1.3. 

 

UNHCR ς United Nations High Commissioner for Refugees / Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten 

Nationen: Es ist mit dem Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen (Flüchtlingsrecht) beauftragt und 

auch im Bereich der humanitären Hilfe tätig. 

 

WG ς Wohngemeinschaft: In diesem Bericht im Sinne einer Unterbringungsform für unbegleitete Kin-

derflüchtlinge. 

  



 

Seite 8 von 189  

EINLEITUNG 
 

Kinderflüchtlinge gehören zu den schutzbedürftigsten Gruppen unter den Menschen, die vor Krieg und 

Verfolgung fliehen. Ihre Erfahrungen sind häufig von Verlust, Unsicherheit und traumatischen Erlebnis-

sen geprägt. Dabei haben sie besondere Bedürfnisse, die sich deutlich von denen erwachsener Geflüch-

teter unterscheiden. Der Umgang mit diesen Kindern stellt Gesellschaften, Politik und Behörden vor 

Herausforderungen, da sie nicht nur rechtliche und strukturelle Unterstützung benötigen, sondern 

auch emotionale und psychologische Betreuung, um ihre Integration zu ermöglichen und langfristige 

Perspektiven zu schaffen. 

Dieser Bericht widmet sich der umfassenden Analyse der Situation von Kinderflüchtlingen in Öster-

reich, mit besonderem Fokus auf Fluchtwaisen, begleitete Kinderflüchtlinge und vertriebene Kinder aus 

der Ukraine. 

Grundlage bildet der 2017 von Katharina Glawischnig im Auftrag des Kinderrechte Boards erstellte Be-

ǊƛŎƘǘ αYƛƴŘŜǊŦƭǸŎƘǘƭƛƴƎŜ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘάΣ ŘŜǊ ŀƭǎ YƛƴŘŜǊǊŜŎƘǘŜ-Situationsbericht wertvolle Vorarbeit leis-

tet. Zudem wird der Kindeswohlbericht der Kindeswohlkommission aus dem Jahr 2021 berücksichtigt, 

der zentrale Problemlagen von Kinderflüchtlingen darstellt. Leider sind trotz der darin festgehaltenen 

Empfehlungen bislang nur wenige Verbesserungen erfolgt. 

 

Auch internationale und nationale rechtliche Rahmenbedingungen sind für die Situation der Kinder-

flüchtlinge von Bedeutung. Österreich hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 mit Erfüllungsvorbe-

halt ratifiziert, 2011 wurden zentrale Bestandteile durch das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte 

von Kindern (BVG Kinderrechte) in das österreichische Verfassungsrecht aufgenommen. Dazu zählen 

ein allgemeiner Schutz- und Fürsorgeanspruch des Kindes sowie die Übernahme der Kindeswohlma-

xime. Diese muss in allen Bereichen der Rechtsordnung berücksichtigt werden ς im Schul- und Gesund-

heitswesen ebenso wie im Asyl- und Fremdenrecht. Darüber hinaus verpflichten die Europäische Auf-

nahmerichtlinie, die Asylverfahrensrichtlinie, die Statusrichtlinie und die Dublin-Verordnung dazu, das 

Kindeswohl bei allen Entscheidungen über Kinderflüchtlinge vorrangig zu berücksichtigen. 

Die UN-Kinderrechtskonvention beinhaltet zudem ein Diskriminierungsverbot, das sicherstellt, dass 

Kinder nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, ihres 

eigenen Status oder des ihrer Eltern benachteiligt werden dürfen. Diese Verpflichtungen bilden den 
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Rahmen, um den besonderen Schutz und Rechte von Kinderflüchtlingen sicherzustellen, und bieten 

Maßstäbe, an denen sich staatliche und gesellschaftliche Maßnahmen messen lassen müssen. 

 

Ziel ist es, die spezifischen Lebensrealitäten, Rechte und Herausforderungen dieser Kinder sichtbar zu 

machen und aufzuzeigen, wie staatliche, gesellschaftliche und internationale Strukturen mit diesen An-

forderungen umgehen. Dabei wird auch der Zusammenhang zwischen rechtlichen Rahmenbedingun-

gen wie dem Asylrecht, den Anforderungen an Unterbringung und Obsorge sowie Fragen der Bildung 

und Integration beleuchtet. 

 

Im ersten Teil des Berichts werden zentrale Begriffe definiert, um die Grundlage für ein gemeinsames 

Verständnis der Thematik zu schaffen. Dazu gehören Definitionen von unterschiedlichen Begriffen zu 

Kinderflüchtlingen. Anschließend wird die Situation unbegleiteter Kinderflüchtlinge genauer betrach-

tet, einschließlich ihrer Herkunftsländer, demographischen Merkmale und den Verfahren, die sie im 

Rahmen des Asylsystems durchlaufen. Themen wie Altersfeststellung, Familiensuche und die Proble-

matik verschwundener Kinder werden detailliert analysiert. 

Weitere Kapitel befassen sich mit den besonderen Bedürfnissen begleiteter Kinderflüchtlinge sowie mit 

der Integration vertriebener ukrainischer Kinder, deren rechtlicher Status und Lebensbedingungen auf-

grund besonderer Regelungen teilweise abweichen. Fragen der Unterbringung, des Zugangs zu Bildung 

und psychologischer Betreuung spielen eine zentrale Rolle in der Diskussion, wie Österreich seinen Ver-

pflichtungen im Umgang mit schutzbedürftigen Kindern gerecht wird. 

Abschließend werden Themen wie Integration, Beschäftigung und Gesundheitsversorgung behandelt, 

um ein ganzheitliches Bild der Herausforderungen zu zeichnen, denen Kinderflüchtlinge in den aufneh-

menden Gesellschaften gegenüberstehen. Dieser Bericht bietet eine fundierte Grundlage für politische 

Entscheidungsträger:innen, Fachleute und die interessierte Öffentlichkeit, um Maßnahmen zu entwi-

ckeln, die den Schutz, die Unterstützung und die Zukunftsperspektiven dieser Kinder nachhaltig verbes-

sern. Ziel ist es, die Verantwortung aller Beteiligten zu betonen und aufzuzeigen, wie ein solidarisches 

und kindgerechtes Vorgehen gelingen kann. 

 

Dieser Bericht wuǊŘŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ α±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎΣ ²ƛǎǎŜƴǎŀǳǎǘŀǳŎƘ ǳƴŘ ²ƛǎǎŜƴǎƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴ 

YƛƴŘŜǊŦƭǸŎƘǘƭƛƴƎŜά Ŝrstellt. Die Erstellung wurde vom Bundeskanzleramt finanziert.   
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1. WER SIND KINDERFLÜCHTLINGE? 
 

Laut Asylstatistik des Bundesministeriums für Inneres gab es 2024 12.689 Asylanträge von Kindern in 

Österreich, davon 1.030 Fluchtwaisen und 7.735 begleitete Kinder (mit Eltern eingereist oder mittels 

Familienzusammenführung gekommen). Die restlichen 3.924 Kinder sind in Österreich geboren. Somit 

wurden rund 51 Prozent aller Asylanträge 2024 von Kindern gestellt. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Asylanträge in Österreich von 2021 bis 2024, aufge-

schlüsselt nach Männern, Frauen und Kindern. Zudem wird aufgeführt, wie viele Personen davon wie-

derum im Rahmen der Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind. 

 

Asylanträge Österreich 2021-2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

In diesem Abschnitt werden wesentliche Begriffe näher definiert. Unbegleitete Kinderflüchtlinge sind 

jene Minderjährigen, die ohne die Begleitung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten fliehen, 

was ihre Situation besonders prekär macht. Begleitete Kinderflüchtlinge hingegen reisen in Begleitung 

mindestens eines Elternteils oder eines gesetzlichen Vormunds, wodurch sie zumindest einen gewissen 

familiären Schutz und Unterstützung erfahren. 
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1.1. FLÜCHTLING 
 

Der Begriff Flüchtling zielt auf die Genfer Flüchtlingskonvention ab, die definiert  

α9ƛƴ CƭǸŎƘǘƭƛƴƎ ƛǎǘ ŜƛƴŜ tŜǊǎƻƴΣ ŘƛŜ αώΧϐ ŀus der begründeten Furcht vor Verfolgung 

wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-

len Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes 

befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht 

in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch neh-

ƳŜƴ ǿƛƭƭ ώΧϐά 

Flüchtlinge werden also auf Grund von Verfolgung zum Verlassen der Herkunft gezwungen und migrie-

ren daher nicht freiwillig.  

Im Asylverfahren wird die Flüchtlingseigenschaft geprüft. Dennoch wird in diesem Bericht der Begriff 

αCƭǸŎƘǘƭƛƴƎάΣ ōŜȊƛŜƘǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ƛƴ ŘŜǊ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ YƛƴŘŜǊŦƭǸŎƘǘƭƛƴƎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƎǊǀǖŜǊŜ DǊǳǇǇŜ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ 

und stützt sich nicht auf den rein rechtlichen Begriff, sondern den soziologischen Begriff, der eine 

breite Personengruppe umfasst. Flüchtling wird häufig ebenso für Menschen, die sich im Asylverfahren 

befinden verwendet. Alternativ wird im Bericht auch der Begriff der Schutzsuchende:r oder Geflüch-

tete:r verwendet ς auch im diesem Bericht wird auf alternative Begrifflichkeiten, wann immer möglich, 

zurückgegriffen. So sind Kinderflüchtlinge nicht nur jene Kinder, die bereits einen positiven Flüchtlings-

status haben, sondern auch Kinder im Asylverfahren, Kinder mit anderen Schutztitel wie subsidiären 

Schutz und gegebenenfalls auch Kinder, die bereits eine negative Entscheidung haben und von der Ab-

schiebung bedroht sind. 
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Asylanträge Österreich 1948ς2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

1.2. KINDERFLÜCHTLINGE 
 

Kinderflüchtlinge sind Minderjährige, die aufgrund von Krieg, Verfolgung oder anderen existenzbedro-

henden Umständen aus ihrem Herkunftsland fliehen müssen. Sie sind entweder oft allein und von ih-

ren Familien getrennt oder flüchten mit ihren Familien und befinden sich auf der Suche nach Sicherheit 

und Schutz in einem anderen Land. Diese Kinder stehen vor besonderen Herausforderungen, da sie so-

wohl mit den traumatischen Erlebnissen ihrer Flucht als auch mit der Anpassung an eine neue Umge-

bung, Kultur und Sprache konfrontiert sind. Ihnen gebührt besonderer Schutz und Unterstützung ge-

mäß internationalen Abkommen wie der UN-Kinderrechtskonvention, der Genfer Flüchtlingskonven-

tion oder der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

 

Kinderflüchtlinge sind in erster Linie Kinder und dann erst Flüchtlinge. Daher ist es aus kinderrechtli-

cher Perspektive angebracht, von Kinderflüchtlingen (im Gegensatz zum Begriff der Flüchtlingskinder) 

zu sprechen. Erst in zweiter Linie sind sie Flüchtlinge, die ihr Herkunftsland verlassen mussten. Zusätz-
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lich haben sie noch eine Vielzahl anderer Eigenschaften und Charakteristika, die sie als Individuen aus-

machen. Der Begriff Kinderflüchtlinge unterscheidet nicht, ob die Kinder mit oder ohne ihre Eltern in 

Österreich sind. Zu der Begriffsunterscheidung kommen wir später. 

Wie viele andere Eigenschaften oder Tatsachen, die das Leben prägen, macht es für das Leben dieser 

Kinder in Österreich einen großen Unterschied, ob sie gemeinsam mit ihren Eltern einreisen oder al-

leine nach Österreich kommen. Diese Tatsache ändert sehr viel an den Lebensumständen, denen das 

Kind im Laufe des Erwachsenwerdens ausgesetzt ist. 

Asylanträge Österreich 2001ς2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

Als ganz grobe Formel gilt, dass sowohl weltweit als auch hinsichtlich der Asylanträge in Österreich ca. 

ein Viertel bis ein Drittel aller Schutzsuchenden Kinder sind. Die Zahlen 2022 und 2024 sind daher et-

was abweichend, da 2022 die Gesamtzahl aller Asylanträge in Österreich besonders hoch war, aber im 

Vergleich dazu die Antragszahl der Kinder nicht im selben Ausmaß gestiegen ist. 2024 gab es besonders 

viele Familienzusammenführungen, dazu später mehr. 

Als relativ konstante Zahl der Gesamtzahl der Kinderflüchtlinge gelten hier geborene Kinder. Wenn 

Menschen im Asylverfahren oder mit asylgesetzlichem Aufenthaltstitel (Asyl, subsidiärer Schutz oder 
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andere Aufenthaltstitel aus dem Asylgesetz) ein Kind bekommen, muss für das Kind ein Asylantrag ge-

stellt werden. Das Kind bekommt in der Regel zumindest den gleichen Status wie die Eltern (oder bes-

ser), da es aber den Asylantrag braucht, erscheinen diese Kinder in den Kinderflüchtlings-Antragszah-

len. 

Asylanträge Österreich 2001ς2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

1.3. FLUCHTWAISEN (UNBEGLEITETE KINDERFLÜCHTLINGE) 
 

In Österreich gibt es für Kinder, die ohne Eltern oder obsorgeberechtigte Personen einreisen, verschie-

dene Begriffe. Auf gesetzlicher Ebene wird der Begriff "unbegleiteter minderjähriger Fremder" (UMF) 

verwendet. Häufiger wird UMF jedoch als "unbegleiteter minderjähriger Flüchtling" verstanden. 

Die asylkoordination österreich nutzt seit einiger Zeit den Begriff "Fluchtwaisen". Das Akronym UMF 

empfinden wir als ungeeignet, da es zwar gebräuchlich ist, aber wenig aussagekräftig und oft missver-

standen wird. Schon die unterschiedlichen Schreibweisen (groß oder klein) führen zu Verwirrung, und 

die Bedeutung bleibt unklar: Sind es unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder Fremde? Dies führt zu 

einem ständigen Erklärungsbedarf. Wir plädieren daher für einen weniger bürokratischen und ent-

menschlichenden Begriff. 

Der Begriff "Flucht" ist weitreichend bekannt und bedeutet, die Heimat aus Angst zu verlassen. Beim 
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Gedanken an Kinder erscheint oft das Bild einer Familie als Einheit. Kinder gehören untrennbar zu ihren 

Eltern. Die Flucht macht die betroffenen Kinder zu Waisen. Auch wenn ihre Eltern noch leben, sind sie 

doch aus ihrem vertrauten Gefüge herausgerissen. Die Eltern, die sich um sie kümmern, sie lieben, un-

terstützen und ihnen helfen, sind nicht bei ihnen. Während der Begriff "Kinder" oft mit jüngeren Min-

derjährigen assoziiert wird, ermöglicht "Waisen" einen breiteren Blick. Auch Jugendliche sind in ihrer 

Eigenschaft als Waisen schützenswert. Daher umfasst der Begriff "Fluchtwaisen" alle, die ohne ihre El-

tern leben müssen, bevor sie selbst erwachsen beziehungsweise eigenständig geworden sind. 

Im Englischen wird zwischen "unaccompanied" und "separated children" unterschieden. "unaccompa-

nied children" bedeutet, dass die Kinder ohne jegliche Begleitperson einreisen. "Separated children" 

reisen mit erwachsenen Personen ein, die jedoch nicht obsorgeberechtigt sind (z. B. Onkel/Tante, äl-

tere Geschwister). Im Deutschen gibt es diese Unterscheidung kaum, im Gesetz gar nicht. Daher wer-

den hier auch alle Kinder, die mit einer nicht obsorgeberechtigten Person einreisen, als Fluchtwaisen 

ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 5Ŝƴƴ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƛŜ ǇǊƛƳŅǊ ŀƭǎ αǳƴōŜƎƭŜƛǘŜǘά ǊŜƎƛǎǘǊƛŜǊǘΣ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜ 

Kinder- und Jugendhilfe muss im weiteren Verlauf geklärt werden, ob die Angehörigen willens und in 

der Lage sind, die Verantwortung für dieses Kind und somit die Obsorge zu übernehmen. 

Der Großteil der Kinder ist jedoch auf sich alleine gestellt und bedarf einer entsprechenden kindgerech-

ten Versorgung, Begleitung und Unterstützung im Sinne der Kinderrechte durch den Staat.  

In diesem Bericht werden unterschiedliche Begriffe alternativ verwendet, wie Fluchtwaisen, alleinrei-

sende Kinder, unbegleitete Kinderflüchtlinge oder minderjährige Flüchtlinge /  Schutzsuchende /  Ge-

flüchtete. Diese Begriffe zielen alle auf dieselbe Gruppe von Minderjährigen ab. Auf das Akronym UMF 

wird ab hier gänzlich verzichtet. 

 

1.4. BEGLEITETE KINDERFLÜCHTLINGE 
 

Begleitete Kinderflüchtlinge sind Minderjährige, die im Zuge ihrer Flucht aus ihrem Heimatland nicht 

allein migrieren, sondern in Begleitung mindestens eines Elternteils oder einer anderen obsorgebe-

rechtigten Person.  

Im Gegensatz zu unbegleiteten Kinderflüchtlingen, die ohne obsorgeberechtigte Person nach Öster-

reich kommen, haben begleitete Kinderflüchtlinge während der Flucht eine erwachsene Bezugsperson 
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bei sich. Diese Begleitung kann emotionalen und physischen Schutz bieten und trägt dazu bei, die Her-

ausforderungen und Risiken der Flucht zu bewältigen. Dennoch können auch begleitete Kinderflücht-

linge in ihrer neuen Umgebung besondere Unterstützung und Schutz benötigen, da die begleitenden 

Personen nicht immer in der Lage sind, alle rechtlichen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse der 

Kinder zu erfüllen. Da der Fokus oftmals in der Berichterstattung von Kinderflüchtlingen weniger auf 

begleitete, sondern mehr auf unbegleitete Kinderflüchtlinge abzielt , haben UNICEF und die asylkoordi-

nation österreich eine eigene Studie zu begleiteten Kinderflüchtigen herausgebracht.1 

 

1.5. UKRAINISCHE KINDER 
 

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und der damit verbundenen Fluchtbewegung 

sind auch Kinder aus der Ukraine eine eigene Kategorie beim Thema Kinderflüchtlinge in Österreich ge-

worden. Da Ukrainer:innen kein reguläres Asylverfahren durchlaufen, sondern automatisch den Ver-

triebenenstatus erhalten, ergeben sich auch für die Kinder Unterschiede in den Rechten und der Be-

treuung. 

Mit dem Vertriebenenstatus haben ukrainische Kinder andere Rechte als asylsuchende oder asylbe-

rechtigte Kinder, was zu spezifischen Unterschieden in der Unterstützung und Betreuung führt. Auch 

die Art der Flucht ist unterschiedlich, was zu verschiedenen Konstellationen in der Unterbringung und 

Betreuung der Kinder führt. 

Einige ukrainische Kinder sind ohne Eltern oder andere obsorgeberechtigte Personen nach Österreich 

geflohen und sind somit Fluchtwaisen im engeren Sinn. Für diese Kinder gibt es etwa in Wien eine spe-

zielle Einrichtung vom Verein Tralalobe. 

Darüber hinaus gibt es ukrainische Betreuungseinrichtungen, die in verschiedenen Konstellationen or-

ganisiert sind. Diese Einrichtungen der ukrainischen Kinder- und Jugendhilfe übernehmen die Obsorge 

für die Kinder. Dabei gibt es große Einrichtungen mit vielen Kindern, die je nach Bundesland unter-

schiedlich behandelt werden, sowie kleinere Einheiten, die eher Pflegefamilien ähneln. 

Viele ukrainische Kinder sind mit Verwandten oder anderen Begleitpersonen nach Österreich gekom-

men. In diesen Fällen muss die österreichische Kinder- und Jugendhilfe klären, ob die Verwandten oder 

 
1 CǊƛǘǎŎƘŜ !ƴŘǊŜŀ κ DƭŀǿƛǎŎƘƴƛƎ YŀǘƘŀǊƛƴŀ κ ²ƻƭŦǎŜƎƎŜǊ [ƛǎŀ нлмфΥ α5ǊŜƛƳŀƭ ƛƴ ŘŜǊ ²ƻŎƘŜ ǿŜƛƴŜƴΣ ǾƛŜǊƳŀƭ ƛƴ ŘŜǊ ²ƻŎƘŜ 
ƎƭǸŎƪƭƛŎƘ ǎŜƛƴάΦ ½ǳǊ ƪƛƴŘŜǊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƴ {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ōŜƎƭŜƛǘŜǘŜǊ YƛƴŘŜǊŦƭǸŎƘǘƭƛƴƎŜ ǳƴŘ ƛƘǊŜǊ CŀƳƛƭƛŜƴΦ ϭ asylkoordination öster-
reich / UNICEF Österreich: https://www.asyl.at/files/uploads/307/270-kinderfluechtlinge-in-oesterreich.pdf 
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andere begleitende Erwachsene rechtlich und praktisch die Obsorge übernehmen können. 

Die größte Gruppe bilden jedoch die ukrainischen Kinder, die mit ihren Eltern oder nur mit ihrer Mutter 

nach Österreich gekommen sind. 

Je nach Konstellation gibt es unterschiedliche Lebenssituationen und Betreuungsmodelle für ukraini-

sche Kinderflüchtlinge in Österreich, die aus dem speziellen Status und den einzigartigen Fluchtbedin-

gungen resultieren.  
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2. FLUCHTWAISEN 
 

Fluchtwaisen sind Kinder, die aus ihrem Herkunftsland flüchten mussten und dabei ohne ihre Eltern 

auskommen und leben müssen. Für sie muss jemand die Verantwortung übernehmen, unabhängig da-

von, ob sie sechs oder 16 Jahre alt sind. 

Laut Asylstatistik des Innenministeriums sind 2024 1.030 Kinder oder Jugendliche ohne Eltern oder Be-

treuungsperson nach Österreich geflüchtet. Von diesen waren 65 unter 14 Jahre alt. Am stärksten ver-

treten waren junge Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan. In diesen Ländern herrscht seit Jahren 

Krieg, und die staatlichen Strukturen können weder individuelle Sicherheit garantieren noch eine fun-

dierte Ausbildung für ihre Jugendlichen bieten. Dazu kommen Bedrohungen wie Angst vor Zwangsrek-

rutierung, politische Verfolgung, Zwangsheirat, Blutrache und weitere Gefahren für ihr Leben. 

Nachdem 2022 die meisten Fluchtwaisen-Asylanträge in Österreich seit Beginn der Zählungen regis-

triert wurden, sind die Zahlen 2024 massiv zurückgegangen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist die 

Route durch Österreich eine der teuersten geworden, und da Österreich selten das Zielland ist, suchen 

sich viele andere Routen. Andererseits ist die Situation am Balkan derzeit besonders prekär. Zusätzlich 

kursieren unter Schutzsuchenden Gerüchte über die Schutzzuerkennung in Österreich (Menschen wel-

cher Herkunftsländer oder Altersklassen in Österreich Asyl bekommen würden oder nicht), die nicht 

der Wahrheit entsprechen. 

 

Asylanträge Fluchtwaisen Österreich 2015-2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 
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Asylanträge Fluchtwaisen Österreich-2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

α5ƛŜ ±ŜǊǘǊŀƎǎǎǘŀŀǘŜƴ ǘǊŜŦŦŜƴ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴΣ ǳƳ ǎƛŎƘŜǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΣ Řŀǎǎ Ŝƛƴ 

Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt (...) angemessenen Schutz und 

humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält (...) und zwar unabhängig 

davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet 

ƻŘŜǊ ƴƛŎƘǘΦά (Artikel 22 Kinderrechtskonvention) 

 

2.1. HERKUNFTSLÄNDER 
 

Die TOP-Herkunftsländer unbegleiteter Kinderflüchtlinge verändern sich immer wieder. Seit Jahren 

stellen afghanische Kinder die antragsstärkste Gruppe dar. Andere Herkunftsländer wechseln sich un-

ter den TOP-Ländern ab. Interessant ist, dass sich die TOP-Herkunftsländer 2024 verschoben haben 

und die Anträge afghanischer Kinder massiv gesunken sind. Seit 2007 waren afghanische Minderjährige 

durchgehend die antragsstärkste Nation, meistens mit über 50 Prozent. 2024 waren es nur mehr 10 

Prozent im Juni, im Laufe des Jahres dann immerhin wieder bis zu 25 Prozent, was sie hinter syrischen 

Kindern auf Platz zwei bringt. Die drittgrößte Gruppe sind 2024 Kinder aus Somalia. Gründe für den 

Rückgang afghanischer Minderjähriger konnten noch nicht ermittelt werden. Insgesamt kamen 2024 
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bis Oktober Fluchtwaisen aus 29 verschiedenen Herkunftsländern ς in den Vorjahren waren das auch 

schon mehr unterschiedliche Länder. 

Asylanträge, Herkunftsländer von Fluchtwaisen 2009-2023 bzw. 2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

Asylanträge, Herkunftsländer von Fluchtwaisen 2021-2024, Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 
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2.2. ALTERS- UND GESCHLECHTERVERTEILUNG 
 

Der Großteil der Fluchtwaisen ist männlich, lediglich ein kleiner Prozentsatz ist weiblich. Bis Oktober 

2024 kamen 692 Burschen ohne Eltern nach Österreich und nur 63 Mädchen. Auch bei den Mädchen 

ist Syrien das Herkunftsland Nummer eins. Statistisch werden die Asylanträge von mündigen und un-

mündigen unbegleiteten Kindern gesondert ausgewiesen. Eine weitere Unterscheidung des Alters ist in 

offiziellen Statistiken nicht vorhanden. Die Zahlen zeigen jedoch, dass der Großteil der Fluchtwaisen 

über 14 Jahre alt ist. Seit Jahren beträgt der Prozentsatz der unter 14-jährigen etwa 10 Prozent. Aller-

dings ist der Prozentsatz der Mädchen unter 14 Jahren wesentlich höher als die Gesamtzahl der Mäd-

chen. Während insgesamt etwa 8 Prozent der Fluchtwaisen Mädchen sind, beträgt der Anteil der unter 

14-jährigen Mädchen 21 Prozent ς in der ersten Jahreshälfte waren es sogar fast 35 Prozent (Zahlen 

von 2024). 
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Alters- und Geschlechtsverteilung Fluchtwaisen 2024 in Österreich 

Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

2.3. VERGLEICH ZU ANDEREN EU-LÄNDERN 
 

Unter jenen Ländern, in denen innerhalb der EU die meisten unbegleiteten Kinderflüchtlinge um Asyl 

ansuchen, lag Österreich in den letzten Jahren regelmäßig unter den Spitzenreitern. 2020 und 2021 wa-

ren es in absoluten Zahlen EU-weit die meisten. In relativen Zahlen war Österreich auch 2023 an der 

Spitze. Jedoch bleiben viele geflüchtete Kinder nach Asylantragsstellung nicht in Österreich. Daher sind 

die Zahlen der Asylanträge immer mit Vorsicht zu genießen, da sie nichts darüber aussagen, wie viele 

Schutzsuchende tatsächlich in Österreich bleiben. Der hohe Asylantragsgrad zeigt lediglich, dass sehr 

viele durch Österreich durchziehen und in Österreich registriert werden. Im Vergleich dazu zeigen die 

Zahlen aus Ungarn, dass dort zwar wissentlich viele durchziehen, aber nicht registriert werden, wes-

halb Ungarn eine sehr niedrige Asylantragszahl aufweist. 

Da die Dublin-Regel bei Fluchtwaisen nicht zur Anwendung kommt, kann ein Kind in Österreich als auch 

in anderen EU-Ländern in den Antragszahlen erfasst sein, was zu Mehrfachzählungen führt. Zudem gibt 

es in anderen EU-Ländern neben der Möglichkeit für Minderjährige, einen Asylantrag zu stellen auch 

andere Aufenthaltsperspektiven, wodurch sie nicht in die Asylantragszahlen fallen. 



 

Seite 23 von 189  

Asylanträge Fluchtwaisen EU27 2015-2024, Quelle: EUROSTAT, eigene Darstellung 

Asylanträge Fluchtwaisen EU27 2023-2024, Quelle: EUROSTAT, eigene Darstellung 
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Asylanträge Fluchtwaisen EU27 2024, Quelle: EUROSTAT, eigene Darstellung 

 

Die Realität asylsuchender Kinder, die ohne ihre Eltern nach Österreich kommen, ist vom Asylverfahren 

abhängig. Fluchtwaisen sind auf Unterstützung und rechtliche Hilfe angewiesen, um ihre Situation zu 

bewältigen. Zuständig für das Asylverfahren ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Bei 

einer negativen Asylentscheidung können sie beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einlegen. 

Diese Behörden entscheiden letztlich darüber, ob die Jugendlichen in Österreich bleiben dürfen. 

 

2.4. ASYLVERFAHREN VON FLUCHTWAISEN 
 

Das Asylverfahren ist ein zentraler Aspekt im Leben von Fluchtwaisen in Österreich, da es ihre zukünfti-

gen Lebensperspektiven bestimmt. Unbegleitete Kinderflüchtlinge erleben häufig lange Wartezeiten 

auf eine Einvernahme, eine Zulassung zum inhaltlichen Verfahren und/oder eine Entscheidung. Diese 

Unsicherheit stellt eine große Belastung dar. 

Das Asylverfahren von Fluchtwaisen verläuft im Wesentlichen genauso wie bei erwachsenen Schutzsu-

chenden. Es ist in das Zulassungsverfahren und das inhaltliche Verfahren unterteilt, in denen die 
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Gründe für Asyl, subsidiären Schutz oder einen humanitären Aufenthaltstitel geprüft werden. Flucht-

waisen erhalten eine Rechtsvertretung, und das Kindeswohl muss mitberücksichtigt werden. 

 

2.4.1. Einreise 
 

Ein Asylantrag ist für Schutzsuchende meist die einzige Möglichkeit auf einen Aufenthaltstitel in Öster-

reich, unabhängig von Alter oder Herkunftsland. Legale Visa-Einreisemöglichkeiten gibt es kaum. Es 

werden von Österreich nur in den seltensten Fällen Reisevisa ausgestellt, für Arbeits- oder Schüler:in-

nenvisa werden in der Regel die Voraussetzungen nicht erfüllt. 

Es ist nicht möglich, einen Asylantrag vom Ausland aus zu stellen, auch nicht auf einer österreichischen 

Botschaft. Der Antrag muss in Österreich oder an der österreichischen Grenze gestellt werden. Da 

Schutzsuchende bis Österreich meist nicht legal reisen dürfen, müssen sie ihre Flucht nach Europa 

ǎŜƭōǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ DǊŜƴȊŜƴ ƎŜȊǿǳƴƎŜƴŜǊƳŀǖŜƴ αƛƭƭŜƎŀƭά ǸōŜǊǘǊŜǘŜƴΦ 5ƛŜǎŜǊ ²ŜƎ ƛǎǘ ǎŜƘǊ ƎŜπ

fährlich und teuer, die meisten müssen sich der Unterstützung von Schlepper:innen/Fluchthelfer:innen 

bedienen, um von diesen über die schwer zu überwindenden Grenzen geschmuggelt zu werden.  

Die Genfer Flüchtlingskonvention verbietet es, Geflüchtete für den illegalen Grenzübertritt zu bestra-

fen. Das heißt, wenn nach Grenzübertritt ein Asylantrag gestellt wird, droht keine Strafe für den illega-

len Grenzübertritt.  

Ein paar Möglichkeiten gibt es auch, einen Asylantrag ohne den beschwerlichen Weg über viele Länder-

grenzen zu stellen. Wenige Menschen fliegen mit Visa ς manchmal auch gefälschten Reisedokumenten 

nach Österreich und stellen einen Asylantrag am Flughafen. Manche reisen mit Visa ein (beispielsweise 

ein Studierendenvisumύ ǳƴŘ ǎǘŜƭƭŜƴ ŜƛƴŜƴ !ǎȅƭŀƴǘǊŀƎ ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ ±ƛǎǳƳǎ όαhǾŜǊǎǘŀȅŜǊǎάύΦ ±ƛŜƭŜ 

kommen mit Familienzusammenführung nach Österreich, dazu aber später mehr. 

 

Fluchtwaisen kommen fast immer irregulär nach Europa. Legale Einreisemöglichkeiten gibt es hier 

kaum. Visa-Overstayers kommen so gut wie nicht vor.  

Eine Analyse zu den Fluchtrouten von alleinreisenden Kindern gibt es nicht, aber es lässt sich davon 

ausgehen, dass sie kaum von den allgemeinen Fluchtrouten abweichen. 

 

2024 gab es einen signifikanten Rückgang der Asylanträge in Österreich. Vergleicht man das mit ande-
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ren Ländern, zeigt sich, dass etwa in Griechenland der Rückgang nicht so groß ist. Es gibt also eine Ver-

schiebung der Fluchtrouten, weg von Österreich. 

Während bis 2023 die Routen durch Österreich durchgegangen sind, wurde diese Route durch Öster-

reich in den letzten Monaten zu einer sehr teuren Route, und da Österreich in den seltensten Fällen 

Zielland ist, wählen nur wenige Schutzsuchende diese teure Route. Vielmehr ziehen viele über Slowe-

nien nach Norditalien. 

Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung über die westliche Mittelmeerroute (WMR) über Spa-

nien, einen Rückgang über die Zentrale Mittelmeeroute (CMR) über Italien und eine Steigerung der öst-

lichen Mittelmehrroute über Griechenland (EMR). 

 

 

Fluchtbewegungen Europa 2024, eigene Darstellung 

 

Durch die Grenzschutzmaßnahmen zwischen Serbien und Ungarn gibt es kaum mehr Schutzsuchende, 

die über Ungarn nach Österreich kommen. Viel häufiger fliehen Schutzsuchende über Kroatien, Slowe-

nien nach Norditalien und von dort aus weiter nach Nord- und Westeuropa. 
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Fluchtbewegungen Europa 2024, eigene Darstellung 

 

2.4.2. Asylantragstellung und Zulassungsverfahren 
 

Das Asylverfahren beginnt in Österreich durch die Antragstellung bei einem Sicherheitsorgan oder ei-

ner Sicherheitsbehörde (§ 17 Abs. 1 AsylG)2. Wie der Antrag formuliert wird, ist unwichtig, der:die Asyl-

werber:in muss nur zu verstehen geben, dass er:sie Asyl will beziehungsweise Schutz sucht. Auch wie 

eine schutzsuchende Person nach Österreich gekommen ist, ist für das Asylverfahren im Prinzip uner-

heblich. Durch die restriktive Visa-Politik der Schengen-Staaten ist die legale Einreise die Ausnahme. 

Legal einzureisen ist nur mit Visum (Tourist:innenvisum, Studierendenvisum, etc.) oder im Zuge von 

Resettlement (direkte Einreise aus Erstfluchtländern in der Krisenregion) möglich. Derzeit gibt es in Ös-

terreich kein Resettlement Programm. 

Hat die Person bei einem Sicherheitsorgan oder -behörde Asyl beantragt startet das Zulassungsverfah-

ren gemäß § 17 Abs. 4 AsylG. Bevor die Behörden die Fluchtgründe prüfen, wird geklärt, ob Österreich 

für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Bei Fluchtwaisen gilt die Dublin-III-Verordnung 

nicht, sodass Österreich automatisch zuständig ist, sobald die Minderjährigkeit anerkannt wird. 

 

 
2 Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005, AsylG 2005) 



 

Seite 28 von 189  

Zunächst findet eine Erstbefragung durch die Polizei statt. Bei Fluchtwaisen außerhalb der Erstaufnah-

mestelle wird zu dieser kein:e Rechtsberater:in beigezogen. Der Antrag wird damit registriert und die 

Erstbefragung mit Dolmetschunterstützung durchgeführt. Die Polizeibeamt:innen nehmen die Persona-

lien auf, durchsuchen das Gepäck, überprüfen vorgelegte Dokumente und nehmen Fingerabdrücke. 

Schutzsuchende müssen auch ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Vom mitgeführten Bargeld wer-

den bis zu 840,- Euro als Kostenbeitrag zur Grundversorgung sichergestellt, wobei die Asylwerber:innen 

jedenfalls 120,- Euro behalten dürfen. Über die einbehaltenen Dokumente und Barmittel wird eine Hin-

terlegungsbestätigung ausgestellt. 

Die Polizei übermittelt das Protokoll an den Journaldienst des BFA, das unverzüglich über die weitere 

Vorgangsweise entscheidet. Mit der Prognoseentscheidung des BFA gilt der Asylantrag als eingebracht. 

Ab diesem Zeitpunkt sind Asylwerber:innen auch krankenversichert. 

Vor der ersten Einvernahme am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wird in diesen Fällen 

den Rechtsberater:innen (durch der BBU) die Möglichkeit eingeräumt, zur Erstbefragung Stellung zu 

nehmen, was oft nicht passiert. Denn der Gesetzgeber macht hier einen Unterschied zwischen Erwach-

senen und unbegleiteten Minderjährigen, da diesen ein:e Rechtsberater:in gemäß § 49 BFA-VG3als ge-

setzlicher Vertreter:in für das Zulassungsverfahren und das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt (BVwG) zur Seite gestellt wird (§ 10 Abs. 3 BFA-VG). Unmündige Kinder sind ebenfalls selbst an-

tragslegitimiert; der:die Rechtsberater:in wird bereits ab Ankunft zum:zur gesetzlichen Vertreter:in, sie 

dürfen nur im Beisein des:der Rechtsberater:in befragt werden (§ 10 Abs. 6 BFA-VG).  

 

Die erste Einvernahme sollte innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in der Erstaufnahmestelle 

stattfinden. Dies ist problematisch, da bisherige Erfahrungen gezeigt haben, dass Fluchtwaisen eine 

eingehende Befragung erst nach einer längeren Eingewöhnungsphase zugemutet werden sollte. 

 

In den Sonderbestimmungen für das Zulassungsverfahren (§ 29 AsylG) ist in Abs. 6 festgelegt, dass di-

verse Verfahrensschritte ohne unnötigen Aufschub durchzuführen sind. Dazu zählen die erkennungs-

 
3 Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Gründen, 
Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichi-
schen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz ς BFA-VG). 
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dienstliche Behandlung und Durchsuchung, die multifaktorielle Untersuchung zur Altersdiagnose, nach-

weisliche Informationen über die Hausordnung in der Bundesbetreuung sowie die Ausfolgung von In-

formationsblättern, Ermittlungen zur Identität, Einvernahme vor einem Organ des BFA, Ausstellung ei-

ner Verfahrenskarte (die Schutzsuchenden haben in dieser Zeit die sogenannte αGrüne Karteά) und ge-

sundheitliche Untersuchungen. Oft fällt es den Minderjährigen schwer, die Komplexität des Verfahren-

sablaufs und der Regelungen, denen sie unterworfen sind, zu verstehen. 

Grüne Verfahrenskarte, Quelle: BM.I 

 

Die Abklärung der Zuständigkeit benötigt jedoch in der Realität einige Wochen, sie kann aber auch bis 

zu mehreren Monaten (oder sogar länger als ein Jahr) dauern. Die Angst vor einer Rückführung (falls 

Fluchtwaisen als volljährig erklärt werden) nach Griechenland (derzeit ausgesetzt), Ungarn, Kroatien, 

Italien, Rumänien oder Bulgarien ist für Minderjährige allgegenwärtig. Daneben ist vor allem die Alters-

feststellung für die Jugendlichen sehr belastend. 

Oft sind die Minderjährigen Wochen oder gar Monate im Zulassungsverfahren. Während dieser Zeit 

sind sie in Traiskirchen oder Finkenstein (Aufnahmezentren Ende 2024) untergebracht. Es gibt während 

des Zulassungsverfahrens keine obsorgeberechtigte Person oder Stelle. Die staatliche BBU ist mit der 

Rechtsvertretung im Asylverfahren beauftragt. 

 

2.4.2.1. Altersfeststellung 
 

Bestehen Zweifel an der Minderjährigkeit, wird eine Altersfeststellung angeordnet. Seit 1. Jänner 2010 

ist bei Zweifel an der Minderjährigkeit eine multifaktorielle medizinische Altersbegutachtung gesetzlich 

vorgesehen. Anders als in fast allen anderen EU-Ländern gibt es in Österreich nur eine rein medizini-

sche Altersfeststellung von Fluchtwaisen. Soziale und psychologische Faktoren bleiben unbeachtet. 

Kommt die Behörde zum Schluss, dass der oder die Jugendliche tatsächlich minderjährig ist, muss er 
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oder sie zum Asylverfahren in Österreich zugelassen werden.  

 

αDŜƭƛƴƎǘ Ŝǎ ŘŜƳ CǊŜƳŘŜƴ ƴƛŎƘǘΣ ŜƛƴŜ ōŜƘŀǳǇǘŜǘŜ ǳƴŘ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ŘŜǊ ōƛǎƘŜǊ ǾƻǊƭƛŜπ

genden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte Minderjährigkeit, auf die 

er sich in einem Verfahren vor dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht 

beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige 

Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann das Bundesamt oder das Bundesverwal-

tungsgericht im Rahmen einer multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur Alters-

diagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 AsylG 2005) auch die Vornahme radiologischer Untersu-

chungen, insbesondere Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsme-

thode hat mit dem geringstmöglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Frem-

den an einer radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. 

Bestehen nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten 

ŘŜǎ CǊŜƳŘŜƴ Ǿƻƴ ǎŜƛƴŜǊ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎƪŜƛǘ ŀǳǎȊǳƎŜƘŜƴΦά 

§ 2 Abs. 1 Z 25 AsylG 2005 iVm § 13 Abs. 3 BFA-VG 

 

Das Fremdenrechtsänderungsgesetz (FrÄG 2009) und die Erlasslage (zuletzt am 5. November 2010) 

stellen klar, dass !ƭǘŜǊǎōŜƎǳǘŀŎƘǘǳƴƎŜƴ ƴǳǊ ōŜƛ ½ǿŜƛŦŜƭ ŀƴ ŘŜǊ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎƪŜƛǘ ǳƴŘ ŀƭǎ αǳƭǘƛƳŀ Ǌŀǘƛƻά 

anzuordnen sind. Legen Jugendliche Dokumente oder andere Bescheinigungsmittel vor, die ihr Alter 

belegen, so sind sie zuerst zu überprüfen. Sollten Ermittlungen und Altersdiagnose nicht zu einem ein-

deutigen Ergebnis führen, so ist im Zweifel von der Richtigkeit der Angaben des:der Minderjährigen 

auszugehen, αƛƴ Řǳōƛƻ ǇǊƻ ƳƛƴƻǊŜάΦ 

In der Praxis werden diese Grundsätze jedoch nicht oder nur unzureichend befolgt. Jugendliche wer-

den zur Altersbegutachtung geschickt, ohne dass die beigebrachten Dokumente gewürdigt werden 

ƻŘŜǊ ŘƛŜ .ŜƛōǊƛƴƎǳƴƎ Ǿƻƴ 5ƻƪǳƳŜƴǘŜƴ ŀōƎŜǿŀǊǘŜǘ ǿƛǊŘΦ !ǳŎƘ ŘŜǊ DǊǳƴŘǎŀǘȊ αƛƴ Řǳōƛƻ ǇǊƻ ƳƛƴƻǊŜά Ŧƛƴπ

det in der Praxis wenig Anwendung. Ergibt das Altersgutachten ein Mindestalter von 18 Jahren zum 

Untersuchungszeitpunkt, wird von der Volljährigkeit ausgegangen. 

Neben rechtlichen Bedenken bestehen auch Zweifel an der Brauchbarkeit der Methoden und an der 

ethischen Vertretbarkeit. 
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Medizinische Methoden der Altersbegutachtung 

Seit 1. Jänner 2010 kommt es in Österreich zur multifaktoriellen medizinischen Begutachtung. Diese 

finden in Wien, Graz oder Linz statt. 

§2 Abs. 1 Z 25 AsylG schreibt fest, dass es sich bei der Altersfeststellung um drei individuelle medizini-

sche Untersuchungsmethoden zu handeln hat (körperliche, zahnärztliche und Röntgenuntersuchung). 

 

In der Praxis gibt es zwei Schritte der Altersdiagnose, eine sog. kleine Altersfeststellung und eine sog. 

große Altersfeststellung in Form eines Gutachtens im Sinne der oben beschriebenen Methode. 

Bei der kleinen Altersfeststellung wird ein Handwurzelröntgen angefertigt, es lässt sich ersehen, ob die 

Wachstumsfugen bereits geschlossen oder noch offen sind. Mit einem Handwurzelatlas bestimmen 

Gutachter:innen das Alter des Kindes, wobei die Methode nur bis ca. 15,5 Jahre anwendbar ist, danach 

sind die Wachstumsfugen geschlossen. Diese Methode wurde von Kinderärzt:innen entwickelt, um die 

altersentsprechende Entwicklung eines Kindes, dessen Geburtsdatum bekannt ist, zu diagnostizieren. 

Es ist für eine:n Arzt:Ärztin daher möglich, aufgrund der Handwurzelknochenbestimmung eine Prog-

nose zu erstellen, ob ein Kind noch wachsen wird oder der Wachstumsprozess bereits im Abschluss be-

griffen ist. 

Wenn aufgrund der Handwurzelknochenuntersuchung nicht feststellbar ist, ob der:die Schutzsu-

chende noch minderjährig ist, wird durch das BFA ein Gutachten, die so bezeichnete große Altersfest-

stellung, in Auftrag gegeben. 

Zuerst finden eine Befragung und eine körperliche Untersuchung statt. Die Entwicklung der Genitalien 

und Schambehaarung wird gemäß Tanner-Stadien (Stadieneinteilung von körperlichen Entwicklungs-

merkmalen während der Pubertät) vorgenommen. Zudem wird nach Hinweisen auf eine Verzögerung 

oder Beschleunigung der körperlichen Entwicklung gesucht. 

Eine Körperbeschau ermöglicht dem:der Gutachter:in, die Entwicklung der Geschlechtsorgane und der 

Körperbehaarung zu beurteilen. Bei diesen Untersuchungen wird jedoch auf das Schamgefühl wenig 

Rücksicht genommen.  

Im Gesamtgutachten wird angegeben, dass diesem Untersuchungsteil mit Abstand das geringste Ge-

wicht beigemessen wird. 

 

Des Weiteren wird ein Zahnpanoramaröntgen angefertigt, von dem sich grundsätzlich kein spezifi-

sches Alter ableiten lässt. Zahnärztlicher Befund und Gutachten setzen sich aus einer zahnärztlichen 
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Untersuchung und der Beurteilung eines Orthopantomogramms (Röntgenbild des Gebisses) zusam-

men. Bei der Röntgenuntersuchung werden Durchbruch (Eruption) und Mineralisation der Weisheits-

zähne beurteilt. Dazu werden Stadieneinteilungen von Demirjian, modifiziert von Mincer, herangezo-

gen. Im seltensten Fall sind Weisheitszähne bereits im Jugendalter aus dem Kiefer gewachsen.  

Jedoch kann die Entwicklung der Weisheitszähne (Eruption und Mineralisation) bereits vor dem Errei-

chen der Volljährigkeit abgeschlossen sein. Auch das Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische 

Bildgebung gemeinsam mit dem Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Zürich haben 2011 ei-

gene Forschungsergebnisse zur Zahnmineralisation und zum Zahndurchbruch publiziert. Es stellte sich 

heraus, dass es durch die Anwendung der bisherigen Referenztabellen zu extremen Altersüberschät-

zungen bei Personen aus dem kaukasischen Raum gekommen war. 

 

Als radiologische Methode wird eine Computertomographie des Schlüsselbeins angefertigt. Die Unter-

suchung des Schlüsselbeins beruht auf zwei in Deutschland durchgeführten Studien von Kellinghaus 

(2010) und Wittschieber (2014). Die erste war eine Querschnittsstudie, bei der viele Personen vom 

Baby bis zum 80-jährigen untersucht wurden, um die Entwicklung des Schlüsselbeins angeben zu kön-

nen. In der für Jugendliche relevanten Personengruppe von 15 bis 21 Jahren wurden nicht ganz 60 Per-

sonen untersucht. Nicht einmal zehn Personen pro JahrƎŀƴƎ ōŜǎǘƛƳƳŜƴ ǎƻƳƛǘΣ ǿƛŜ αhochά Řŀǎ Yƴƻπ

chenalter eines Schlüsselbeins ist. Aus statistischer Sicht ist dies völlig unzureichend, da die Streuung in 

der Bevölkerung weitaus größer ist. 

Bei der zweiten Studie wurden 21 tote Menschen, deren Geburtsdatum bekannt war, am Schlüsselbein 

in dieser Referenzgruppe untersucht. Durch die Einführung neuer Daten musste bei einigen medizini-

schen Werten das Alter (um bis zu sieben Monate) nach unten korrigiert werden. Das bedeutet, dass 

aufgrund der zweiten Studie manche als junge Erwachsene betrachtete Menschen nachträglich als 

minderjährig einzustufen gewesen wären. 

 

Ein relevanter Aspekt bei der körperlichen Entwicklung ist die unterschiedliche Entwicklung von Kör-

perhälften. Bei fast jedem Menschen ist ein Fuß etwas größer als der andere oder ein Bein etwas län-

ger etc. Genauso verhält es sich mit dem Schlüsselbein, und so weichen das Knochenalter des rechten 

und jenes des linken Schlüsselbeins im selben Körper bei 25 Prozent aller Menschen um teilweise zwei 

bis drei Jahre voneinander ab. 
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Außer Acht lassen die medizinischen Studien, welche für die Altersfeststellung herangezogen werden, 

wie sich Menschen anderer Herkunft entwickeln, wie sich Stress, Entbehrung, gesunde oder Mangeler-

nährung auf die Entwicklung von Knochen auswirken. Weiters ist in der Altersbegutachtung kein Platz 

für veränderte Entwicklungsabläufe, es wird anhand von körperlichen Gegebenheiten ein fiktives Ge-

burtsdatum angenommen. 

Mangels der statistischen Genauigkeit, wofür in jeder Altersgruppe mehrere hundert Personen zu un-

tersuchen wären, kann nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 

werden, dass diese Methode der Altersdiagnostik zu validen Ergebnissen kommt.4 

 

Mögliche Konsequenzen einer Volljährigkeitserklärung 

Relevant ist der Altersaspekt besonders im Zulassungsverfahren für die Zuständigkeit eines EU-Staates 

zur Durchführung des Asylverfahrens. Wird die Minderjährigkeit festgestellt, so gilt, dass Österreich für 

das Asylverfahren des Kindes zuständig ist. Bei Volljährigen wird häufig die Zuständigkeit auf das Erst-

einreiseland (Dublin-III Verordnung) der EU übertragen. 

Eine weitere Konsequenz der Voll- oder Minderjährigkeit ist die Qualität der Unterbringung in Öster-

reich. Der:Die Schutzsuchende verliert die Rechtsvertretung im Asylverfahren, die auf Fluchtwaisen 

spezialisierte Betreuung und kann bei positivem Verfahrensausgang die Familie nicht nachholen. Zu-

sätzlich kann es für das Asylverfahren die Glaubwürdigkeit untergraben oder gegebenenfalls sogar ein 

Strafverfahren nach §119 FPG (Unrechtmäßige Inanspruchnahme von sozialen Leistungen) eingeleitet 

werden. Hier wurde beispielweise vor einigen Jahren in Salzburg ein Strafverfahren wegen Betrugs ge-

gen einen jungen Erwachsenen eingeleitet. Auch in Wien wurde eine Befragung durch die Polizei 

durchgeführt, die Ermittlungen wurden anschließend jedoch eingestellt. Dem jungen Menschen 

wird/wurde vorgeworfen, sich durch falsche Altersangaben Sozialleistungen erschlichen zu haben. Der 

junge Erwachsene wurde aber letztendlich freigesprochen. 

 
4 In der Literatur werden umfangreiche Zweifel an der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von derartigen Altersfeststellungen 
vorgebracht (siehe z.B. Lukits Daniela (2012): Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Asylverfahren", Masterthesis, S. 
36ς48; sowie Lukits/Lukits (2011): Die Altersfeststellung im österreichischen Asylverfahren, migralex 1/2012, S. 17ς26; und 
Lukits/Lukits (2014): Neues zur Volljährigerklärung im österreichischen Asylverfahren, FABL 1/2014, oder Horaczek Nina, 
Gewissensbisse einer Knochenvermesserin, Falter 31/15, S. 13). Das führt aus, dass nach der aktuellen Studienlage aus der 
Untersuchung keine gesicherten Aussagen zur Klärung der Volljährigkeit abzuleiten sind 
deutsche Ärzteblatt (Jahrgang 111, Heft 18, 5. Mai 2014, abrufbar: http://www.aerzteblatt.de/pdf/111/18/a786.pdf  

http://www.aerzteblatt.de/pdf/111/18/a786.pdf
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Wenn nach Erstellung eines Gutachtens weiterhin Zweifel betreffend das Alter bestehen, so ist von der 

Minderjährigkeit auszugehen. In der Praxis haben Dokumente und Zeugen wenig Bedeutung, da unter 

anderem häufig an der Echtheit der Dokumente gezweifelt wird. Es kommt teilweise auch zu Altersän-

derungen von ein bis zwei Monaten im Vergleich zur Angabe des:der Minderjährigen.  

 

2.4.2.2. Dublin-III Verordnung 
 

Jeder Asylantrag, der in der Europäischen Union gestellt wird, muss individuell geprüft werden. Die 

Dublin-Verordnung gibt Kriterien vor, die darüber entscheiden, welcher Mitgliedstaat für die Bearbei-

tung eines Asylantrags zuständig ist. 

Im Rahmen der europäischen Asylregelungen nimmt das Dublin-System eine zentrale Rolle für die Ver-

teilung von Asylsuchenden innerhalb der EU-Staaten ein. Ziel der Dublin-Verordnung ist, dass Schutzsu-

chende nicht in mehreren Ländern um Schutz ansuchen können, der Antrag also nur in einem Mit-

gliedsstaat geprüft wird. Die derzeit geltende Dublin-III Verordnung legt eine Rangfolge von Kriterien 

fest, wann ein Mitgliedstaat für die Aufnahme des Asylsuchenden und die Prüfung des Antrags zustän-

dig ist. Wenn keine Voraussetzungen für die Familienzusammenführung vorliegen oder die Einreise 

nicht aufgrund eines Visums erfolgt ist, kommt häufig das Kriterium der illegalen Einreise zur Anwen-

dung. Demnach ist jenes Land für die Führung des Verfahrens zuständig, in welchem der:die Schutzsu-

chende die Europäische Union zuerst betreten hat oder erstmals registriert worden ist. 

Für unbegleitete Minderjährige gilt diese Regelung jedoch nicht. Ihr Asylverfahren wird in jenem Land 

behandelt, in welchem sie sich aufhalten beziehungsweise sie ihren Antrag stellen, sofern sich keine 

Verwandten in einem anderen Mitgliedsstaat befinden (Art. 8 Abs. 4 Dublin III-VO). 

Daher haben Minderjährige auch nach der Ankunft und Registrierung die Möglichkeit, in andere 

Länder (irregulär) weiterzureisen.  

Sollten sich Familienangehörige innerhalb der Mitgliedsstaaten befinden, so gibt es keine freie Wahl-

möglichkeit für unbegleitete Minderjährige oder deren Angehörige, in welchem Land sie ihren Antrag 

bearbeitet wissen möchten. Art. 8 Abs. 1 Dublin III-Verordnung legt fest:  

αIŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŘŜƳ !ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ǳƳ ŜƛƴŜƴ ǳƴōŜƎƭŜiteten Minderjährigen, so 

ist der Mitgliedstaat zuständiger Mitgliedstaat, in dem sich ein Familienangehöriger 

oder eines der Geschwister des unbegleiteten Minderjährigen rechtmäßig aufhält, 
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ǎƻŦŜǊƴ Ŝǎ ŘŜƳ ²ƻƘƭ ŘŜǎ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ ŘƛŜƴǘΦά 

Für andere Verwandte ist eine Kindeswohlprüfung durchzuführen, sofern diese:r Verwandte in der 

Lage ist, für den:die Minderjährige:n zu sorgen (Art. 8 Abs. 2 Dublin III-VO). 

2023 gab es nach Österreich neun so genannte Dublin-In von Fluchtwaisen, also neun Minderjährige 

wurden zu Eltern oder auf Grund anderer Gründe nach Österreich gebracht. Demgegenüber stehen 

zwei Dublin-Out, also zwei Minderjährige wurden in andere Mitgliedsstaaten gebracht. 

 

Ergibt eine Altersfeststellung die Volljährigkeit, so wird ein Dublin-Verfahren eingeleitet. Dies kann 

ebenso aus anderen Mitgliedsstaaten der Fall sein, so dass Österreich für eine Rückübernahme ange-

fragt wird. Eine etwaige Altersfeststellung im Rahmen eines Dublin-Verfahrens aus einem anderen 

Mitgliedsland wird durch Österreich akzeptiert, es kann in der Folge kein Rechtsmittel gegen die Alters-

feststellungsentscheidung aus dem anderen Mitgliedsstaat eingelegt werden. 

 

2.4.2.3. Push Backs 
 

Push Back bezeichnet die Praxis, bei der Schutzsuchende oft gewaltsam und ohne die Möglichkeit, Asyl-

anträge zu stellen, an der Grenze eines Landes abgewiesen oder zurückgedrängt werden. Diese Vorge-

hensweise verstößt gegen internationale Menschenrechtsnormen und das Prinzip der Nicht-Zurückwei-

sung (Non-Refoulement), das in der Genfer Flüchtlingskonvention verankert ist. 

Push Backs können unterschiedliche Formen annehmen, einschließlich der direkten Zurückweisung an 

Land- oder Seegrenzen, ohne dass den Betroffenen ein faires Verfahren oder eine Möglichkeit zur Prü-

fung ihres Schutzbedarfs gewährt wird. Häufig beinhalten Push Backs auch Gewaltanwendung, Drohun-

gen und die Vernachlässigung grundlegender Bedürfnisse der Menschen wie Zugang zu Wasser, Nah-

rung und medizinischer Versorgung. 

Push Backs widersprechen den Grundsätzen des internationalen Rechts, insbesondere der Genfer 

Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie stellen eine gravierende 

Verletzung der Menschenrechte dar und sind ein ernstes Hindernis für den Zugang zu Asylverfahren 

und den Schutz bedürftiger Menschen. 

 

Diese illegale Methode ist vor allem aus Griechenland oder von Ländern auf der Balkanroute bekannt. 

Jedoch gibt es auch Berichte von Push Backs von Fluchtwaisen etwa von Deutschland nach Österreich 
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oder auch von österreichischen Beamt:innen nach Slowenien. Zwei Fälle sind gerichtlich abgehandelt: 

 

Fall von Amin, einem Fluchtwaisen aus Somalia: 

An einem frühen Sonntagmorgen im Juli 2021 fragte Amin im südsteirischen Bad Radkersburg nach ei-

ner Polizeistation, um einen Asylantrag zu stellen. Die Beamt:innen ignorierten das Schutzansuchen 

nicht nur, sondern führten noch am selben Vormittag eine illegale Zurückweisung nach Slowenien 

durch. Am 16. Februar 2022 gab es hierzu eine eindeutige Entscheidung des Landesverwaltungsge-

richts Steiermark:  

α5ƛŜ ½ǳǊǸŎƪǿŜƛǎǳƴƎ ŘŜǎ .ŜǎŎƘǿŜǊŘŜŦǸƘǊŜǊǎ ώΧϐ ǿŀǊ ŘŀƘŜǊ ƛƴ ƎǊǀōƭƛŎƘŜǊ !ǳǖŜǊŀŎƘǘπ

ƭŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ ŦŀƪǘƛǎŎƘŜƴ !ōǎŎƘƛŜōŜǎŎƘǳǘȊŜǎ ǊŜŎƘǘǎǿƛŘǊƛƎΦ όΧύ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ ±ƻǊƎŀƴƎǎπ

weise der Sicherheitsorgane wurde dem Beschwerdeführer ein fundamentales Recht 

auf Einleitung eines Asylverfahrens und damit eines Abschiebeschutzes genom-

ƳŜƴΦά5 

 

Gerichtliche Feststellung im Juli 2021: 

In einem weiteren Fall wurde gerichtlich festgestellt, dass rechtswidrige Push Backs in Österreich αǘŜƛƭπ

ǿŜƛǎŜ ƳŜǘƘƻŘƛǎŎƘ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŦƛƴŘŜƴΦά Die Annahme, dass die österreichische Polizei hier systematisch 

rechtswidrig handelt, wurde durch die Höchstgerichte bestätigt. 

 

2.4.2.4. Familiensuche 
 

Die (freiwillige) Suche nach Familienangehörigen wird seit vielen Jahren durch den Suchdienst des Ro-

ten Kreuzes ermöglicht. Ziel ist die Wiederherstellung des Kontaktes zu getrennten Familienangehöri-

gen oder die Klärung von Schicksalen aus dem Zweiten Weltkrieg. Personen, so auch Minderjährige, die 

über den Verbleib ihrer Angehörigen im Unklaren sind, können sich an den Suchdienst wenden. 

Art. 24 Abs. 3 der europäischen Aufnahme-Richtlinie 6 legt fest, dass unbegleitete Minderjährige ehest 

möglich nach der Ankunft bei der Familiensuche zu unterstützen sind. Insofern wird auch im Ermitt-

 
5 Ra 2022/21/0074-6 https://www.vwgh.gv.at/medien/mitteilungen/Ra_2022210074_2.pdf 
6 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 
Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung). 
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lungsverfahren des BFA unter § 18 Abs. 2 AsylG normiert, dass das Bundesamt eine Suche nach Fami-

lienangehörigen im Herkunftsstaat, in einem Drittstaat oder Mitgliedstaat nach Maßgabe der fakti-

schen Möglichkeiten durchzuführen hat. Im Fall von unmündigen Minderjährigen besteht eine Ver-

pflichtung, auf Verlangen des Kindes tätig zu werden. 

Die Familiensuche wird primär von den Erstaufnahmestellen im Zulassungsverfahren und bei Bedarf 

auch von den Regionaldirektionen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl durchgeführt. 

 

2.4.2.5. Verschwundene Kinder 
 

Europaweit sind zwischen 2021 und 2023 über 50.000 alleinreisende Kinderflüchtlinge verschwunden, 

besonders in Österreich und Italien sind die meisten dieser Abgängigkeiten zu verzeichnen.7 Wobei es 

vermutlich auch in anderen Transitländern viele Abgängigkeiten gibt, die nicht registriert werden.  

In Österreich verschwinden über 95 Prozent der Fluchtwaisen während des Asylverfahrens ς der Groß-

teil davon im Zulassungsverfahren in den ersten paar Tagen. 2023 waren es mindestens 4.715 unbe-

gleitete Kinder, deren Verfahren eingestellt wurden, weil sie sich nicht mehr in Österreich aufhielten, 

2024 waren es zumindest 477 Kinder ς eine sehr besorgniserregende Zahl. Nach diesen Kindern wird in 

der Regel nicht gesucht. 

 

Ein Verfahren wird eingestellt, wenn sich die Person nicht mehr in Österreich befindet und das Asylver-

fahren noch keinen Abschluss gefunden hat:  

α9ƛƴŜ ǾƻǊȊŜƛǘƛƎŜ ǳƴŘ ŦƻǊƳƭƻǎŜ .ŜŜƴŘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ !ǎȅƭǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ ƻƘƴŜ ƛƴƘŀƭǘƭƛŎƘŜ 9ƴǘπ

scheidung (Einstellung) erfolgt nach Maßgabe des § 24 AsylG 2005 insbesondere, 

wenn sich der Asylwerber dem Verfahren entzieht oder freiwillig ausreist. Für unbe-

gleitete minderjährige oder auch begleitete minderjährige Antragstellerinnen und 

!ƴǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ōŜǎǘŜƘŜƴ ƪŜƛƴŜ ƘƛŜǊǾƻƴ ŀōǿŜƛŎƘŜƴŘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴΦά8  

 

Was auch bedeutet, dass in diesen Zahlen somit alle Fluchtwaisen fehlen, die bereits einen Schutzsta-

tus (beispielsweise subsidiären Schutz) in Österreich haben und dann verschwinden.  

 
7 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/europa-mehr-als-50-000-minderjaehrige-fluechtlinge-vermisst-19688680.html 
8 Parlamentarische Anfragebeantwortung 9406/AB vom 28. März 2022 
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Asylanträge vs. Verfahrenseinstellungen 2022ς2024 in Österreich,  

Quelle: BM.I Asylstatistik und Detailstatistik, eigene Darstellung 

 

Die Problematik ist insofern komplex, als Österreich nicht nur Zielland, sondern auch Transitland ist 

(und immer mehr zum Transitland wird). Eine Vielzahl an Minderjährigen nützt Österreich als erstes 

Land, in dem sie kurzfristig sind, entweder weil sie ohnehin woandershin wollen oder weil die Situation 

in Österreich unerträglich (vor allem die langen Wartezeiten in der Bundesbetreuung) für sie ist.  

Viele dieser Fluchtwaisen ziehen also in andere EU-Länder weiter. Wie sie dorthin gelangen, bleibt oft 
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ungeklärt. Ob sie in die Hände von Kriminellen geraten oder sicher dort ankommen, ist unbekannt. 

Diese Kinder verschwinden, weil sie zu Familienmitgliedern in anderen Ländern gelangen wollen und 

nicht die langen, legalen Familienzusammenführungsverfahren abwarten können ς wenn diese über-

haupt möglich sind. Manche haben falsche Informationen über Österreich oder unrealistische Hoffnun-

gen hinsichtlich anderer Länder. Viele sind auch frustriert von der langen Aufenthaltsdauer und dem 

Leben in den nicht-kindgerechten Bundesbetreuungseinrichtungen. 

Jene mit subsidiärem Schutz verschwinden, weil die Rechtslage in Österreich eine Familienzusammen-

führung für viele unmöglich macht und sie daher in ein anderes EU-Land weiterziehen, wo es weniger 

restriktive Gesetze zur Familienzusammenführung gibt. 

 

Es wird nicht aktiv nach den Kindern gesucht. Erschwert wird die Datenerfassung dadurch, dass weiter-

reisende Minderjährige, die in einem anderen Mitgliedsstaat erneut erfasst werden, nicht automatisch 

ŀƭǎ αƎŜŦǳƴŘŜƴά ǊŜƎƛǎǘǊƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜƴƴƻŎƘ Ǝƛōǘ Ŝǎ !ƴŦǊŀƎŜƴ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ [ŅƴŘŜǊƴΣ ŜƴǘǿŜŘŜǊ ǿŜƛƭ ŀƴπ

dere EU-Länder Informationen über die Jugendlichen erfragen oder ein Dublin-III Verfahren anfragen. 

Die untenstehende Tabelle zeigt die Anfragen aus 2023, wobei hier Doppelzählungen möglich sind, da 

ein Staat sowohl eine Konsultation als auch ein Informationsersuchen (Anfragen von Information, zum 

Beispiel Dokumente, einen möglichen Schutzstatus, etc.) an Österreich stellen kann. Falls Fluchtwaisen 

nochmals weiterziehen, können auch mehrere Staaten zum selben Minderjährigen anfragen. Legal aus 

anderen Ländern nach Österreich gebracht wurden 2023 letztendlich neun Fluchtwaisen. 
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Dublin in Konsultationen und Informationsersuchen Fluchtwaisen mit Österreich 2024 

Quelle: BM.I Detailstatistik bzw. 17166/AB, eigene Darstellung  

 

Mit guter Betreuung und umfassender rechtlicher Aufklärung könnte das Verschwinden vieler Flucht-

waisen verhindert werden. Sie sollten idealerweise vom Anfang an, am besten vor dem Stellen eines 

Asylantrags, kindgerecht aufgeklärt werden. Fluchtwaisen brauchen Informationen über ihre Perspekti-

ven in Österreich und anderen EU-Ländern. Am besten klärt eine obsorgeberechtigte Person schon vor 

dem Asylantrag, ob dieser überhaupt die beste Option und im Interesse des Kindes ist. 

 

Im Zusammenhang mit vermissten Kindern hat auch das Thema Kinderhandel Bedeutung. Wenngleich 

bei einer Vielzahl der Minderjährigen von einer Weiterreise auszugehen ist, so muss betont werden, 

dass sich Fluchtwaisen, so lange sie sich noch nicht in einer dauerhaften Unterbringung befinden und 

Bezugspersonen haben, in einer exponierten Position befinden, durch Personen mit kriminellen Absich-

ten angesprochen zu werden. Bedeutsam kann im Zusammenspiel zwischen Kinderhandel und Asylbe-

reich der Bereich der Prostitution sein. Minderjährige Mädchen werden hier durch Zuhälter aufgefor-

dert sich als volljährig auszugeben, um sich zu prostituieren. Ergibt sich eine spätere Minderjährigkeit 

im Rahmen einer Rechtsberatung, ist diese oft nur schwer nachzuweisen, um entsprechenden Schutz 

auch als Minderjährige zu erlangen. 
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2.4.3. Inhaltliches Asylverfahren 
 

Lǎǘ Řŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴΣ ōŜƪƻƳƳŜƴ !ǎȅƭǿŜǊōŜǊΥƛƴƴŜƴ ŘƛŜ αǿŜƛǖŜ YŀǊǘŜά ό!ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎōŜǊŜŎƘǘƛπ

gungskarte gemäß § 51 AsylG). Diese dokumentiert ein Aufenthaltsrecht während des Asylverfahrens.  

Weiße Verfahrenskarte, Quelle: BM.I 

 

Im inhaltlichen Asylverfahren werden die Asylgründe laut Asylgesetzt geprüft. Es gibt hier keinen Un-

terschied zu Asylverfahren für erwachsene Asylsuchende, wobei natürlich das Kindeswohl auch hier 

vorrangig zu berücksichtigen ist. Geprüft wird 

¶ Asyl laut Genfer Flüchtlingskonvention 

¶ subsidiärer Schutz laut europäischer Menschenrechtskonvention 

¶ "Bleiberecht" - also die §§ 55, 56, 57 AsylG 

 

Fluchtwaisen werden bei Asylverfahren nicht vorrangig behandelt, deshalb können die Verfahren ge-

nauso lange dauern wie bei Erwachsenen. Auch ist die Asylprüfung identisch.  

Somit können viele Verfahren nicht in der Minderjährigkeit beendet werden und keine Statistiken über 

den Ausgang von Asylverfahren zu den dann ehemaligen Fluchtwaisen gegeben werden. 

 

Im inhaltlichen Asylverfahren finden eine oder mehrere Einvernahmen statt. Die Einvernahme ist die 

Schlüsselsituation im Asylverfahren. Fluchtwaisen müssen ihre Fluchtgründe glaubhaft erzählen.  

 

Art. 12 UN Kinderrechtskonvention besagt, dass dem Kind Gelegenheit gegeben werden muss, in allen 

das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch eine:n 

Vertreter:in gehört zu werden. § 19 Abs. 5 AsylG bestimmt, dass minderjährige Asylwerber:innen nur in 
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Gegenwart eines:einer gesetzlichen Vertreter:in einvernommen werden dürfen. Des Weiteren dürfen 

sie (wie alle Asylwerbenden) durch eine Vertrauensperson zur Einvernahme begleitet werden.  

 

2.4.3.1. Einvernahme 
 

Einvernahmesituationen sind mit Stress verbunden, Erinnerungen und Emotionen werden hervor-

geholt, und die Ungewissheit über die eigene Zukunft erlangt Präsenz. Für Kinder und Jugendliche ist 

dies eine hohe Belastung, die richtigen Aussagen zu tätigen. Die Einvernahme findet häufig in nicht 

kindgerechten Settings statt. Einvernahme-Räumlichkeiten sind oft funktional adaptiert. Positive Bei-

spiele aus anderen Ländern wären: Eingangs stattfindende vertrauensbildende Gespräche, die nicht 

sofort protokolliert werden. Sie können dem Kind oder Jugendlichen ermöglichen, die Situation ent-

spannter zu bewältigen. Das Anbieten von Getränken oder Ähnlichem erhöht das Gefühl des empfun-

denen Selbstwerts in der Situation. Angenehme Sitzgelegenheiten machen die Gesamtsituation erträg-

licher und vieles mehr. 

Im Rahmen der Beweiswürdigung muss bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Minderjährigen 

ein anderer Maßstab angelegt werden als bei Erwachsenen. Das Erinnerungsvermögen ist teilweise 

eingeschränkt oder erlebte Traumata trüben die Erinnerung. Das Verständnis für die Relevanz von De-

tails kann bei Minderjährigen zusätzlich noch fehlen, und es darf daher vom BFA nicht derselbe An-

spruch an Minderjährige in der Einvernahmesituation gestellt werden wie an Erwachsene. 

 

Neben der Belastung durch die Einvernahme an sich stellt insbesondere die oft lange Wartezeit auf Ein-

vernahme und Entscheidung im Asylverfahren eine massive Belastung für Fluchtwaisen dar. Mit Stich-

tag 31. Dezember 2023 waren 1.131 Asylverfahren von Fluchtwaisen beim BFA anhängig, davon waren 

25 in offener Rechtsmittelfrist und 381 beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) anhängig.9 

 

Die Verfahrensdauer variiert stark. Spätestens nach einem halben Jahr sollte ein Bescheid kommen, in 

dem mitgeteilt wird, ob sie:er in Österreich bleiben darf. 2015/16 gab es Fälle, in denen Jugendliche 

nach zwei Jahren noch nicht die Gelegenheit hatten, der Behörde ihre Fluchtgründe zu schildern. Inzwi-

schen sind die Verfahren kürzer, jedoch trotzdem oft länger als die vorgesehenen sechs Monate. 

 
9 Parlamentarische Anfragebeantwortung 17166/AB 
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Als Rechtsmittel gegen zu lange Wartezeiten steht den Minderjährigen und ihren gesetzlichen Vertre-

ter:innen die Säumnisbeschwerde zur Verfügung. Das BFA hat die Möglichkeit, die ausständigen 

Verfahrenshandlungen (Einvernahme, Ermittlungsverfahren, Bescheiderlassung) binnen drei Monaten 

nachzuholen oder den Akt dem Bundesverwaltungsgericht vorzulegen. 

Im Ergebnis handelt es sich für die Minderjährigen somit nicht um ein effektives Rechtsinstrument, da 

für sie einerseits unklar bleibt, ob eine Säumnisbeschwerde zu einer schnelleren Entscheidung führt, 

und andererseits das Risiko besteht, eine Instanz zu verlieren. Nach der Entscheidung des BVwG kön-

nen lediglich die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof) be-

fasst werden, welche keine inhaltliche Überprüfung des Verfahrens mehr vornehmen, man verliert da-

mit eine Instanz. 

Gerade bei nahender Volljährigkeit von Minderjährigen und der Sorge um den Verlust der gesetzlichen 

Vertretung durch die Volljährigkeit bietet die Säumnisbeschwerde für die Minderjährigen keinen aus-

reichenden Schutz zur Durchsetzung ihrer Rechte. 

 

2.4.3.2. Entscheidung erste Instanz und Beschwerde 
 

Der:Die Referent:in entscheidet auf Grund der Einvernahme, der Erstbefragung, möglichen Beweisen 

und Stellungnahmen. Die Entscheidung (Bescheid) wird der gesetzlichen Vertretung zugestellt. Die ge-

setzliche Vertretung muss den Minderjährigen die Entscheidung erklären. 

Sollte die Entscheidung nicht entsprechend den Erwartungen ausfallen, besteht die Möglichkeit einer 

Beschwerde, über welche das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) entscheidet. Die Beschwerde muss 

innerhalb von vier Wochen nach Zustellung (Hinterlegung) des Bescheids erhoben werden. Diese kann 

sich gegen einzelne Spruchteile richten (zum Beispiel nur gegen die Abweisung von Asyl, wenn subsidi-

ärer Schutz positiv entschieden wurde) oder gegen mehrere. Die Beschwerde ist bei der Regionaldirek-

tion des BFA, die den Bescheid ausgestellt hat, einzubringen und wird vom BFA an das BVwG weiterge-

leitet. Der Beschwerde an das BVwG kommt im Regelfall eine aufschiebende Wirkung zu (außer sie 

wird aberkannt), das heißt, bis zur Entscheidung des Gerichts kann keine Abschiebung vollstreckt wer-

den. Die Schutzsuchenden sind somit weiterhin Asylwerber:innen. Keine aufschiebende Wirkung 

kommt jenen Beschwerden zu, bei denen der Asylantrag als unzulässig zurückgewiesen wurde, wie 
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Ŝǘǿŀ ōŜƛ CƻƭƎŜŀƴǘǊŅƎŜƴ όαŜƴǘǎŎƘƛŜŘŜƴŜ {ŀŎƘŜάύ ƻŘŜǊ ǿŜƎŜƴ ŘŜǊ ½ǳǎǘŅƴŘƛƎƪŜƛǘ ŜƛƴŜǎ ŀƴŘŜǊŜƴ aƛǘƎƭƛŜŘπ

staates (Dublin-Entscheidung). Es kann vom BFA aber auch bei Abweisungen inhaltlich geprüfter An-

träge die aufschiebende Wirkung aus bestimmten Gründen aberkannt werden.  

 

In der Praxis gestaltet sich der Zugang zu Beschwerden für Minderjährige gelegentlich problematisch, 

da hierfür die gesetzliche Vertretung zuständig ist. Ein:e Minderjährige:r kann ohne Zustimmung der 

gesetzlichen Vertretung keine Beschwerde einbringen. In manchen Bundesländern wird den Minder-

jährigen eine Beschwerde (wenn etwa subsidärer Schutz zugesprochen wurde und somit eine Be-

schwerde hinsichtlich Asyls) verweigert. Von anderen Rechtsvertreter:innen in anderen Bundesländern 

hingegen wird die Ansicht vertreten, dass sie die beste Aufenthaltsperspektive für die Kinder zu erlan-

gen haben, da hierin auch ihre Verpflichtung liegt. Es wäre daher vermessen, eine Entscheidung durch 

ein Gericht vorwegzunehmen, indem keine Beschwerde eingebracht wird und dadurch eine nachprü-

fende Kontrolle der negativen Entscheidung unterbleibt.  

Gerade für Fluchtwaisen macht es einen großen Unterschied, ob sie Asyl oder subsidiären Schutz zuge-

sprochen bekommen, da der subsidiäre Schutz oftmals eine Familienzusammenführung verunmöglicht. 

Für manch andere stellt das geführte Asylverfahren und die damit verbundene erlebte Unsicherheit 

ŜƛƴŜ ŘŜǊŀǊǘƛƎŜ .ŜƭŀǎǘǳƴƎ ŘŀǊΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ǎƛŎƘ ǿǸƴǎŎƘŜƴΣ Ŝǎ ƳǀƎŜ αŜƛƴŦŀŎƘ ǾƻǊōŜƛά ǎŜƛƴ ǳƴŘ ǎƛŜ ƳǸǎǎǘŜƴ 

sich nicht mehr damit auseinandersetzen; somit würden sie lieber auf eine Beschwerde verzichten. 

Auch hier ist die Rechtsvertretung gefragt, im Sinne des Kindeswohls die beste Entscheidung zu treffen 

und im Zweifelsfall trotzdem gegen den Kindeswunsch eine Beschwerde einzubringen. 

 

2.4.3.3. Beschwerdeverhandlung 
 

Oft gibt es eine mündliche Verhandlung am BVwG. Auch das BFA kann teilnehmen. Die Verhandlungen 

sind öffentlich. Am Ende der Verhandlung kann die:der Richter:in das Erkenntnis mündlich verkünden 

oder die Entscheidung später schriftlich ausfertigen. Das Gericht kann über die Beschwerde auch ohne 

mündliche Verhandlung entscheiden, etwa wenn in der Beschwerde keine Aspekte aufgezeigt werden, 

die zu einer anderen Entscheidung führen würden und das BFA ausreichende Ermittlungen durchge-

führt hat. Für das Gericht gilt die Entscheidungsfrist von sechs Monaten. 
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Das BVwG kann entweder 

¶ die Entscheidung des BFA bestätigen, also die Beschwerde abweisen, 

¶ bei schweren Ermittlungsmängeln den Bescheid an das BFA zurückverweisen, damit es die not-

wendigen Verbesserungen durchführt und einen neuen Bescheid erlässt, 

¶ oder den Bescheid beheben und inhaltlich abändern, also Asyl, subsidiären Schutz zuerkennen 

oder ein Humanitäres Aufenthaltsrecht erteilen. 

 

Die Entscheidung des BVwG wird im Vergleich zum Bescheid des Bundesamts sofort rechtskräftig und 

somit durchsetzbar. Gegen Entscheidungen des BVwG kann Revision an den Verwaltungsgerichtshof 

und/oder Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Diese können nur Rechtsan-

wält:innen einbringen. Da die Kosten sehr hoch sind, besteht die Möglichkeit, innerhalb von sechs Wo-

chen Verfahrenshilfe zu beantragen. Bei einem Verfahrenshilfeantrag prüft das jeweilige Höchstgericht 

nicht nur die finanzielle Situation, sondern auch bereits Erfolgsaussichten. Nur wenn beides entspre-

chend sich für das Höchstgericht darstellt, wird Verfahrenshilfe gewährt. 

Beide Rechtsmittel haben nicht automatisch aufschiebende Wirkung! Auch wenn eine Beschwerde 

oder Revision eingebracht wurde, kann abgeschoben werden. Nur wenn eines der Höchstgerichte die 

aufschiebende Wirkung zuerkennt, lebt der Abschiebeschutz wieder auf. Bei Fluchtwaisen sind vollin-

haltliche Entscheidungen sehr selten und Abschiebungen fanden in den letzten Jahren nicht statt. 

 

2.4.3.4. Rechte und Status 
 

Asyl 

Als erstes prüft das BFA beziehungsweise das BVwG (im Falle eines Beschwerdeverfahrens oder nach 

einer Säumnisbeschwerde) Asyl. Rechtsgrundlage ist die Genfer Flüchtlingskonvention-GFK (§ 3 AsylG): 

Wer  

αόΧύ ŀǳǎ ŘŜǊ ōŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴ CǳǊŎƘǘ ǾƻǊ ±ŜǊŦƻƭƎǳƴƎ ǿŜƎŜƴ ihrer Rasse, Religion, Natio-

nalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi-

schen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder we-

ƎŜƴ ŘƛŜǎŜǊ .ŜŦǸǊŎƘǘǳƴƎŜƴ ƴƛŎƘǘ ƛƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ƴŜƘƳŜƴ ǿƛƭƭ όΧύά 
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Wenn die Verfolgung zutrifft, bekommt eine Person ς minderjährig oder erwachsen ς Asyl. 

{Ŝƛǘ ŘŜǊ DŜǎŜǘȊŜǎƴƻǾŜƭƭŜ нлмс όα!ǎȅƭ ŀǳŦ ½Ŝƛǘάύ ŜǊƘŀƭǘŜƴ !ǎȅƭōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜ ǾƻǊŜǊǎǘ ƴǳǊ Ŝƛƴ ōŜŦǊistetes Auf-

enthaltsrecht für die Dauer von drei Jahren. Kommt es innerhalb dieser drei Jahre im Herkunftsstaat 

der geflüchteten Person zu keiner wesentlichen, dauerhaften Veränderung, geht das befristete Aufent-

haltsrecht automatisch in ein unbefristetes über. 

Asylberechtigte sind arbeits- und sozialrechtlich Österreicher:innen gleichgestellt und haben daher un-

beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Minderjährige fallen unter die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre.  

Asylberechtigte können einen Konventionspass beantragen. 

 

 

Konventionspass, Quelle: BM.I 

 

Subsidiärer Schutz 

Subsidiärer Schutz wird als nächstes im Asylverfahren geprüft. Subsidiären Schutz erhalten Personen, 

deren Asylantrag zwar mangels Verfolgung nach der GFK abgewiesen wurde, deren Leben oder Unver-

sehrtheit im Herkunftsstaat aber anderweitig bedroht wird (Bürgerkrieg, failed states). Rechtsgrund-

lage ist die Europäische Menschenrechtskonvention-EMRK (§8 AsylG), insbesondere folgende Punkte: 

¶ Recht auf Leben 

¶ Verbot der Folter 

¶ Verbot der Todesstrafe 

 

Wenn eines dieser Rechte im Herkunftsland bedroht ist, bekommt die Person subsidiären Schutz. Die 

Schutzberechtigten bekommen die "graue Karte" und können einen Fremdenpass beantragen. Es ist 
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ein befristetes Aufenthaltsrecht. Der Schutz wird für die Dauer eines Jahres erteilt, bei jeder Verlänge-

rung jeweils für weitere zwei Jahre (auf Antrag, nicht automatisch ς bei Fluchtwaisen von der Rechts-

vertretung verlängert), wenn die für die Erstgewährung maßgeblichen Umstände sich nicht grundle-

gend und nachhaltig verändert haben. Subsidiär Schutzberechtigte haben Zugang zum Arbeitsmarkt, 

aber nur eingeschränkt zu Sozialleistungen. Minderjährige fallen unter die Ausbildungspflicht bis 18 

Jahre. 

 

 

YŀǊǘŜ ŦǸǊ ǎǳōǎƛŘŅǊŜǊ {ŎƘǳǘȊōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜ αƎǊŀǳŜ YŀǊǘŜάΣ vǳŜƭƭŜΥ .aΦL 

 

Bleiberecht (Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen) 

Diese Aufenthaltstitel sind im Asylgesetz die Paragraphen 55, 56 und 57. Hier wird geprüft und werden 

in einem dritten Schritt geprüft. Hierbei geht es vor allem um:  

¶ das Privat- und Familienleben (Art. 8 EMRK) 

¶ besondere Berücksichtigungsfälle 

¶ Aufenthaltsberechtigung bei langer Aufenthaltsdauer und Selbsterhaltungsfähigkeit 

¶ Abwägung zwischen staatlichen und privaten Interessen 

 

Relevant sind z. B. Schulbesuch, Ausbildung, Freund:innen, Teilnahme am österreichischen Leben, Ver-

eine etc. Diese Personen können nach einem Jahr vom Asylgesetz in das Niederlassungs- und Aufent-

haltsgesetz wechseln und bekommen die Rot-Weiß-Rot-Karte (plus) 

 

Im Jahr 2023 wurden 258 Fluchtwaisen rechtskräftig Asyl gewährt, 481 Fluchtwaisen rechtskräftig sub-

sidiärer Schutz und vier Fluchtwaisen bekamen rechtskräftig einen Aufenthaltstitel aus berücksichti-

gungswürdigen Gründen.10 

 
10 Parlamentarische Anfragebeantwortung 17166/AB 
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Statistiken über rechtskräftige Rückkehrentscheidungen konnte das BM.I nicht veröffentlichen. 38 

Fluchtwaisen bekamen eine erstinstanzliche Rückkehrentscheidung. 

 

Asylentscheidungen Fluchtwaisen Österreich 2023,  

Quelle: BM.I Parlamentarische Anfragebeantwortung 17166/AB, eigene Darstellung 

 

2.4.4. Rechtsvertretung 
 

Ein:e Rechtsvertreter:in begleitet die Fluchtwaisen durch das Asylverfahren. Unter gesetzlicher Vertre-

tung vŜǊǎǘŜƘǘ Ƴŀƴ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴ ŘƛŜ .ŜǊŜŎƘǘƛƎǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎΣ ƛƳ bŀƳŜƴ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ αƴŀŎƘ ŀǳǖŜƴ 

Ƙƛƴά ς also im Verhältnis zu anderen Personen ς wirksame Rechtshandlungen vorzunehmen.  

Abgesehen vom Asylantrag können Fluchtwaisen somit selbst keine Verfahrenshandlungen setzen, sind 

aber wie volljährige Asylwerber:innen zur Mitwirkung am Verfahren verpflichtet. Die gesetzlichen Best-

immungen zur Vertretung von unbegleiteten Kinderflüchtlingen im asyl- und fremdenrechtlichen Ver-

fahren finden sich in den § 10 Abs. 3 BFA-VG sowie § 12 Fremdenpolizeigesetz (FPG).11 

 
11 Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von 
9ƛƴǊŜƛǎŜǘƛǘŜƭ όCǊŜƳŘŜƴǇƻƭƛȊŜƛƎŜǎŜǘȊ нллр ҍ CtDύΦ 
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Unter die gesetzliche Vertretung fällt beispielsweise die Vertretung des Kindes vor Behörden, der Ab-

schluss eines Vertrags oder die Zustimmung zu einer Operation. 

 

Bei Fluchtwaisen kommt zusätzlich die Vertretung im Asylverfahren hinzu. Im Zulassungsverfahren gibt 

es noch keine obsorgeberechtigte Person oder Stelle. Fluchtwaisen bekommen Rechtsberater:innen 

zur Seite gestellt, die die gesetzliche Vertretung bis zum Ende des Zulassungsverfahrens übernehmen. 

Die Rechtsberater:innen haben die rechtliche Vertretung allerdings nur rund um das Asylverfahren, an-

sonsten dürfen sie keine rechtliche Vertretung übernehmen. Da Minderjährige gewisse Schritte auch 

selbst nicht machen dürfen (etwa Verfahrenshilfeanträge), ergibt sich hier eine Lücke.  

In Art. 24 der EU-Aufnahmerichtline wird festgelegt, dass dem:der Minderjährigen ein:e gesetzliche:r 

Vertreter:in zur Seite gestellt werden muss, welcher seine:ihre Aufgaben im Einklang mit dem Grund-

satz des Kindeswohls wahrzunehmen hat. 

Im BFA-VG findet sich in § 48 Abs. 1 ein Anforderungsprofil für Rechtsberater:innen gemäß § 49 (erfolg-

reicher Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums, bei erfolgreichem Abschluss eines Studi-

ums mit vierjähriger Mindestdauer eine dreijährige durchgehende Tätigkeit im Bereich des Fremden-

rechtes oder eine mindestens fünfjährige durchgehende Tätigkeit im Bereich des Fremdenrechtes). 

 

Da Fluchtwaisen seit 2022 teilweise lange in Bundesbetreuungsstellen sind, aber schon zum Verfahren 

zugelassen und teilweise auch schon einen Status haben, macht die BBU auch im inhaltlichen Asylver-

fahren die gesetzliche Vertretung, obwohl sie hierfür nicht zuständig und nicht personell ausgelegt ist. 

Da aber während des gesamten Aufenthaltes in der Bundesbetreuung die zuständigen Kinder- und Ju-

gendhilfen sich weigern, Obsorge zu übernehmen, übernimmt die BBU notgedrungen die Aufgabe. 

 

Werden Fluchtwaisen zum inhaltlichen Asylverfahren zugelassen, obliegt die rechtliche Vertretung den 

Obsorgeberechtigten, in der Regel der Kinder- und Jugendhilfe. In manchen Bundesländern wird diese 

Aufgabe an NGOs ausgelagert. Nach Übertragung der Obsorge wird der Kinder- und Jugendhilfeträger 

nicht mehr auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des BFA-VG oder FPG tätig, sondern auf-

grund des Obsorgebeschlusses; dieser umfasst die gesetzliche Vertretung in jeglichen Belangen. 

Wie die gesetzliche Vertretung genau ausgestaltet zu sein hat, ist in keinem Gesetz ausformuliert. Die 
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Rechtsvertreter:innen sind bei jeder Befragung anwesend und ihnen werden alle Entscheidungen zuge-

stellt. War dies zum Beispiel bei der Erstbefragung nicht der Fall, kann verlangt werden, dass diese im 

Beisein einer:eines Rechtsvertreter:in wiederholt wird. Gerade Fluchtwaisen benötigen umfassende 

Rechtsvertretung, um im Sinne des Kindeswohls ein faires Verfahren zu gewährleisten. Dies beinhaltet 

in der Regel: 

¶ Aufklärung über den Inhalt und Ablauf des Asylverfahrens und Perspektivenabklärung 

¶ Vorbereitungs- und Nachbereitungsgespräche zu Einvernahmen am BFA 

¶ Begleitungen zur Einvernahme am BFA 

¶ Einbringen von Stellungnahmen und Beweisanträgen sowie Unterstützung bei der Beschaffung 

von Beweismitteln 

¶ α«ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎŜƴά Ǿƻƴ .ŜǎŎƘŜƛŘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ ǳƴŘ 9ǊǀǊǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ YƻƴǎŜǉǳŜƴȊŜƴ 

¶ Beschwerdeführung, Vorbereitungs- und Nachbereitungsgespräche zur Verhandlung beim 

BVwG sowie 

¶ die Begleitung zur Verhandlung beim BVwG. 

 

Hinsichtlich der rechtlichen Vertretung im Asylverfahren gibt es in den Bundesländern verschiedene 

Modelle. In Wien, Tirol und Niederösterreich erfolgt die Rechtsvertretung durch die Kinder- und Ju-

gendhilfe selbst, in einer eigenen Abteilung. 

In den anderen Bundesländern wird die Rechtsvertretung an NGOs ausgelagert. Im Burgenland, Kärn-

ten, der Steiermark, Vorarlberg und Salzburg überträgt die Kinder- und Jugendhilfe die gesetzliche Ver-

tretung an Diakonie oder Caritas, in Oberösterreich wird diese gemeinsam mit der Pflege und Erzie-

hung an die betreuenden Einrichtungen übertragen, die wiederum selbst Rechtsberater:innen engagie-

ren. Im Asylrecht spezialisierte Anwält:innen werden in manchen Fällen hinzugezogen. 

 

Nach Vollendung des 18. Lebensjahres erlischt die gesetzliche Vertretung. In Einzelfällen wäre die wei-

tere Vertretung von jungen Erwachsenen wünschenswert, wie dies auch im Rahmen der Betreuung im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (durch Unterstützung der Erziehung, volle Erziehung oder betreu-

tes Wohnen) theoretisch möglich ist. Diese Notwendigkeit ergibt sich, um Verfahrenskontinuität zu ge-

währleisten und um den gerade volljährig gewordenen jungen Menschen einen sicheren Übergang in 

diesem lebensentscheidenden Bereich zu ermöglichen. 
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2.4.5. Rückkehrentscheidungen und zwangsweise Rückführung 
 

Bei einem rechtskräftig negativen Asylverfahren, muss der:die abgelehnte Asylwerber:in das Land ver-

lassen. Tut sie:er das nicht freiwillig, droht die Abschiebung. Zur Durchsetzung der Abschiebung kann 

unter bestimmten Umständen Schubhaft verhängt werden.  

Ist eine Abschiebung aus faktischen Gründen nicht möglich, zum Beispiel weil sie:er keine Papiere vom 

Herkunftsland erhält, kann eine Duldungskarte beantragt werden. Diese verleiht aber weder ein Auf-

enthaltsrecht noch berechtigt sie zur Aufnahme von Arbeit. Ein erneuter Asylantrag (Folgeantrag) kann 

eine Abschiebung nur dann verhindern, wenn noch kein Termin für die Abschiebung feststeht und 

neue Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt werden können. 

 

Vereinzelt kam es in den letzten Jahren zu Abschiebungen von Minderjährigen. Seit vielen Jahren 

wurde aber kein Fluchtwaise abgeschoben. 2023 wurden jedoch 23 Kinder gemeinsam mit ihren Fami-

lien abgeschoben. Sieben Fluchtwaisen wurden 2023 in Schubhaft gehalten. 

Laut Innenministerium werden die unbegleiteten Minderjährigen von so genannten Kontaktbeamt:in-

nen immer an die Erziehungsberechtigten oder an Behörden der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. 

Der:Die ς im Prozess der Abschiebung involvierte ς unabhängige Menschenrechtsbeobachter:in konnte 

dieses Vorgehen jedoch nicht bestätigen. 

Wird ein Asylantrag abgelehnt und die Ausweisung ausgesprochen, bedeutet dies gleichzeitig ein Wie-

dereinreiseverbot für die Dauer von 18 Monaten im gesamten EU-Raum. 

 

Laut dem EuGH Urteil12 aus dem Jahr 2021 darf die Abschiebung von Fluchtwaisen auch nur dann erfol-

gen, wenn eine geeignete Aufnahmemöglichkeit im Herkunftsland besteht ς wenn sich also ein Mit-

glied ihrer Familie, ein offizieller Vormund oder eine geeignete Aufnahmeeinrichtung um den:die Min-

derjährige:n kümmert. Auch mit der Abschiebung zu warten, bis der Minderjährige das Alter von 18 

Jahren erreicht hat, ist laut dem Urteil nicht möglich. 

 

 
12 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236422&pageIndex=0&do-
clang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23491671 
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Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:  

1. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 

Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger in 

Verbindung mit ihrem Art. 5 Buchst. a und mit Art. 24 Abs. 2 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union ist dahin auszulegen, dass der betref-

fende Mitgliedstaat vor Erlass einer Rückkehrentscheidung gegenüber einem 

unbegleiteten Minderjährigen eine umfassende und eingehende Beurteilung 

der Situation des Minderjährigen vornehmen und dabei das Wohl des Kindes 

gebührend berücksichtigen muss. In diesem Rahmen muss sich der Mitglied-

staat vergewissern, dass für den Minderjährigen eine geeignete Aufnahme-

möglichkeit im Rückkehrstaat zur Verfügung steht.  

2. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 in Verbindung mit ihrem Art. 5 Buchst. a 

und im Licht von Art. 24 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

ist dahin auszulegen, dass ein Mitgliedstaat bei unbegleiteten Minderjährigen nicht 

nach dem alleinigen Kriterium des Alters unterscheiden darf, wenn er prüft, ob im 

Rückführungsstaat eine geeignete Aufnahmemöglichkeit vorhanden ist.  

3. Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 ist dahin auszulegen, dass er dem entge-

gensteht, dass ein Mitgliedstaat, nachdem er gegenüber einem unbegleiteten Min-

derjährigen eine Rückkehrentscheidung erlassen und sich gemäß Art. 10 Abs. 2 der 

Richtlinie vergewissert hat, dass er einem Mitglied seiner Familie, einem offiziellen 

Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung im Rückkehrstaat übergeben 

wird, anschließend davon absieht, ihn abzuschieben, bis er das Alter von 18 Jahren 

erreicht. 

 

Trotzdem kommt es immer wieder zu erstinstanzlichen und auch rechtskräftigen Rückkehrentschei-

dungen. 2023 gab es 48 erstinstanzliche vollinhaltlich negative Entscheidungen. Über rechtskräftige 

Entscheidungen konnte das Innenministerium (BM.I) keine Auskunft geben. 2024 gab es auch vermehrt 

rechtskräftige negative Entscheidungen für Fluchtwaisen in Österreich, etwa für Jugendliche aus Syrien. 

Rechtsvertreter:innen haben bezugnehmend auf das EuGH Urteil Litigationsversuche unternommen, 

jedoch bislang ohne Erfolg. 
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Im Gegensatz zur freiwilligen Rückkehr, die zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens möglich ist, besteht für 

Kinder und Jugendliche trotz der weniger Abschiebungen die Angst vor einer zwangsweisen Rückfüh-

rung. Regelmäßig führt eine Rückkehrentscheidung in erster oder auch zweiter Instanz zu Verunsiche-

rung und damit verbundenen psychischen Problemen.  

 

2.4.5.1. Aufenthaltsalternativen zum AsylG 
 

Als Alternative zu Aufenthaltsperspektiven im Rahmen des Asylverfahrens kommen (nur) Titel aus dem 

Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht (NAG)13 in Frage. Gelegentlich wird ein Aufenthaltstitel 

αwƻǘ-Weiß- Rot-YŀǊǘŜ Ǉƭǳǎά ƎŜƳŅǖ Ϡ пмŀ !ōǎΦ мл b!D ŜǊǘŜƛƭǘΦ 5ƛŜǎŜ DŜǎŜǘȊŜǎǎǘŜƭƭŜ ƴƛƳƳǘ ŜȄǇƭƛȊƛǘ ŀǳŦ 

Fluchtwaisen Bezug. Erteilungsvoraussetzung ist, dass  

αǎƛŎƘ ŘŜǊ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ŜƛƴŜǎ DŜǊƛŎƘǘǎōŜǎŎƘƭǳǎǎŜǎΣ ƪǊŀŦǘ DŜǎŜǘȊŜǎ ƻŘŜǊ 

einer Vereinbarung der leiblichen Eltern mit dem Jugend- wohlfahrtsträger zum 

Schutz des Kindeswohles nicht bloß vorübergehend in Obhut von Pflegeeltern oder 

des Jugendwohlfahrtsträgers [nunmehr Kinder- ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƘƛƭŦŜǘǊŅƎŜǊǎϐ ōŜŦƛƴŘŜǘΦά 

Für die meisten unbegleiteten Kinder und Jugendlichen wird nach pflegschaftsgerichtlichen Verfahren 

die Obsorge an die Kinder- und Jugendhilfe übertragen, womit die Voraussetzung des Gerichtsbe-

schlusses und die dauerhafte Obhut des Kinder- und Jugendhilfeträgers gegeben ist. Zu prüfen ist wei-

ters, ob der Verbleib in Österreich dem Kindeswohl entspricht, oder ob allenfalls eine Rückführung 

des Kindes zu seinen leiblichen Eltern dem Kindeswohl mehr zuträglich wäre.  

 

Im Sinne der Verfahrensökonomie und zur Vermeidung von verstörenden Unsicherheiten für Kinder 

und Jugendliche wäre es sinnvoll, diesen Aspekt bereits im Asylverfahren mitzuprüfen und den ent-

sprechenden Aufenthaltstitel von Amts wegen zu erteilen, ohne ein weiteres Verfahren anzustrengen. 

Von Vorteil wäre dies insbesondere, da es zu keiner Unterbrechung des rechtmäßigen Aufenthalts in 

Österreich käme, was zum Beispiel die Suche nach einer Lehrstelle oder Arbeitstätigkeit beziehungs-

weise den weiteren Schulbesuch begünstigen würde. 

Problematisch kann sich bei Erhalt einer Niederlassungsbewilligung der Übergang in die Volljährigkeit 

 
13 Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG). 
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gestalten. Um weiterhin einen Aufenthaltstitel zu erhalten, gelten ab da andere Voraussetzungen, etwa 

Erwerbstätigkeit ς und dabei genügend Einkommen. Vom weiteren Besuch einer schulischen Ausbil-

dung, auch wenn sie mit gutem Erfolg absolviert wird, kann einem jungen Menschen in diesem Fall lei-

der nur abgeraten werden. 

 

2.4.5.2. Aberkennungen 
 

Asylaberkennungen 

Asyl ist abzuerkennen, wenn die betroffene Person nicht (mehr) schutzwürdig ist, einen Ausschluss-

grund gesetzt hat14, sich wieder dem Schutz des Herkunftsstaats unterstellt, oder den Lebensmittel-

punkt in einen anderen Staat verlegt hat. Auch wenn es im Herkunftsland eine wesentliche und dauer-

hafte Veränderung gibt, sodass die Verfolgung nicht mehr da ist, kann ein Aberkennungsverfahren ein-

geleitet werden. Im Aberkennungsverfahren gibt es in der Regel wieder Einvernahme(n) und die Aber-

kennung muss mittels Bescheid erfolgen, gegen welchen wieder Beschwerde erhoben werden kann. 

Erst mit einer rechtskräftigen Aberkennung droht eine Abschiebung. Wenn eine Abschiebung nicht 

möglich ist, etwa weil die Verfolgung noch Aufrecht ist, aber die Aberkennung wegen einer Straftat 

war, ist der Person eine Duldung auszustellen. 

2023 wurden 33 Asylaberkennungsverfahren bei Fluchtwaisen eingeleitet. Es kam aber zu keiner Aber-

kennung, auch nicht erstinstanzlich. Acht Asylaberkennungsverfahren von männlichen Fluchtwaisen 

wurden eingestellt (davon sieben syrische und ein afghanischer Staatsangehöriger). Was die restlichen 

eingeleiteten Aberkennungsverfahren angeht, lässt sich nicht sagen. 

 

Aberkennung von Subsidiären Schutz 

Der subsidiäre Schutz wird aberkannt, wenn die betroffene Person nicht (mehr) schutzwürdig ist, einen 

Ausschlussgrund gesetzt hat, die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates erlangt hat, oder den Le-

bensmittelpunkt in einen anderen Staat verlegt hat. Auch der subsidiäre Schutz kann nur mittels Be-

scheid aberkannt werden, wogegen Beschwerde gemacht werden kann. 

 
14 Bestimmte Personengruppen sind nicht schutzwürdig, da sie entweder den Schutz einer anderen Organisation genießen 
oder durch ihr Verhalten eine Gefahr für die Gemeinschaft oder die Sicherheit Österreichs darstellen, etwa durch die Bege-
hung einer schweren strafbaren Handlung. Personen, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
schwere nichtpolitische Verbrechen begangen haben, erhalten jedenfalls keinen internationalen Schutz. 
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2023 wurden 39 Aberkennungsverfahren betreffend subsidiären Schutz bei Fluchtwaisen eingeleitet. 

Es gab eine erstinstanzliche Aberkennung des subsidiären Schutzes eines männlichen unbegleiteten 

Minderjährigen syrischen Staatsangehörigen. Acht Aberkennungsverfahren wurden eingestellt. 

 

2.4.5.3. Freiwillige Rückkehr 
 

In vielen Fällen müssen sich auch minderjährige Geflüchtete mit dem Thema freiwillige Rückkehr ausei-

nandersetzen. Die Beweggründe dafür sind vielfältig: Einige Kinder und Jugendliche verspüren schlicht 

Heimweh, während andere aufgrund von schwerwiegenden Erkrankungen nahestehender Personen im 

Heimatland über eine Rückkehr nachdenken. 

 

Häufig stehen Jugendliche zudem unter dem Druck, ihre Familien im Herkunftsland finanziell unterstüt-

zen zu müssen, wenn diese mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfen. Teilweise fühlen sie sich 

auch durch Angebote von Integrationsprojekten zur freiwilligen Rückkehr verunsichert, bei denen fi-

nanzielle Hilfen von mehreren Hundert bis Tausend Euro versprochen werden. Dabei wird oft überse-

hen, dass es sich dabei nicht um Barauszahlungen, sondern um Sachleistungen handelt. Dies führt in 

manchen Fällen zu übereilten Entscheidungen zur Rückkehr. Gelegentlich versuchen Jugendliche sogar, 

durch die Verwendung von Dokumenten anderer volljähriger Personen Rückführungsunterlagen zu be-

schaffen, um Prüfungen des Kindeswohls zu umgehen. 

 

Falls ein Kind den Wunsch zur Rückkehr äußert, muss der/die Obsorgeberechtigte informiert werden, 

um die notwendigen Abklärungsschritte einzuleiten. 

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) unterstützt bei der freiwilligen Rückkehr, basie-

rend auf den Prinzipien der Freiwilligkeit, des Schutzes der Menschenwürde und Menschenrechte so-

wie der staatlichen Souveränität. Die Rückkehr erfolgt ausschließlich in Länder, in denen eine gültige 

Aufenthaltsberechtigung besteht. IOM bietet weltweit Unterstützung vor der Rückkehr, während der 

Reise und nach der Ankunft im Rückkehrland an ς sofern die Finanzierung dafür gesichert ist. In Öster-

reich liegt die Beratung zur freiwilligen Rückkehr in der Verantwortung der Bundesagentur für Betreu-

ungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), während das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) 

über die Kostenübernahme entscheidet. 
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Für unbegleitete minderjährige Geflüchtete ist eine von IOM unterstützte freiwillige Rückkehr dann 

möglich, wenn sie dem Kindeswohl entspricht. Dabei muss der Wille des Kindes in altersgerechter 

Weise berücksichtigt werden. Kinder unter 15 Jahren dürfen die Rückreise nur in Begleitung antreten. 

In Österreich bedarf es einer sorgfältigen Kindeswohlprüfung, der Zustimmung des Obsorgeberechtig-

ten, einer Kostenübernahmebestätigung des BFA und eines gültigen Reisedokuments. 

Im Rückkehrland ist eine Zustimmung und Bestätigung des:der Obsorgeberechtigten erforderlich, dass 

er:sie bereit und in der Lage ist, die Verantwortung für den:die Minderjährige:n bis zur Volljährigkeit zu 

übernehmen und die notwendigen Ressourcen zur Versorgung des Kindes aufbringt. Die Überprüfung 

dieser Situation im Herkunftsland stellt eine Herausforderung dar, da sich die Verhältnisse vor Ort nur 

schwer aus der Ferne beurteilen lassen. 

 

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 226 freiwillige Ausreisen von unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-

ten verzeichnet. Davon entfielen 220 Rückkehrfälle auf die Ukraine. Die verbleibenden sechs Ausreisen 

betrafen Staatsangehörige aus Russland, Afghanistan, Ägypten, Syrien, Georgien und Iran, wobei das 

konkrete Zielland dieser Rückkehrenden nicht dokumentiert ist. 

 

2.4.6. Familienzusammenführung 
 

Ein stabiles und intaktes Familienleben ist meist entscheidend für das Wohl des Kindes, vorausgesetzt, 

die familiäre Umgebung ist unterstützend, erfüllt die Bedürfnisse des Kindes und stellt keine Gefahr 

durch physische oder psychische Gewalt dar. 

Allerdings gelingt es vielen Familien nicht, gemeinsam zu fliehen. Oft reisen Väter oder Kinder allein auf 

den gefährlichen Fluchtwegen. Sobald ein Familienmitglied in Sicherheit ist, setzen die Angehörigen 

alle Hebel in Bewegung, um eine Wiedervereinigung zu ermöglichen. Wenn eine legale Familienzusam-

menführung nicht möglich ist, bleibt oft nur der riskante Weg der Flucht für die zurückgebliebenen An-

gehörigen, häufig mit Hilfe teurer Fluchthelfer:innen. 

 

Unbegleitete Kinderflüchtlinge in Österreich haben die Möglichkeit, ihre Eltern nachzuholen, rund zehn 

Prozent aller Familienzusammenführungen nach Österreich betreffen unbegleitete Kinderflüchtlinge. 

Eltern beziehungsweise gesetzliche Vertreter:innen von Minderjährigen, denen Asyl gewährt wurde, 

können direkt bei der zuständigen Botschaft einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Für 
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subsidiär Schutzberechtigte gilt hingegen seit der Gesetzesreform von 2016 eine dreijährige Wartefrist, 

bevor ein Antrag auf Familiennachzug möglich ist. Diese Regelung bedeutet, dass Jugendliche, die zum 

Zeitpunkt der Flucht 15 Jahre alt sind, erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres einen Antrag stellen 

könnten ς ein Alter, in dem sie selbst keine Berechtigung mehr haben, ihre Eltern nachzuholen. Mit Er-

reichen der Volljährigkeit erlischt der Familienangehörigenstatus der Eltern nach § 35 Abs. 5 AsylG, und 

entsprechende Anträge der Eltern werden abgelehnt. Für Fluchtwaisen gelten dabei allerdings Ausnah-

men: Sie müssen für den Familiennachzug weder eine ortsübliche Unterkunft noch ein Einkommen 

nachweisen. 

In diesen Fällen muss die Minderjährigkeit nicht nur bei Antrag auf Familienzusammenführung vorlie-

gen, sondern bis es zur Entscheidung über den Antrag zur Familienzusammenführung kommt. Da die 

Verfahren durchschnittlich eineinhalb Jahre dauern, darf das Kind bei Zuerkennung des subsidiären 

Schutzes höchstens 17 Jahre alt sein, was wiederum bedeutet, das Kind muss spätestens mit 14 Jahren 

den Schutz zugesprochen bekommen.  

Der EGMR15 hat 2022 die drei Jahre Wartefrist als zu lang beurteilt. Österreich setzt jedoch nach wie 

vor auf die drei Jahre Wartezeit, Litigationsversuche blieben bisher erfolglos.  

 

Eine Ausnahme von Age-Out gibt es für minderjährige Asylwerber:innen, denen Asyl gewährt wird. 

Diese können innerhalb von drei Monaten nach Anerkennung ihre Eltern und minderjährigen Ge-

schwister nach Österreich holen, selbst wenn sie in der Zwischenzeit volljährig geworden sind. Hinter-

grund hierfür ist eine Entscheidung des EuGH16, dass eine Familienzusammenführung nicht scheitern 

darf, weil das Asylverfahren länger gedauert hat. In Österreich wurde diese Entscheidung so umge-

setzt, dass die volljährig gewordenen ehemaligen unbegleiteten Kinder, die Asyl in der Volljährigkeit 

zugesprochen bekommen in den ersten drei Monaten Zugang zu Familienzusammenführung haben17. 

Allerdings nicht auf Grund des Rechtes auf Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz, sondern 

auf Grund des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG). Das bedeutet, dass die nachzuholenden 

Familienmitglieder nicht den Asylstatus wie das (ehemalige) Kind bekommen, sondern die Rot-Weiß-

Rot-Karte, mit welcher sie keinen Sozialleistungsanspruch haben. Daher stellen viele dann trotzdem, 

sobald sie in Österreich sind, einen Antrag auf Asyl (was ja immer möglich ist).  

 
15 EGMR MA v Denmark / MT and Others v Sweden 
16 EuGH 12.04.2018 C-550/16 
17 VwGH 03.05.2018 Ra 2017/19/0609,  
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Kompliziert sind jene Fälle, wo Minderjährige kurz vor der Volljährigkeit Asyl zugesprochen bekommen. 

Es ist hier klar, dass sich die Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz auf Grund der Verfah-

rensdauer nicht in der Minderjährigkeit ausgehen wird. Trotzdem muss zuerst der Antrag auf Familien-

zusammenführung nach dem Asylgesetz gestellt werden, um die drei-Monats-Frist zu wahren. Sobald 

der:die Minderjährige dann volljährig ist, muss ein neuen Antrag nach dem Niederlassungs- und Auf-

enthaltsgesetz gestellt werden. Es sind zwei Mal die Gebühren zu entrichten ς die zwei Anträge sind 

somit nicht nur aufwändig, sondern auch teuer. Der Verwaltungsgerichtshof hat zuletzt diese Vorge-

hensweise bestätigt: Keine Abänderung der Rechtsprechung zu § 35 AsylG notwendig, im Age Out Ver-

fahren braucht es den NAG Antrag und es ist weiterhin ein Doppelantrag notwendig.18 

 

Die Möglichkeit, die Familie auch nach Erreichung der Volljährigkeit nachzuholen, haben nur Asylbe-

rechtigte, nicht subsidiär Schutzberechtigte ehemalige Minderjährige. 

 

Bereits die Reise zur österreichischen Botschaft stellt für viele Eltern eine finanzielle Herausforderung 

dar. Zusätzlich müssen oft lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. 

Laut § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG gelten als Familienangehörige: der Elternteil eines minderjährigen Kindes, 

Ehepartner:innen sowie minderjährige, ledige Kinder eines Asylberechtigten oder subsidiär Schutzbe-

rechtigten. Auch gesetzliche Vertreter:innen eines minderjährigen, unverheirateten Kindes, dem inter-

nationaler Schutz gewährt wurde, gelten als Familienangehörige, sofern diese Verwandtschaftsverhält-

nisse bereits im Herkunftsland bestanden. 

 

Daraus ergibt sich, dass ausschließlich Eltern oder gesetzliche Vertreter:innen eines in Österreich le-

benden Kindes einen Antrag auf Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz stellen können. Ge-

schwister, unabhängig vom Alter, sind hierbei nicht antragsberechtigt. Minderjährige Geschwister kön-

nen jedoch im Rahmen des Antrags der Eltern mit einbezogen werden, um einen Verstoß gegen Art. 8 

der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Privat- und Familienleben) zu vermeiden. 

Problematisch wird dies, wenn Elternteile verstorben oder vermisst sind ς in diesen Fällen gibt es keine 

 
18 VwGH 11.09.2024 Ra 2024/20/0312 
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legale Möglichkeit, ein minderjähriges Geschwisterkind nach Österreich zu holen und eine familiäre Ge-

meinschaft der Geschwister zu gewährleisten. 

 

Besonders belastend sind Situationen, in denen ein Geschwisterkind kürzlich volljährig geworden ist. 

Hier kann die Familie gezwungen sein, ein gerade volljähriges, unverheiratetes Familienmitglied, das 

noch Teil des Familienverbandes ist, im Herkunfts- oder einem Drittland zurückzulassen, um eine Wie-

dervereinigung mit einem minderjährigen Kind zu ermöglichen. 

 

Folgende Dokumente muss die Familie bei der österreichischen Botschaft mit dem Antrag einreichen: 

¶ Befragungsformular 

¶ Gültige Reisedokumente, in den meisten Fällen ein Pass 

¶ Geburtsurkunde 

¶ Zwei aktuelle Passfotos 

¶ Nachweis über die Verwandtschaft, etwa eine Heiratsurkunde 

 

Die Person in Österreich muss vorlegen: 

¶ Asyl-, Verlängerungsbescheid 

¶ Pass, Karte 

¶ Meldebestätigung 

¶ Geburtsurkunde 

 

2.5. UNTERBRINGUNG VON FLUCHTWAISEN 
 

Während des Asylverfahrens werden Fluchtwaisen in einer Betreuungsstelle der Grundversorgung, 

manchmal auch in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht und betreut. 

 

Für Einrichtungen, in denen Fluchtwaisen untergebracht sind, hat in den meisten Bundesländern die 

Kinder- und Jugendhilfe eine Aufsichtsfunktion, da diese Einrichtungen auch durch den Kinder- und Ju-

gendhilfeträger zu bewilligen sind.  

Kontrollen durch zusätzliche Landesstellen für Grundversorgung sind je nach notwendiger Bewilligung 
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oder der bestehenden Gesetzeslage des Landes ebenfalls möglich. 

In Einrichtungen, in welchen Kinderflüchtlinge untergebracht sind, finden somit in regelmäßigen Ab-

ständen angekündigte oder unangekündigte Kontrollen statt. Je nach Auftrag durch das Land werden 

Kontrollen auch in Begleitung der Polizei durchgeführt. 

 

Mündige (über 14 Jahre) Fluchtwaisen werden in der Regel in der Grundversorgung untergebracht und 

nicht durch die Kinder- und Jugendhilfe (andere Kinder ohne Eltern werden durch die Kinder- und Ju-

gendhilfe untergebracht), wie es beispielsweise bei unmündigen (unter 14 Jahre) Kindern ist. Die Kin-

der werden verwaltungstechnisch wie Erwachsene (grundversorgt) behandelt und nicht wie Kinder. 

Dies vor allem , weil es für Wohngemeinschaften für Fluchtwaisen andere Rahmenbedingungen gibt als 

für sozialpädagogische Wohngemeinschaften für hier geborene Kinder. Die Grundversorgung dient der 

Abdeckung der grundlegenden Lebensbedürfnisse wie Unterkunft und Verpflegung. Kinder- und Ju-

gendhilfe-Einrichtungen haben das Ziel, die positive physische und psychische Entwicklung unter päda-

gogischer Zielsetzung zu gewährleisten.  

Bereits die Stellungnahme des Menschenrechtsbeirates zur Unterbringung von unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtlingen 2020 kritisiert, dass bei mündigen Fluchtwaisen sich die Unterstützungsleistungen 

ǾƻǊǊŀƴƎƛƎ ŀƳ !ǘǘǊƛōǳǘ αCƭǸŎƘǘƭƛƴƎά ƻǊƛŜƴǘƛŜǊŜƴ ǳƴŘ Ŝǎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ DǊǳƴŘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǿŜƴƛƎŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘǎπ

standards als in der Unterbringung in der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Problematisch sieht es der Bei-

rat vor allem in Bezug zu Kindeswohlvorrang, Diskriminierungsverbot und geltendem Kinder- und Ju-

gendhilferecht.  

Der Menschenrechtsbeirat sieht hier Gefährdungspotential, da die Grundversorgungseinrichtungen 

nicht immer sichere Orte für Kinder darstellen.19  

 

2.5.1. Finanzierung 
 

Betreuungseinrichtungen für Fluchtwaisen werden ausschließlich über die Bezahlung von so genannten 

Tagessätzen finanziert ς das ist die Summe, die die Betreuungseinrichtung pro Tag pro Klient:in be-

 
19 Stellungnahme des Menschenrechtsbeirates zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Juli 2020, 
Seite 1 
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kommt. Die Finanzierung kommt von der sogenannten Grundversorgung, in ein paar wenigen Ausnah-

mefällen gibt es ergänzende Zahlungen von der Kinder- und Jugendhilfe. Der Grundversorgungs-Tag-

satz ist in einer Art. 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern geregelt und wird ς sobald die 

Fluchtwaisen in der Betreuung der Bundesländer sind ς von den Grundversorgungsstellen der Länder 

an die Einrichtungen ausbezahlt. In der Bundesbetreuung wird der Tagsatz vom Bund bezahlt. Die 

Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG20 regelt die Unterbringung. Die Finanzierung teilen 

sich zu 60 Prozent der Bund und zu 40 Prozent das jeweilige Land beziehungsweise die Länder (im Falle 

der Bundes-Grundversorgung). Die Kosten der Länder untereinander sollen durch die Quoten nach der 

Wohnbevölkerung ausgeglichen werden (Art. 1 Abs. 4 Grundversorgungsvereinbarung gem. Art. 

15a B-VG). Für die Dauer des Verfahrens in erster und zweiter Instanz, längstens für zwölf Monate, 

werden die Kosten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt; dauert das Asylverfahren bis zur rechtskräf-

tigen materiellen Entscheidung länger, trägt der Bund die Kosten alleine. Nach rechtskräftigem Ab-

schluss des Verfahrens gilt wieder die geteilte Kostentragung im Verhältnis sechs zu vier (Art. 11 

Grundversorgungsvereinbarung gem. Art. 15a B- VG). 

 

Bis Mitte 2024 existierten drei Betreuungskategorien: 

¶ Wohngruppe, Betreuungsverhältnis 1:10, Tagsatz 95,- Euro 

¶ Wohnheim, Betreuungsverhältnis 1:15, Tagsatz 63,50 Euro 

¶ Betreutes Wohnen, Betreuungsverhältnis 1:20 oder andere geeignete Wohnform, Tagsatz 40,50 

Euro 

Diese Höchsttagsätze waren seit 2016 fixiert und wurden nicht erhöht oder valorisiert. 

 

2.5.1.1. Realkostenmodell Wien 
 

In Wien gab es 2023 einen Paradigmenwechsel. Es wurde zwischen dem Bund und der Stadt Wien die 

Realkostenverrechnungsvereinbarung (RKVV) beschlossen. Dies ist eine  

α±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ .ǳƴŘ ǳƴŘ ŘŜƳ [ŀƴŘ ²ƛŜƴ ƎŜƳŅǖ !ǊǘƛƪŜƭ мрŀ . ±DΣ 

mit der die Verrechnung der Differenzbeträge zwischen den Kostenhöchstsätzen der 

 
20 Vereinbarung zw. Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grund-
versorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen 
ƻŘŜǊ ŦŀƪǘƛǎŎƘŜƴ DǊǸƴŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀōǎŎƘƛŜōōŀǊŜ aŜƴǎŎƘŜƴύ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ όDǊǳƴŘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ҍ !ǊǘΦ мрŀ .-VG) 
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Grundversorgungsvereinbarung ς Art. 15a B-VG (GVV) und den tatsächlich entstan-

denen Kosten für sämtliche in organisierten Unterkünften untergebrachten Perso-

nen inklusive der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von vulnerablen Perso-

nengruppen ermöglicht werden sollά 

Dies ist somit ein gemeinsamer Beschluss, die realen Kosten der organisierten Unterkünfte, die von ge-

meinnützigen NGOs betrieben werden, gegenseitig zu verrechnen. Bei Fluchtwaisen wurde diese Ver-

rechnung rückwirkend mit 1. Jänner 2023 wirksam. 

 

Die Verrechnung umfasst insbesondere folgende Kostenpositionen: 

¶ Personalkosten wie zum Beispiel Betreuungspersonal, Administrationspersonal 

¶ Materialkosten, Herstellungsleistungen, Fremdleistungen wie zum Beispiel Kosten für Ver-

brauchs- und Hygienematerial 

¶ betriebliche Aufwendungen wie zum Beispiel Miete und Betriebskosten, Instandhaltung 

¶ Abschreibungen und geringwertige Wirtschaftsgüter 

¶ sonstige betriebliche Aufwendungen wie zum Beispiel Gemeinkosten, Fortbildung 

Ausgenommen sind Overheadkosten, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

Einrichtung stehen.  

Die Kosten werden anhand einer detaillierten transparenten Kostenkalkulation der gemeinnützigen 

Träger:innen ermittelt. Die Differenzbeträge zwischen den Kostenhöchstsätzen und den tatsächlichen 

Kosten (=Realkostenaufschläge) werden zwischen Bund und Land Wien wie folgt verrechnet: 

¶ Die Realkostenaufschläge werden im Verhältnis sechs zu vier zwischen dem Bund und dem Land 

Wien aufgeteilt (entsprichǘ ŘŜǊ αDǊǳƴŘƻǊŘƴǳƴƎά ŘŜǊ .ǳƴŘκ[ŀƴŘ-Verrechnung) 

¶ Bei Übererfüllung der Betreuungsquote durch Wien werden die dadurch entstandenen Realkos-

tenzuschläge zur Gänze vom Bund getragen. 

¶ Von den Realkostenaufschlägen des Bundes wird der Länderanteil von 40 Prozent kalkuliert. 

Davon kann der Bund dem Land Wien jenen Anteil verrechnen, der sich gemäß der Betreuungs-

quote anhand des Bevölkerungsschlüssels Wiens ergibt. 

 

Das Innenministerium erklärte glaubwürdig, für eine ähnliche Vorgehensweise auch in anderen Bun-

desländern offen zu sein. Da herrscht vorerst noch Zurückhaltung bei den Ländern.  
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2.5.1.2. Tagsatzerhöhung 2024 
 

Aber auch für die restlichen acht Bundesländer gab es 2024 endlich Verbesserungen. Im Sommer 2024 

wurde eine Regierungsvorlage im Parlament beschlossen, und zwar die Vereinbarung zwischen dem 

Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG, mit der zum Zweck der Anpassung ausgewählter Kos-

tenhöchstsätze die Grundversorgungsvereinbarung geändert wird (Grundversorgungsänderungsverein-

barung)21. Diese beinhaltet vor allem die Erhöhung der Höchstsätze für die Unterbringung von Flucht-

waisen und kann ab 1. Jänner 2024 rückverrechnet werden. 

 

Darin werden die drei oben genannten bisherigen Tagsatzkategorien mit Betreuungsschlüsseln aufge-

löst und in zwei neue Kategorien eingeteilt: 

¶ für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung unbegleitete:r Minderjährige:r pro Person 

und Tag 112,- Euro 

¶ für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen in Ein-

richtungen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe gemäß Art. 7 Abs. 2 letzter Satz pro Person 

und Tag 130,- Euro 

 

Die restlichen Grundversorgungsleistungen bleiben gleich. Dabei handelt es sich um Sätze, die seit Ein-

führung der Grundversorgung vor 20 Jahren nicht erhöht wurden, und zwar um ein monatliches Ta-

schengeld von 40 Euro, Freizeitgeld von 10 Euro pro Monat, Bekleidungsgeld in Höhe von 150 Euro pro 

Jahr, sowie Schulgeld für schulpflichte Kinder in Höhe von 200 Euro pro Jahr. 

 

Es bleibt unklar, ob die Einrichtungen den höheren oder den niedrigeren Tagessatz erhalten werden. 

Dies wird sich erst im Laufe der Verhandlungen in den einzelnen Bundesländern zeigen. Außerdem ha-

ben einzelne Bundesländer noch Besonderheiten. So ist im oberösterreichischem Tagsatz bisher auch 

die Rechtsvertretung und die Psychotherapie enthalten. Die Betreuungsstellen müssen somit dafür 

selbst sorgen und das aus dem Tagsatz auch finanzieren. Ob sich die Praxis in Oberösterreich ändert 

 
21 Grundversorgungsänderungsvereinbarung (2657 d.B.) 
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und an andere Bundesländer angleicht, ist noch offen. Bis Ende 2024 gab es hierbei noch wenig Kon-

kretes.  

 

Sowohl die bisherigen als auch die neuen Höchstsätze bieten einen Rahmen, innerhalb dessen die Bun-

desländer ihre Sätze festlegen können. Bundesländer haben die Möglichkeit, darunter zu bleiben. Die 

neuen Höchstsätze müssen nun von den jeweiligen Landtagen beschlossen werden, um anschließend 

an die Betreuungsorganisationen ausgezahlt werden zu können. Es ist unklar, ob die Beschlüsse in allen 

Bundesländern noch 2024 gefasst und umgesetzt werden. In einigen Bundesländern besteht möglich-

erweise das Risiko, dass die neuen Höchstsätze gar nicht eingeführt werden. 

Die Anpassung der Höchstsätze für Betreuungspauschalen ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung 

der Betreuungsleistungen. Dennoch hängt die tatsächliche Umsetzung von den Entscheidungen und 

der Geschwindigkeit der regionalen Gesetzgebungsprozesse ab. Die kommenden Monate werden zei-

gen, inwieweit die Länder die neuen Vorgaben annehmen und in ihre Gesetzgebung integrieren. 

 

Neben der notwendigen Erhöhung der Höchstsätze ist die Abkehr der Berechnung nach Betreuungs-

schlüssel begrüßenswert, da es immer wieder Unsicherheiten und unterschiedliche Auffassungen dar-

über gab, wie viele Mitarbeiter:innen in der jeweiligen Kategorie zu beschäftigen sind. 

 

Dennoch stellt Österreich nach wie vor ς auch nach Erhöhung der Höchstsätze - für die Betreuung von 

Kinderflüchtlingen - weit weniger Ressourcen zur Verfügung als für andere Kinder, die nicht bei ihren 

Eltern sein können. Damit lässt der Staat sie im Stich: Denn Fluchtwaisen brauchen in den Einrichtun-

gen, in denen sie betreut werden, all das, was österreichische Kinder auch brauchen. Sie müssen auf 

das Erwachsenenleben vorbereitet werden. Sie müssen begleitet werden. Und das ab ihrem ersten Tag 

in Österreich. Dazu gibt es eine 2023 herausgebrachte Studie der asylkoordination österreich22. 

 

Außerdem gibt es keine Übergangsfinanzierung bei freien Plätzen. Einrichtungen kommen in Bedräng-

nis, sobald ein bis zwei Plätze leer stehen. Das führt dazu, dass bewährte Einrichtungen schließen, 

 
22 Glawischnig, Katharina (2023): Grundversorgungstagsatz und Betreuungsbedarf bei unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen https://www.asyl.at/files/uploads/431/studie-ts-und-betreuungsbedarf-umf-2023.pdf 
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wenn die Auslastung nicht stimmt ς dies ist Ressourcenverschwendung und schlechtes Wissensma-

nagement, wenn dann wieder neue Einrichtungen öffnen müssen. Es ist nicht nachhaltig, die Expertise 

geht verloren und im Endeffekt kommt alles teurer. 

Viele Träger:innen investieren daher sehr viele Spendengelder in die Betreuung. Ohne die Spenden 

könnte die Betreuung nicht aufrechterhalten werden. Spendengelder ersetzen das, was eigentlich 

staatliche Leistungen sein müssten. Gut konzipierte, nachhaltige Nachbetreuungsprojekte werden zum 

Großteil über Spenden finanziert.  

 

In anderen Gebieten im Sozialbereich (Mindestsicherung, Pensionen, andere Betreuungsstrukturen) 

wird jährlich eine Valorisierung durchgeführt ς es gibt zumindest eine Inflationsanpassung. In der Un-

terbringung von Geflüchteten ist die Erhöhung 2024 die erste Anpassung seit 2016. So wurde nicht ein-

mal das Essensgeld erhöht. Durch diese fehlende Valorisierung sind die finanziellen Ressourcen seit der 

letzten Erhöhung real maßgeblich geschrumpft. Notwendig wäre daher die österreichweite Umstellung 

auf eine Realkostenverrechnung wie in Wien oder zumindest eine jährliche Valorisierung. 

 

2.5.2. Bundesbetreuung 
 

In der ersten Zeit des Asylverfahrens sind Fluchtwaisen in Betreuungsstellen des Bundes (BBEs) unter-

gebracht. Die BBU übernahm die Betreuung am 1. Dezember 2020, davor war die gewinnorientierte 

ORS GmbH zuständig. 

Mit Stand Anfang 2024 waren 545 Kinder in fünf Einrichtungen aufgeteilt (Traiskirchen, Reichenau/Rax, 

Finkenstein, Korneuburg und Steyregg). Im Laufe von 2024 wurden Reichenau/Rax, Korneuburg und 

Steyregg geschlossen. 2023 gab es eine weitere Einrichtung in Mariabrunn in Wien, welche Ende 2023 

geschlossen wurde ς somit gibt es Ende 2024 nur mehr Traiskirchen und Finkenstein. Anfang Novem-

ber 2024 waren 222 Fluchtwaisen in Bundesbetreuung, im Oktober waren 38 Prozent der Kinder in 

Bundesbetreuung zum Verfahren zugelassen, zwischendurch waren es aber auch schon 85 Prozent. Die 

zugelassenen Kinder sollten eigentlich in einem Länderquartier sein. Einige davon haben auch einen 

Schutzstatus in Österreich. Eigentlich sollte der Aufenthalt dort nur kurz sein, auf Grund des Mangels 

an Betreuungsstellen in den Ländern verbleiben sie bei hohen Antragszahlen sehr lange dort. 
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Quelle: BM.I Asylstatistik und Grundversorgungsstatistik V/B/9a-Statistik vom 05. November 2024, eigene Darstellung 

Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortung 17169/AB, eigene Darstellung 
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Die Auslastung der Bundesbetreuung ist schwankend und abhängig von den Antragszahlen. Fluchtwai-

sen verbleiben während des Zulassungsverfahrens in der Betreuung des Bundes, anschließend sollten 

sie in ein Grundversorgungsquartier in den Bundesländern überstellt werden. Die Dauer des Zulas-

sungsverfahrens ist sehr unterschiedlich und häufig abhängig von einer Altersfeststellung, die teilweise 

mehrere Monate dauern kann. In nachfolgender Grafik sind die orangen Balken jeweils die Anzahl der 

Asylanträge pro Monat seit Jänner 2023 und die Linien zeigen die Fluchtwaisen in Grundversorgung so-

wohl in der Bundesbetreuung als auch in den einzelnen Bundesländern. 

 

 

Gegenüberstellung Fluchtwaisen Asylanträge und Fluchtwaisen in Grundversorgung 

Quelle: BM.I Asylstatistik und Grundversorgungsstatistik V/B/9a-Statistik vom 05. November 2024, eigene Darstellung 

 

Eigentlich sollten Fluchtwaisen nach Zulassung in die Bundesländer überstellt werden. Die Länder wei-

gern sich allerdings, Fluchtwaisen zu übernehmen. Vor allem fehlt es in den Ländern an geeigneten Un-

terkunftmöglichkeiten, was an den zu geringen bereitgestellten finanziellen Ressourcen liegt. So 

kommt es, dass bis zu 85 Prozent der Fluchtwaisen in Bundesbetreuung schon zugelassen sind und ei-

nige auch schon Asyl- oder subsidiären Schutz haben. Die BBU muss alle Jugendlichen aufnehmen, sie 

kann die Aufnahme nicht so ς wie die Länder ς ǾŜǊǿŜƛƎŜǊƴΦ {ƻƳƛǘ αǎǘŀǇŜƭƴά ǎƛŎƘ ŘƛŜ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ōŜƛ 
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hohen Antragszahlen in der BBU. 2022 waren einige Zeit lang daher mehr Fluchtwaisen in Bundesbe-

treuung untergebracht als in allen neun Bundesländern zusammen. 

 

Einrichtungen des Bundes, die durch das Innenministerium geführt und durch die BBU GmbH betrieben 

werden, unterliegen der Aufsicht des BM.I beziehungsweise der Behörden des Landes (Bezirkshaupt-

mannschaften), welche für den Vollzug der entsprechenden Bestimmungen verantwortlich sind. Nach-

folgende Grafik zeigt die Anzahl der grundversorgten Fluchtwaisen in Bundesbetreuung und in Betreu-

ung der Länder. 2022 gab es einige Zeit, wo mehr Fluchtwaisen in Bundesbetreuung untergebracht wa-

ren als in allen neun Bundesländern gemeinsam. 

 

Quelle: BM.I Grundversorgungsstatistik V/B/9a-Statistik vom 5. November 2024 und parlamentarische Anfragebeantwor-

tungen, eigene Darstellung 

 

Nach Zulassung des Asylverfahrens werden die Fluchtwaisen (genauso wie erwachsene Asylwerber:in-

nen) den Bundesländern angeboten ς in der Regel in der Reihenfolge der Quotenerfüllung, von der 

niedrigsten bis zur höchsten. Die Koordinierungsstelle der BBU ist dafür zuständig und bietet die Asyl-
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werber:innen den Ländern zur Übernahme an. Die Grundversorgungsabteilungen der Landesregierun-

gen können dem zustimmen oder abweisen. Stimmen sie zu, werden die Fluchtwaisen in der Folge ei-

nem Quartier zugewiesen und überstellt, Abweisungen, selbst wenn die Quote nicht erfüllt ist, bleiben 

aber ohne Konsequenzen. 

Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortung 17169/AB, eigene Darstellung: Anbietungen und Übernahmen 2023 

 

Asylwerber:innen wird bei Übernahme anschließend mitgeteilt, wohin sie verlegt werden (Orte, die sie 

meist nicht kennen) und wann sie mit ihrem Gepäck zu erscheinen haben. Für Minderjährige ist ein sol-

cher Transfer einerseits mit Freude verbunden, da sie in ein besseres und dauerhaftes Quartier kom-

men, auf der anderen Seite bedeutet es auch Abschied nehmen von Freund:innen. 

 

Auf soziale Bindungen, Freundschaften, Betreuungsbedarf oder Bildungsniveau wird bei den Zuweisun-

gen keine Rücksicht genommen. Die BBU Koordinierungsstelle versucht im Rahmen des Möglichen da-

rauf zu achten, eine Zuweisung in dasselbe Bundesland vorzunehmen, falls sich Familienmitglieder be-

reits dort befinden. Dies gelingt allerdings nicht immer. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt neben der Betreuung ist die Beratung und somit die Informationsweiter-

gabe. Ein von Minderjährigen oft geäußerter Wunsch in Bezug auf ihr eigenes Wohlergehen ist, sich 
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ausreichend informieren zu können. Spricht man mit Jugendlichen kurz nach deren Ankunft und/oder 

nach einer gewissen Aufenthaltsdauer, so fällt auf, dass sie besonders zu Beginn massive Informations-

lücken haben. 

 

2.5.2.1. Kein Ort für Kinder 
 

Gerade die Zeit des Ankommens in Österreich ist eine sehr sensible Zeit im Leben der Minderjährigen. 

Es wäre der dringende Bedarf eines αŎƭŜŀǊƛƴƎǎά gegeben, in welchem eine Betreuungsbedarfserhe-

bung stattfinden sollte. Neben der Erhebung diverser perspektivischer Aspekte (wie Bildungsstand, Ge-

sundheitszustand, Aufenthaltsperspektive etc.) könnte dadurch eine geeignete Unterkunft für die Min-

derjährigen ermittelt werden. Derzeit entspricht diese Form der Betreuung bei Weitem nicht den Qua-

litätsstandards der Kinder- und Jugendhilfe, es fehlt an adäquater Betreuung und schulischer Versor-

gung. Der Sonderbericht der Volksanwaltschaft aus dem Jahr 2017 verweist auf die Missstände in sol-

chen Großquartieren, fehlende Hygienestandards, fehlende Tagesstruktur, ungenügende medizinische 

Versorgung, fehlende Privatsphäre, Unzufriedenheit und Konflikte. Diese Missstände gibt es nach wie 

vor. Durch die Großquartiere ergibt sich die besondere Gefahr für die Kinder, Opfer von Kinder- bezie-

hungsweise Menschenhandel zu werden.  

Die asylkoordination österreich hat daher gemeinsam mit anderen Fluchtwaisenbetreuenden NGOs ein 

Konzept für Clearingstellen entwickelt. Dieses sieht die Einrichtung von fünf bis sechs Clearinghäusern, 

wie sie der Krisenunterbringung der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) entspricht, verteilt auf verschiedene 

Bundesländer, vor. Diese Stellen übernehmen nach der Ankunft von minderjährigen Geflüchteten ohne 

Elternteil die sofortige Zuständigkeit. Durch eine qualitativ hochwertige Versorgung und schnelle Per-

spektivenklärung in diesen Clearinghäusern wird in diesem Konzept die baldige Überstellung der Min-

derjährigen in permanente Quartiere der Bundesländer gewährleistet.  

 

Darüber hinaus wären auch ein oder mehrere Rechtsberatungs- /Informationsgespräche vor der Asyl-

antragsstellung dringend notwendig, um den Fluchtwaisen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Bessere 

Informiertheit würde die Verbreitung Ǿƻƴ αDŜǊǸŎƘǘŜƴά ŜƛƴŘŅƳƳŜƴΣ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŘǳǊŎƘ ŀƴŘŜǊŜ !ǎȅƭπ

werber:innen würden nicht mehr benötigt und das Abtauchen der Minderjährigen verringern. 
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2.5.2.2. Unterbringung unmündige Minderjährige im Zulassungsverfahren 
 

Unbegleitete Kinderflüchtlinge unter 14 Jahren gelten als unmündig. Der Umgang mit diesen Kindern 

variiert jedoch je nach Bundesland, in dem sie erstmals Kontakt zu österreichischen Behörden haben. 

So verbleiben beispielsweise alle unmündigen Kinder, die in Wien aufgegriffen werden, in der Stadt. Sie 

ǿŜǊŘŜƴ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ƛƴ ŘƛŜ α5ǊŜƘǎŎƘŜƛōŜά ŘŜǊ a!мм όYƛƴŘŜǊ- und Jugendhilfe Wien) aufgenommen und 

anschließend in einer Unterkunft der MA11 untergebracht. Dadurch kommen sie im Unterschied zu 

älteren unbegleiteten Minderjährigen nicht in die Einrichtungen der Grundversorgung. 

 

Werden unmündige Kinder jedoch in Niederösterreich aufgegriffen, werden sie nach Traiskirchen ge-

bracht, wo sie in einem speziellen Haus für Frauen und unmündige Kinder untergebracht sind. In der 

Bundesbetreuung werden unmündige Kinder generell nur in Traiskirchen untergebracht und in der Re-

gel nicht in anderen Einrichtungen ς auch wenn es in Einzelfällen dazu kommen kann. Die örtlich zu-

ständige Kinder- und Jugendhilfe Baden stellt in solchen Fällen üblicherweise keinen Antrag auf Über-

tragung der Obsorge, solange die Minderjährigen in Traiskirchen bleiben. Auch das Burgenland teilt 

teilweise die Ansicht Niederösterreichs, dass die Betreuung der unmündigen Minderjährigen während 

des Asylverfahrens in die Zuständigkeit des Bundes fällt. 

 

In der Betreuungsstelle Traiskirchen werden die unmündigen Kinder im Frauenhaus untergebracht, das 

nur Frauen zugänglich ist und über einen überwachten Eingangsbereich verfügt. Die Kinder erhalten 

dort eine intensivere soziale Betreuung. Zudem gibt es in Traiskirchen sogenannte Brückenklassen, in 

denen schulpflichtige Kinder altersübergreifend unterrichtet werden. 

 

Den unmündigen Kindern ist es untersagt, die Betreuungsstelle eigenständig zu verlassen. Dies bedeu-

tet, dass sie sich innerhalb der Einrichtung aufhalten müssen, bis ihnen ein anderes Quartier zugewie-

sen wird. Diese Regelung stellt faktisch einen Freiheitsentzug ohne gesetzliche Grundlage dar. 

 

Lƴ ¢ǊŀƛǎƪƛǊŎƘŜƴ Ǝƛōǘ Ŝǎ ȊǳŘŜƳ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αwŜƳǳ-9ƭǘŜǊƴά (Remuneranten-Eltern). Die Remu-Eltern sind 

selbst Asylwerber:innen, die in der Betreuungsstelle leben, sie bekommen die Tätigkeit mit 2,50 Euro 

pro Stunde ersetzt (jedoch höchstens 110 Euro im Monat). Die Vorauswahl der Remu-Eltern erfolgt 

durch die BBU GmbH, und die Bezirksbehörde Baden bewilligt ihren Einsatz. Diese begleiten die Kinder 
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zur Schule oder in den Speisesaal und betreuen sie ohne festgelegte Verantwortungsbereiche, jedoch 

ohne Obsorgeberechtigung. Das Bundesministerium für Inneres bestätigte diese Praxis in einer parla-

mentarischen Anfragebeantwortung. 

9ǎ αόΧύ wird vor allem im Bereich der unmündigen UMF zur zusätzlichen Unterstüt-

zung neben der regulären Betreuung durch Sozialbetreuungspersonal auf Remu-

ƴŜǊŀƴǘŜƴŜƭǘŜǊƴ ȊǳǊǸŎƪƎŜƎǊƛŦŦŜƴά 23 α5ŜǊ 9ƛƴǎŀǘȊ Ǿƻƴ wŜƳǳƴŜǊŀƴǘŜƴŜƭǘŜǊƴ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ 

der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe akkordiert. Jede Übernahme der Beaufsich-

tigung wird an die zuständige Behörde gemeldet und von dieser genehmigt. Die An-

forderungen an Remuneranteneltern umfassen unter anderem die freiwillige Über-

nahme der Aufsicht des Kindes beziehungsweise der Kinder, die Verständigung in 

der Muttersprache des Kindes beziehungsweise der Kinder sowie unbescholtenes 

Verhalten innerhalb des Betreuungsverhältnisses bis zum Zeitpunkt der Beaufsichti-

gungsübernahme. Die Remuneranteneltern erhalten regelmäßige Angebote, die sie 

in der Ausübung ihrer Rolle unterstützen, wie Workshops und verpflichtende regel-

mäßige Gespräche mit Betreuerinnen und Betreuern. Bei Bedarf finden Gespräche 

mit dem zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger sowie Supervisionsangebote 

statt. Bei Nichterfüllen von Aufgaben oder Tätigkeiten beziehungsweise Differenzen 

mit dem Minderjährigen kann die Remuneranten- Vereinbarung jederzeit einseitig 

durch die BBU GmbH beendet werden. Remuneranteneltern werden für die geleiste-

ten Arbeitsstunden entsprechend des definierten Regelsatzes vergütet. Von Seiten 

der BBU GmbH wird eine Einhaltung der Freibetragsgrenze und eine geregelte Auf-

gabenverteilung zur Verhinderung der Überschreitung jener forciert. Die Auszahlun-

gen erfolgen durch die BBU GmbH, die Kosten werden seitens der BH Baden refun-

diert. Der BH Baden wird eine Vorauswahl der Remuneranteneltern übermittelt. So-

fern keine einschränkenden Gründe vorliegen, unterzeichnen die Remunerantenel-

tern ein Dokument, das ihre Rechte und Pflichten beschreibt. Eine Liste der einge-

setzten Remuneranteneltern wird täglich an die BH Baden übermittelt. Bei Bedarf 

ŦƛƴŘŜƴ CŀƭƭōŜǎǇǊŜŎƘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ .I .ŀŘŜƴ ǎǘŀǘǘΦά 24 

 

 

 
23 13097/AB vom 9. März 2023 
24 17169/AB vom 29. März 2024 
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Mit Stichtag 31. Jänner 2024 waren acht Personen in der Bundesbetreuungsstelle Ost (Traiskirchen) als 

Remuneranten-Eltern tätig, diese waren zwischen 18 und 52 Jahre alt, vier weiblich, vier männlich. 

 

2.5.2.3. Von Verwandten begleitete Fluchtwaisen 
 

Hat ein geflüchtetes Kind eine ς nicht obsorgeberechtigte - .ŜƎƭŜƛǘǇŜǊǎƻƴΣ ǎƻ ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ .I .ŀŘŜƴ αtŦƭŜπ

ƎŜǾƻƭƭƳŀŎƘǘŜƴά ŀǳǎΣ meist für volljährige Geschwister oder andere Verwandte. Das sind Schreiben, die 

Ƴƛǘ α{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ς ±ƻƭƭƳŀŎƘǘǎōŜƪŀƴƴǘƎŀōŜά ǸōŜǊǎŎƘǊƛŜōŜƴ ǎƛƴŘΦ {ƛŜ ǎƛƴŘ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘ ǳƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘΦ 

Grundlage ist eine kurze, formale Beschreibung der Begleitperson durch die Betreuer:innen in der BBU. 

In der Praxis sorgen diese Pflegevollmachten allerdings für Rechtslücken und Verwirrungen. Die be-

troffenen Fluchtwaisen werden beispielsweise gemeinsam mit den begleitenden Verwandten den Bun-

desländern angeboten. Diese übernehmen sie als begleitete Kinder und niemand beantragt dann die 

Obsorge für diese Kinder, da sie bei der Kinder- und Jugendhilfe des Bundeslandes nicht aufschlagen. 

Die Verwandten selbst sind sich nicht bewusst, dass sie ς falls diese Obsorge übernehmen wollen und 

können ς aktiv die Obsorge beim jeweiligen Bezirksgericht beantragen müssen. Das führt dazu, dass 

diese Kinder unter Umständen lange unentdeckt ohne Obsorgeberechtigte:n leben. 

 

2.5.3. Grundversorgung der Länder 
 

Werden die Jugendlichen von den Bundesländern letztendlich übernommen, kommen sie in Betreu-

ungsstellen der Länder. In Österreich gibt es zurzeit etwa 30 Einrichtungen von auf Fluchtwaisen spezi-

alisierten Betreuungsstellen. Die asylkoordination österreich vernetzt diese Betreuungsstellen. 

 

Sozialpädagog:innen und Sozialarbeiter:innen kümmern sich um einen geregelten Tagesablauf und da-

rum, dass die Jugendlichen Deutsch lernen, die Schule besuchen oder eine Ausbildung machen können. 

Leider sind die Möglichkeiten für Kinderflüchtlinge oft sehr beschränkt, manche haben in ihrer Heimat 

nie die Schule besucht und können weder lesen noch schreiben. Andere werden nicht in die Schule auf-

genommen, weil sie noch nicht genügend Deutsch können. Außerdem sind Fluchtwaisen von der Aus-

bildungspflicht bis 18 Jahre explizit ausgenommen.  

Ein direkter Einstieg in die Berufswelt ist in Österreich schwer möglich. Der Antritt einer Lehre ist nur 

mit einer Beschäftigungsbewilligung und nach einem sogenannten Ersatzkräfteverfahren möglich. 
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Anzahl der Fluchtwaisen in den Bundesländern inklusive Fluchtwaisen-Quotenerfüllung im November 2024 

Quelle: BM.I V/B/9/a-Statistik, eigene Darstellung.  

 

Im November 2024 existierten 1.377 Grundversorgungsplätze in den Bundesländern ς 222 Kinder und 

Jugendliche sind zusätzlich in Bundesbetreuung. Zu Höchstzeiten 2016 waren es über 5.000 Plätze an 

ca. 150 Standorten in den Ländern. Insbesondere 2017/18 wurden vermehrt Einrichtungen geschlos-

sen, da der Betrieb durch volljährig werdende Klient:innen mangels adäquater Finanzierung nicht wei-

ter aufrechterhalten werden konnte. 
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Quelle: BM.I Grundversorgungsstatistik V/B/9a-Statistik und parlamentarische Anfragebeantwortungen, eigene Darstellung 

 

Die Betreuungsstellen für Fluchtwaisen werden von NGOs betrieben, die nicht auf Gewinn gerichtet 

sind. Um eine Einrichtung kostendeckend zu betreiben, muss sie entsprechend belegt sein.  

 

 

 



 

Seite 76 von 189  

2.5.3.1. Eröffnung einer Einrichtung 
 

Vor der Eröffnung einer Betreuungseinrichtung muss diese von der Grundversorgungsstelle und meist 

auch von der Kinder- und Jugendhilfe des jeweiligen Bundeslandes genehmigt werden. Die Anforderun-

gen variieren zwischen den Bundesländern. Unterschiede bestehen hinsichtlich geforderter Größe und 

Ausstattung der Einrichtung sowie der Qualifikationen des Personals. Auch bauliche Voraussetzungen 

und zulässige Standorte unterliegen je nach Region unterschiedlichen Vorgaben. Österreichweit ein-

heitliche Standards gibt es nicht; die einzelnen Bundesländer stellen jeweils eigene Anforderungen aus 

der Grundversorgung und/oder Kinder- und Jugendhilfe, die die Einrichtungen einhalten müssen. 

 

Für die Neueröffnung einer Einrichtung ist ein Genehmigungsverfahren erforderlich, in dem ein detail-

liertes pädagogisches Konzept vorgestellt werden muss. Häufig sind vor Eröffnung Umbauarbeiten nö-

tig, und es muss qualifiziertes Personal rekrutiert und eingestellt werden. Für Errichtungskosten gibt es 

meist keine finanzielle Unterstützung von Seiten der Grundversorgung. Sämtliche Vorlaufkosten ς etwa 

für Umbauten, frühzeitige Anmietung oder Personalakquise ς müssen meist von Träger:innen vorfinan-

ziert werden. Erst mit dem Einzug der Minderjährigen wird die Einrichtung über Tagessätze finanziert. 

 

Während des Betriebs einer Einrichtung fallen fortlaufende Fixkosten an, die das Objekt und das Perso-

nal betreffen. Unabhängig von der Anzahl der betreuten Jugendlichen muss die Betreuung rund um die 

Uhr, sieben Tage die Woche, gewährleistet sein. Jede Einrichtung verfügt über eine pädagogische Lei-

tung und neben Fachpersonal (beispielsweise Sozialpädagog:innen, Psycholog:innen) sind je nach 

Größe und Konzept weitere Mitarbeiter:innen wie Köch:innen, Hausmeister:innen oder ähnliches Per-

sonal angestellt. 

 

2.5.3.2. Personal 
 

In der Grundversorgungsvereinbarung gibt es keine Mindestanforderungen an Qualifikation oder Er-

fahrung von Mitarbeiter:innen (im Gegensatz zu den Kinder- und Jugendhilfegesetzen). Einrichtungen 

müssen aber bei Eröffnung ein Konzept vorlegen, in dem Qualifikationen angeführt werden, was aber 

je nach Bundesland und Träger:innen variiert ς sowohl bei der Anzahl des Personals als auch hinsicht-

lich Qualifikationen. Manche Bundesländer haben Gesetze mit vorgeschriebenen Qualifikationen.  
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Derzeit fehlen Ressourcen und Vorgaben, um auf ausschließlich qualifiziertes Personal zu setzen. Es 

kann auch nicht qualifiziertes Personal eingestellt werden: schlechter bezahlte Betreuer:innen ohne 

(fertigen) Abschluss und Personen ohne sozialarbeiterische/pädagogische Ausbildung. Teure Ausbil-

dungen müssen nachgeholt werden. (Regelung in Wien: Die Hälfte des Betreuungspersonals muss über 

eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, alle anderen zumindest in Ausbildung sein und eine Ver-

pflichtungserklärung unterschreiben, dass sie binnen fünf Jahren eine von der Kinder- und Jugendhilfe 

anerkannte Ausbildung absolvieren. Diese Verpflichtungserklärung ist bindend. Kommen einzelne Per-

sonen dieser Verpflichtung nicht nach, spricht sich die KJH gegen eine weitere Anstellung aus.) 

 

Der Dienstplan ist eng berechnet: Krankenstände und Urlaube sind immer ein Kraftakt und mit Mehr-

aufwand der Kolleg:innen verbunden, es fehlen die Ressourcen für mehr Betreuungspersonal.  

In der Nacht wird in vielen Betreuungsstellen auf unqualifiziertes Personal (Hausaufsicht) zurückgegrif-

fen, da die Ressourcen fehlen. Gerade in der Nacht wären aber Betreuer:innen wichtig, da viele wich-

tige Themen bei den Jugendlichen in den späten Nachtstunden auftauchen. 

Die Betreuung leidet unter den schlechten Ressourcen und die Belastung der Betreuer:innen ist enorm. 

Es braucht eine engmaschigere Betreuung. Mit der derzeitigen Finanzierung kann nur eine Mindestbe-

setzung sichergestellt werden. 

 

Beispielsweise beträgt die maximale Gruppengröße laut der Niederösterreichischen Kinder- und Ju-

gendhilfeverordnung maximal neun Minderjährige, für die mindestens sechs Betreuer:innen zur Verfü-

gung stehen müssen (Betreuungsschlüssel sechs zu neun). Dieser Betreuungsschlüssel ist weit weg von 

dem in der Grundversorgung mit eins zu zehn. Mit dem in der Grundversorgung vorgesehenen Betreu-

ungsschlüssel sind viele Maßnahmen aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen und mangelnder 

fachlicher Qualifikation nicht möglich.  

 

2.5.3.3. Größe der Einrichtung 
 

In einer von der Kinder- und Jugendhilfe finanzierten sozialpädagogischen Wohngemeinschaft ist es 

möglich, kostendeckend acht (maximal zehn) Minderjährige zu betreuen. Bei dem vergleichsweise ge-
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ringeren Tagsatz der Grundversorgung bedarf es höherer Klient:innenzahlen, sodass bei gleicher Be-

treuungsintensität mehr Jugendliche betreut werden, um (insbesondere) die Kosten für die Mitarbei-

ter:innen zu decken. Das führt dazu, dass entweder Fluchtwaisen im Vergleich zu österreichischen Kin-

dern weniger Fürsorge erhalten oder Betreuer:innen von außen dazu gedrängt werden, mehr leisten zu 

müssen, um die gleichen pädagogischen Standards erfüllen zu können. Es ist daher auch nicht verwun-

derlich, wenn es in den Fluchtwaisen-Einrichtungen zu erhöhter Fluktuation von Mitarbeiter:innen 

kommt. 

 

Die Einrichtungsgrößen sind unterschiedlich ҍ während die kleinste Einrichtung der Länder acht Plätze 

anbietet, war die größte Einrichtung 2024 mit vierzig Minderjährigen belegt. Auch hier zeigt sich am 

Beispiel Niederösterreich, dass im Kinder- und Jugendhilfegesetz Niederösterreich die Höchstgrenze 

pro Einrichtung neun Minderjährige pro Einrichtung ist, in der Unterbringung von Kinderflüchtlingen es 

gar keine Höchstgrenze gibt und bis zu 40 Jugendliche in einer Einrichtung sind. 

Aus pädagogischer Perspektive ist der Betrieb solcher großen Standorte mit hoher Belagszahl ungeeig-

net, Kinderheime gelten seit Jahrzehnten als überholt. Der Grund für die Errichtung derart großer Ein-

richtungen liegt einzig in deren besserer Finanzierbarkeit. Mit den derzeit geltenden Tagsätzen ist für 

gewöhnlich nur der Betrieb größerer Einrichtungen machbar. 

In den großen Einrichtungen kann die Betreuung schwer sichergestellt werden, da nur mehr das drin-

gendste oder allernötigste erledigt werden kann. Es braucht Ressourcen für mehr Betreuungszeit und 

mehr Einzelfallbegleitung (u.a. auch zur Absicherung der Lehrstelle, Kontakte zur Berufsschule etc.). 

 

Der Menschenrechtsbeirat kritisierte in der Stellungnahme 2020, dass nicht nur in der Bundesbetreu-

ung Großquartiere zum Einsatz kommen, sondern auch in den Ländern immer wieder Großquartiere 

mit einer hohen Aufnahmekapazität genehmigt werden, obwohl aus den Erfahrungen mit Kinderhei-

men die Gefahren von inzidentieller und struktureller Gewalt bekannt sind. 

 

2.5.3.4. Psychologische Unterstützung 
 

Weiters bräuchte es psychologische Unterstützung für viele Jugendliche. In vielen Einrichtungen wäre 

eine interne psychologische Unterstützung notwendig. Psychotherapeutische Angebote sind mit den 

vorhandenen Ressourcen nicht machbar und es gibt meist lange Wartezeiten. Nur in Oberösterreich ist 
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eine psychologische Begleitung vorgesehen, diese müssen die Einrichtungen allerdings aus dem Tag-

satz finanzieren. Dieser ist allerdings nicht höher als in den anderen Bundesländern, was wiederum 

notgedrungen zu Betreuungseinbußen an anderen Stellen führt. 

Jugendliche ohne familiäres Netz (auch junge Erwachsene) haben oft erwiesene psychische Mehrbelas-

tungen. Allein geflüchtete Menschen sind eine vulnerable Gruppe, sie brauchen mehr und intensivere 

Betreuung, haben viel öfter Depressionen und psychische Krankheiten: das Ermöglichen von präven-

tiven Angeboten, die der Vorbeugung von psychischen Krankheiten dienen, wäre wahrscheinlich kos-

tengünstiger als stationäre Aufenthalte. ²Ŝƴƴ Ŝǎ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ƎŅōŜΣ ƪǀƴƴǘŜƴ ΰōŜǘǊŜǳǳƴƎs-

ƛƴǘŜƴǎƛǾŜǊŜΩ CƭǳŎƘǘǿŀƛǎŜƴ ƛƳ .ŜǘǊŜǳǳƴƎǎǎŜǘǘƛƴƎ ƎŜƘŀƭǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 

2.5.3.5. Tagesstruktur und Freizeit 
 

Der Alltag der Jugendlichen ist geprägt von der Aufarbeitung traumatisierender Erlebnisse und der Un-

sicherheit über den Ausgang des Asylverfahrens. Sie sehnen sich nach Sicherheit und Geborgenheit und 

danach, wieder gemeinsam mit ihrer Familie leben zu können oder selbstständig zu werden. 

 

Minderjährigen Geflüchteten eine Tagesstruktur anzubieten ist das Um und Auf in der Betreuung. Ei-

nerseits ermöglicht es ihnen, in Österreich Fuß zu fassen, sich zu integrieren, und andererseits ist es 

mehr als notwendig für die psychische Gesundheit. Verschiedenste Aktivitäten kommen in Betracht, 

die Struktur schaffen. An oberster Stelle steht stets Bildung in Form von Schul-, Kursbesuchen und 

Lernzeiten. Jedoch sind auch Freizeitaktivitäten ein relevanter Aspekt. 

Von der Ausbildungspflicht bis 18 Jahre sind Kinderflüchtlinge während des Asylverfahrens explizit aus-

genommen (§ 3 APflG).25 

 

Freizeitgestaltung kostet Geld, zumindest erschöpft sich das Angebot kostenloser Freizeitangebote 

oder ist nur punktuell in Form von Festen oder Veranstaltungen verfügbar. Für die Freizeitgestaltung 

steht jedem:jeder Asylwerber:in ein Freizeitbudget von zehn Euro pro Monat aus der Grundversorgung 

 
25 Bundesgesetz, mit dem die Verpflichtung zu Bildung oder Ausbildung für Jugendliche geregelt wird (Ausbildungspflichtge-
setz ς APflG). 
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zur Verfügung. Im Bereich kultureller oder sportlicher Aktivitäten ist das Limit bei finanzierbaren Aktivi-

täten mit diesem Betrag schnell erreicht, was jeder Mensch aus der persönlichen Lebenserfahrung 

weiß. 

Ansonsten bleibt nur das Taschengeld in der Höhe von 40,- Euro im Monat/Person zur freien Verfü-

gung. Der Betrag von 40,- Euro im Monat wurde seit Einführung der Grundversorgung vor 20 Jahren nie 

erhöht. Mit Sport, Handynutzung und hin und wieder einem Ticket für öffentliche Verkehrsmittel ist 

der Betrag meist schon überschritten.  

 

Für Betreuungsstellen bedeutet dies, dass sie regelmäßig mit potenziellen Spender:innen in Kontakt 

treten müssen, um für die von ihnen zu betreuenden Kinder und Jugendlichen eine angemessene Ta-

gesstruktur sicherstellen zu können.  

Teilweise muss auch Familienarbeit geleistet werden ς wenn etwa begleitete geflüchtete Jugendliche 

aus den Familien genommen werden und in Einrichtungen kommen oder Familien nachgeholt werden. 

Dafür fehlen die Ressourcen. 

 

2.5.3.6. Ausstattung 
 

Es gibt keine Ressourcen für eine adäquate technische Ausstattung. Gerade in Zeiten von Corona zeigte 

sich das. Laptops und anderes Equipment fehl(t)en, wodurch die Jugendlichen keinen Zugang zum on-

line learning hatten.  

Es gibt keine Ressourcen, um die Häuser besser auszustatten. Es gibt bis zu Vierbettzimmer, manchmal 

Stockbetten und nur beengte Räume. Wohngemeinschaften haben nicht die Ressourcen, um das Haus 

so aussehen zu lassen, wie es notwendig wäre beziehungsweise damit ein Wohlfühlgefühl entstehen 

kann. Geräte, Möbel, etc. sind oft alt. Über den Tagsatz sollen alle Kosten, die entstehen, bestritten 

werden, in der Realität geht sich das jedoch nicht aus (Spenden unterstützen bei notwendigen Dingen 

wie Kleidung, Möbel, Wohnungsausstattung wie Teppiche, Nachttischlampen, Schreibtisch, usw.). 

 

2.5.3.7. Notwendige Informationen 
 

Betreuungsstellen sind unterschiedlich ausgestaltet, sowohl in Bezug auf die Größe, Zusammensetzung 
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des Personals, aber auch in Bezug auf die geografischen Gegebenheiten, wie Stadt-Land, damit einher-

gehende Bildungsmöglichkeiten, Belegung der Einrichtung und Mitbewohner:innen. Die meisten Ein-

richtungen sind Wohngemeinschaften für männliche Jugendliche, ebenso gibt es Wohngemeinschaften 

lediglich für Mädchen in entsprechend geringerer Anzahl und auch einige koedukative Einrichtungen. 

Das führt dazu, dass Minderjährige durchaus ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen vorfinden, je 

nachdem wohin sie zugewiesen worden sind. Mangels Clearing beim Ankommen entscheidet sich erst 

später, ob der Transfer in ein bestimmtes Quartier eine für den:die individuelle:n Minderjährige:n adä-

quate und im Kindeswohl liegende Entscheidung war. 

 

Umgekehrt ist es für eine Betreuungsstelle ebenfalls unklar, wer neu einzieht. Oft erfährt die Leitung 

am selben Tag oder einen Tag davor, dass ein:e neue:r Klient:in aufgenommen werden soll. Lediglich 

ein so genannter Laufzettel informiert über personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Ge-

schlecht, Herkunftsland, Versicherungsnummer), zusätzliche Daten oder Erhebungen aus der Bundes-

betreuung werden nicht weitergegeben. Der psychische und physische Gesundheitszustand muss da-

her für gewöhnlich neu erhoben werden (außer die Klient:innen bringen entsprechende Unterlagen 

aus der Bundesbetreuung mit), und eine sehr sensible Zeit der Abklärung des Betreuungsbedarfs und 

der Perspektivenklärung beginnt.  

Informationen werden von der BBU Koordinierungsstelle an die Abteilung für Grundversorgung der 

Länder übergeben und diese dann den Einrichtungen. Dabei gehen oftmals wichtige Informationen ver-

loren. 

So kam es schon vor, dass eine Einrichtung nur mitgeteilt bekommen hat, dass ein Mädchen in die 

Mädchen-WG einzieht. Als das Mädchen vor der Tür stand, sahen die Betreuer:innen, dass das Mäd-

chen hochschwanger war.  

 

Selbst die ƛƴ wŜƭŀǘƛƻƴ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭ ōŜǿƛƭƭƛƎǘŜƴ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ƭƛƳƛǘƛŜǊǘ ōŜƛ ŘŜǊ !ǳŦƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ α{ƻƴŘŜǊπ

ƪƻƴǎǘŜƭƭŀǘƛƻƴŜƴάΦ .Ŝƛ DŜǎŎƘǿƛǎǘŜǊƴΣ ǎǇŜȊƛŜƭƭ ōŜƛ WǳƴƎǎκaŅŘŎƘŜƴ-Konstellationen oder Mündig/Unmün-

dig-Konstellationen stößt die Versorgungslandschaft schnell an ihre Grenzen; und sobald diese Aspekte 

kumulieren, gibt es österreichweit keine geeignete Unterkunft, die hier entsprechend für die Auf-

nahme in Frage käme.  

Ebenso schwierig erweist sich die Unterbringung, wenn Fluchtwaisen Verwandte haben, diese jedoch 
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die Obsorge nicht übernehmen wollen, können oder dürfen. Eine ortsnahe Unterbringung im Sinne al-

ler Beteiligter ist nur in seltenen Fällen möglich, und wenn, dann nur, wenn in diesen Einrichtungen 

ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ tƭŅǘȊŜ ŦǊŜƛ ǎƛƴŘ ҍ ǿŀǎ ŀƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŘŜǊ ōŜƴǀǘƛƎǘŜƴ !ǳslastung für Einrichtungen, wie oben 

beschrieben, eher die seltene erfreuliche Ausnahme als die Regel darstellt. 

 

Ressourcentechnisch und somit im Sinne der betreuten Jugendlichen wäre es wichtig, den Tagsatz auf 

das Niveau der Kinder- und Jugendhilfe anzuheben, um eine qualitativ hochwertige Betreuung sicher-

stellen zu können. Da für die Betreuung von Minderjährigen, egal welcher Herkunft, dieselben Ressour-

cen benötigt werden, ist eine Angleichung insbesondere aus kinderrechtlicher Perspektive mehr als ge-

boten. Der Lernprozess im Bereich der Fremdunterbringung der letzten Jahrzehnte, weg von der Heim-

unterbringung, hin zur sozialpädagogischen Wohngemeinschaft bedarf keiner Wiederholung. 

Besonders wichtig ist es, ein differenziertes Betreuungsangebot zu schaffen, sodass eine Bedarfserhe-

bung in Form eines Clearings nach dem Ankommen auch entsprechende Einrichtungen in Folge vorfin-

det, die eine optimale Betreuung von Minderjährigen sicherstellen können. 

 

Bei genug Ressourcen könnte vor allem auch viel effektivere Integrationsarbeit geleistet werden ς 

wenn dies in einem kleineren Setting passiert, funktioniert es schneller und besser. Es könnte aber 

auch eine grundsätzlich alles abdeckende individuellere Unterstützung und Begleitung für die Jugendli-

chen ermöglicht werden. 

 

2.5.3.8. Erhöhter Betreuungsbedarf (EBB) 
 

Unter erhöhtem Betreuungsbedarf verstehen Einrichtungen und Organisationen, die im Grundversor-

gungs-Bereich tätig sind, jene Aufwendungen und Leistungen, die nicht durch den regulären Grundver-

sorgungstagsatz abgedeckt werden können. Es handelt sich meist um psychischen oder physischen Be-

darf, der eine dringende höhere Betreuungsnotwendigkeit aufweist.  

Für (unbegleitete) Kinderflüchtlinge sind hier keine besonderen Tagsätze vorgesehen. Das bedeutet, 

dass es aus Grundversorgungssicht keine eigenen Einrichtungen für erhöhten Betreuungsbedarf bei 

(unbegleiteten) Kinderflüchtlingen gibt. Bei der Finanzierung aus Mitteln der Kinder- und Jugendhilfe 

ist die Bereitschaft der Länder beziehungsweise insbesondere auch der Bezirke verhältnismäßig gering. 
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Daher wird auf die allgemeinen Leistungen des erhöhten Betreuungsbedarfs im Kapitel über die beglei-

teten Kinder näher eingegangen. Der Menschenrechtsbeirat der Volksanwaltschaft kritisierte 2020 die-

sen Mangel. Laut dem Bericht braucht es spezielle Betreuungsplätze für mehrfach und schwer trauma-

tisierte minderjährige Geflüchtete.26 

 

In einigen Fällen übernimmt die Kinder- und Jugendhilfe für einzelne Jugendliche eine zusätzliche finan-

zielle Unterstützung. In Niederösterreich gibt es beispielsweise eine Einrichtung von Tralalobe, in der 

die Kinder- und Jugendhilfe für sechs (maximal acht) der insgesamt 14 Plätze in der Landesgrundversor-

gung 95,- Euro pro Tag für Jugendliche mit erhöhtem Betreuungsbedarf beisteuert. 

 

Gerade minderjährige Geflüchtete haben häufig einen besonderen Betreuungsbedarf, insbesondere 

durch traumatische Erlebnisse vor und während der Flucht, die oft psychologische und psychiatrische 

Unterstützung erfordern. Besonders in der anfänglichen Phase des Ankommens und während der Unsi-

cherheit im Asylverfahren fällt eine gezielte Traumabearbeitung schwer, da die unklare Aufenthaltssi-

tuation eine intensive Aufarbeitung oft blockiert. Die Bewältigung der traumatischen Erfahrungen wird 

oft erst nach der Anerkennung eines Aufenthaltsstatus möglich, wodurch auch der therapeutische Be-

darf junger Erwachsener steigt, um die Integration zu fördern. 

 

Ein Risiko stellt hierbei die Größe der Unterkünfte und die begrenzten Personalressourcen dar. Häufig 

betreut nur ein:e Betreuer:in bis zu 15 Jugendliche, was die Möglichkeiten zur Deeskalation oder Tren-

nung bei Konflikten erheblich einschränkt. 

 

Ein Mangel an Krisenplätzen und therapeutischen Wohnplätzen erschwert die Betreuung zusätzlich. 

Während es im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zahlreiche differenzierte Angebote gibt, fehlt im 

Betreuungsbereich für unbegleitete Kinderflüchtlinge eine vergleichbare Vielfalt. Da die Einrichtungen 

der Grundversorgung nicht auf intensive Betreuungsbedarfe ausgelegt sind, führt dies häufig dazu, 

dass Jugendliche in einer Einrichtung nicht dauerhaft verbleiben können. Im Krisenfall bleibt den Ein-

richtungen oft nur die Entscheidung zwischen einer Entlassung oder dem Verbleib unter schwierigen 

 
26 Stellungnahme des Menschenrechtsbeirates zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Seite 13 
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Umständen. Eine Entlassung führt nach spätestens 72 Stunden zum Verlust des Platzes für die ausge-

schlossene Person, ebenso wie eine polizeiliche Wegweisung ς auch wenn die Situation beruhigt ist, 

geht der Betreuungsplatz dadurch unwiederbringlich verloren. 

 

In der Praxis bedeutet dies oft, dass die Jugendlichen in eine andere Betreuungseinrichtung verlegt 

werden. Dies funktioniert gelegentlich durch den Ortswechsel, scheitert aber oft an den begrenzten 

Kapazitäten der Einrichtungen. Manche Bundesländer, wie Salzburg, verfügen lediglich über eine ein-

zige Einrichtung der Grundversorgung für unbegleitete Kinderflüchtlinge, was einen Wechsel unmög-

lich macht. Häufig führt eine Entlassung letztlich in die Obdachlosigkeit, nur in Ausnahmefällen erfolgt 

die Übernahme in die reguläre Kinder- und Jugendhilfe. 

 

Ähnlich herausfordernd ist der Zugang zu Notschlafstellen für Jugendliche. Zwar bieten die regulären 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mittlerweile Übernachtungsmöglichkeiten für minderjährige 

Geflüchtete an, doch ist der Zugang oft örtlich begrenzt. Einige Bundesländer verfügen über keine Not-

schlafstellen für Jugendliche, und Notschlafstellen für Erwachsene sind für minderjährige Geflüchtete 

nicht zugänglich. Hier wäre eine Lösung dringend erforderlich. 

 

Auch die Betreuung von Minderjährigen mit schweren körperlichen Erkrankungen stellt ein erhebliches 

Problem dar. Spezielle Betreuungseinrichtungen mit entsprechend qualifiziertem Pflegepersonal exis-

tieren nicht und könnten aus den derzeitigen Tagsätzen der Grundversorgung nicht finanziert werden. 

Längere Krankenhausaufenthalte führen ebenso zum Verlust des Betreuungsplatzes wie disziplinari-

sche Maßnahmen. Ab dem Zeitpunkt des Krankenhausaufenthalts erhält eine Einrichtung lediglich eine 

minimale Gebühr zur Freihaltung des Bettes, obwohl der Betreuungsaufwand bleibt. Besuche und Be-

gleitung im Krankenhaus sind oft nur durch das persönliche Engagement der Mitarbeiter:innen möglich 

und dringend notwendig, um die Genesung der Minderjährigen zu unterstützen. 

 

2.5.3.9. Unmündige Minderjährige in der Landesgrundversorgung 
 

Im Vergleich zu den Jugendlichen über 14 Jahre werden Unmündige, also jene Kinder unter 14 Jahren, 

in vielen Bundesländern nicht in Grundversorgungseinrichtungen, sondern in sozialpädagogischen 
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Wohngemeinschaften der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht, womit sie eine intensivere Betreu-

ung erfahren. Diese Unterbringungsform hat den Vorteil, dass sie für gewöhnlich gemeinsam mit öster-

reichischen Kindern aufwachsen und dadurch der Spracherwerb sowie die gesamte Integration in die 

österreichische Gesellschaft beschleunigt werden.  

Andererseits haben sie teilweise andere Betreuungsbedürfnisse als österreichische fremdunterge-

brachte Kinder. Auch im Betreuungssetting ergeben sich Unterschiede, wie etwa in der Arbeit mit der 

leiblichen Familie eines fremduntergebrachten Kindes, welches hier ganz andere Sozialkontakte vorfin-

det. Es gibt aber auch eigene sozialpädagogische Einrichtungen von den Kinder- und Jugendhilfen, wel-

che nur Fluchtwaisen unterbringen. 

Wenn unmündige Kinder in sozialpädagogischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterge-

bracht sind, dürfen sie dort in der Regel auch bleiben, bis sie volljährig sind. Sie müssen also nicht mit 

dem 14. Geburtstag in eine Einrichtung der Grundversorgung übersiedeln. 

 

Da ς wie oben beschrieben ς der Großteil der Bundesländer sich sofort nach Aufgriff zuständig fühlen, 

bleiben die Jugendlichen in den Bundesländern beziehungsweise in der Obhut der Kinder- und Jugend-

hilfe der Bundesländer. 

Die Kinder- und Jugendhilfe jener Bundesländer, die sich nicht ab Aufgriff für die Kinder zuständig fühlt, 

tun dies auch nach Verlegung in die Bundesländer nicht. In diesen Bundesländern sind die unmündigen 

Fluchtwaisen auch nach Verlegung in die Länder nicht in den sozialpädagogischen Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe untergebracht, sondern in der Grundversorgung.  

 

Gelegentlich kommt es zu Unterbringungen von unmündigen Fluchtwaisen gemeinsam mit Geschwis-

tern oder Cousinen:Cousins in einer Grundversorgungseinrichtung, um familiäre Bindungen zu behal-

ten.  Die unterschiedliche Behandlung von unmündigen und mündigen Fluchtwaisen ist aber jedenfalls 

ohne gesetzliche Grundlage. 

 

2.5.3.10. Unterbringung in einer Familie 
 

Die Unterbringung in einer Familie ist in Österreich möglich, aber eine eher seltene Betreuungsform ς 

daher ist es oft nur theoretisch möglich, praktisch eher selten. Während österreichische Kinder häufi-

ger in Pflegefamilien untergebracht sind, ist das bei Fluchtwaisen selten der Fall und überhaupt erst 
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seit einigen Jahren möglich. 

Doch wäre die Unterbringung in einer Pflegefamilie oft am besten geeignet, um eine vertrauensvolle 

Beziehung aufzubauen. So benennt auch die EU-Aufnahmerichtlinie eine Pflegefamilie als besonders 

geeignet. In Österreich besteht theoretisch die Möglichkeit, wird aber von den involvierten Akteur:in-

nen nur selten ernsthaft verfolgt.  

Es ist derzeit nicht in jedem Bundesland möglich und es werden auch unterschiedliche Begriffe verwen-

det, je nach Bundesland und Alter des unterzubringenden Kindes. Pflegefamilie, Gastfamilie, Patenfa-

milie sind hier Beispiele. Aus juristischer Perspektive handelt es sich jedenfalls um Pflegefamilien im 

Sinne des § 184 ABGB: 

αtŦƭŜƎŜŜƭǘŜǊƴ ǎƛƴŘ tŜǊǎƻƴŜƴΣ ŘƛŜ die Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teil-

weise besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und 

YƛƴŘŜǊƴ ƴŀƘŜƪƻƳƳŜƴŘŜ .ŜȊƛŜƘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘǘ ƻŘŜǊ ƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦά  

Anstatt einer Betreuungsstelle bekommt also eine Pflegeperson oder -ŦŀƳƛƭƛŜ ŘƛŜ αtŦƭŜƎŜ ǳƴŘ 9ǊȊƛŜπ

ƘǳƴƎά Ǿƻƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊ- und Jugendhilfe als obsorgeberechtigte Stelle übertragen. Zuständig ist somit 

immer die jeweilige Kinder- und Jugendhilfe. Diese ist auch die Anlaufstelle für mögliche Pflegeeltern.  

 

Im Rahmen der Fluchtbewegung 2015 wurden in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Mo-

delle entwickelt, um die Unterbringung in Familien zu ermöglichen. Auf Seiten der Familien wird jeden-

falls eine Eignungsüberprüfung durch die Kinder- und Jugendhilfe vorgenommen. In manchen Ländern 

gibt es zusätzlich Schulungen vor der Aufnahme eines Kindes (im Sinne einer Pflegeelternschulung), in 

anderen Bundesländern nicht. Ebenso verhält es sich mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen für 

Pflegefamilien (unterschiedliche Höhe des Pflegeelterngeldes in den Bundesländern) und der angebo-

tenen Begleitungs- und Unterstützungsmechanismen für die Familien.  

 

In Wien wird zwischen Pflegefamilien für unter 14-jährige Kinder und Gastfamilien für über 14-jährige 

Kinder unterschieden. Für unter 14-jährige ist die Kinder- und Jugendhilfe (MA11) direkt zuständig, das 

Referat für Adoptiv- und Pflegekinder. Die Betreuung erfolgt durch die Sozialarbeiter:innen des Fachbe-

reichs Pflegekinder. Interessent:innen melden sich unter der E-Mail Adresse kanzlei-

rap@ma11.wien.gv.at an. 2024 gab es eine Pflegefamilie für einen Fluchtwaisen in Wien. 

Über 14-jährige Fluchtwaisen werden über das SOS Kinderdorf vermittelt. Jugendliche oder interes-

sierte Familien können sich somit direkt an das SOS Kinderdorf wenden. Mitarbeiter:innen in diesem 
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Bereich haben bereits durch die Fluchtbewegung 2015/16 viel Erfahrung in der Betreuung der Gastfa-

milien. Die Fluchtwaisen haben jedoch zusätzlich auch als Ansprechperson die Sozialarbeiter:innen des 

Fachbereichs Pflegekinder. Die Aufwandsentschädigung erhalten die Gasteltern über den Fonds Sozia-

les Wien (die Landes-Grundversorgungsstelle). 2024 gab es nur eine Gastfamilie mit einem Fluchtwai-

sen. In der Regel gibt es ein Kind pro Familie. Überwiegend sind das Kinder aus der Ukraine. Bei bereits 

bestehenden Gastfamilien gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Nachbetreuung in der Gastfamilie 

bis zum 21 Lebensjahr. 2024 gab es drei Familien in der Nachbetreuung. Der Bedarf ist derzeit gering, 

daher gibt es von Seiten der Stadt Wien oder SOS Kinderdorf keinen Aufruf.  

 

In Niederösterreich begleitet SOS-Kinderdorf seit Frühjahr 2022 private Betreuungspersonen im Rah-

ƳŜƴ ŘŜǎ !ƴƎŜōƻǘŜǎ αDŀǎǘŦŀƳƛƭƛŜƴάΣ ŘƛŜ ǳƴōŜƎƭŜƛǘŜǘŜ YƛƴŘŜǊŦƭǸŎƘǘƭƛƴƎŜ ōŜƛ ǎƛŎƘ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴ ƘŀōŜƴΣ 

genauere Informationen konnten nicht eruiert werden. 

 

In Oberösterreich können sowohl reguläre Fluchtwaisen als auch ukrainische Kinder in Familien aufge-

nommen werden. Zuständig ist die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft. Der Prozess 

läuft so ab wie bei anderen Pflegefamilien auch, die psychologische Überprüfung erfolgt allerdings nur 

bei Bedarf. Derzeit dürfte es laut Grundversorgungsstatistik eine Familie geben. Ukrainische Kinder 

können bei Gastfamilien unterkommen, welche über SOS Kinderdorf vermittelt werden.  

 

In der Steiermark werden die Pflegefamilien vom Verein Affido vermittelt. Neue Pflegefamilien für un-

begleitete Kinderflüchtlinge gibt es seit längerem keine. Somit können auch keine entsprechende Qua-

lifizierungsmaßnahmen angeboten werden, die im Rahmen des Eignungsverfahrens notwendig wären. 

Nach Angabe des Landes sind in der Steiermark derzeit drei Fluchtwaisen in Pflegefamilien unterge-

bracht. Aus der Ukraine stammt dabei keines der Kinder.27 

 

Das Land Kärnten betreut derzeit keine unbegleiteten Kinderflüchtlinge in Pflegefamilien. Für sehr 

ƧǳƴƎŜ CƭǳŎƘǘǿŀƛǎŜƴ Ǝƛōǘ Ŝǎ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ǎƻƎΦ αDŀǎǘŦŀƳƛƭƛŜƴάΣ ŘƛŜ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ŀƴ ŘŜƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜƴ ƻŘŜǊ ƛƴ 

den Ferien betreuen. Diese Gastfamilien sind aber eher mit Pat:innen (wie in Wien über das Projekt 

connecting people der asylkoordination österreich) vergleichbar. 

 
27 GZ: ABT11-6144/2024-15 Datenanforderung UMF 
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In Salzburg werden die Gastfamilien von SOS Kinderdorf betreut. Personen, die Fluchtwaisen aufneh-

men wollen, können sich bei SOS Kinderdorf grundsätzlich informieren. Die örtlich zuständige Kinder- 

und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft/des Magistrates des Wohnorts der zukünftigen Gastfami-

lie überprüft die Geeignetheit der Pflegepersonen und aller im Haushalt wohnenden Personen (persön-

ƭƛŎƘŜ 9ƛƎƴǳƴƎΣ {ǘǊŀŦǊŜƎƛǎǘŜǊΣ ²ƻƘƴǎƛǘǳŀǘƛƻƴΣ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ {ƛǘǳŀǘƛƻƴΣ ΧύΦ DŀǎǘŦŀƳƛƭƛŜƴ ǿŜǊŘŜƴ Řann von Pä-

dagog:innen des SOS Kinderdorf begleitet.  

 

In Tirol laufen die Prozesse für alle Pflegeelternwerber:innen einheitlich ab, ob mit oder ohne Flucht-

hintergrund. Die Kinder- und Jugendhilfe Tirol bietet für mögliche Eltern als Interessent:innen online 

Infoabende an. Aktuell leben in Tirol drei Fluchtwaisen in Pflegefamilien, keines davon aus der Ukraine.  

 

In Vorarlberg gibt es derzeit keine Patenfamilien für Fluchtwaisen. Das Vorarlberger Kinderdorf vermit-

telt die Pflegefamilien. Hier gibt es seit 2023 einen Reformprozess zum Pflegekinderwesen. Das Vorarl-

berger Kinderdorf hat das Pflegekinderwesen auf neue Beine gestellt und unterschiedliche Angebote 

ό.ŜǊŜƛǘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜΣ [ŀƴƎȊŜƛǘǇŦƭŜƎŜ ŜǘŎΦύ ƛƴ ŜƛƴŜƳ αCŀŎƘōŜǊŜƛŎƘ tŦƭŜƎŜƪƛƴŘŜǊƘƛƭŦŜά ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜŦŀǎǎǘΦ 

Man will auch Pflegefamilien für ältere Kinder und Jugendliche anbieten, sobald man wieder geeignete 

Pflegefamilien findet, wird es das Angebot auch wieder für Fluchtwaisen geben.  

 

Im Burgenland werden die Pflegefamilien über das SOS Kinderdorf vermittelt, wie viele es aktuell sind, 

konnte nicht eruiert werden. 

 

Sehr oft werden unbegleitete Kinderflüchtlinge allerdings auch bei Verwandten ς Geschwistern, On-

kel/Tante, etc. - untergebracht. Diese werden dann allerdings nicht als Pflegefamilien behandelt, son-

dern sie beantragen in der Regel die Obsorge beim zuständigen Pflegschaftsgericht und die Kinder sind 

somit wie andere begleitete Kinder untergebracht ohne zusätzliche Unterstützung. 
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2.6. OBSORGE 
 

Eltern haben Rechte und Pflichten gegenüber ihren minderjährigen Kindern ς im juristischen Fachbe-

griff sprechen wir von Obsorge. Obsorge umfasst Fragen der Erziehung ebenso wie die gesetzliche Ver-

tretung oder die Verwaltung von Vermögen. Was aber, wenn die Eltern nicht verfügbar sind? 

 

Wenn Minderjährige sich ohne Obsorgeberechtigte in Österreich aufhalten oder Eltern aus anderen 

Gründen die Obsorge nicht ausüben können, sollte die Obsorge Verwandten oder anderen besonders 

geeigneten Personen gerichtlich übertragen werden. Stehen solche nicht zur Verfügung, so überträgt 

das Pflegschaftsgericht (das örtlich zuständige Bezirksgericht) die Obsorge dem zuständigen Kinder- 

und Jugendhilfeträger. Zuständig ist das Bezirksgericht am Wohnort des:der Minderjährigen. 

Denkt man an Fluchtwaisen, so wird schnell klar, dass die Eltern dieser Kinder nur schwer in der Lage 

sein können, vom Herkunftsland aus alle ihre Rechte und Pflichten zu erfüllen. Da sie eben ohne Eltern 

und in der Regel ohne geeignete Verwandte nach Österreich kommen und daher über keine:n Obsor-

geberechtigte:n in Österreich verfügen, wird die Obsorge von der Kinder- und Jugendhilfe übernom-

men ς dies geschieht zumeist erst nach der Zulassung zum Asylverfahren. 

 

In der Regel stellt die Kinder- und Jugendhilfe einen Antrag auf Übertragung der Obsorge, welchem das 

jeweilige Bezirksgericht im Normalfall nachkommt. Aber auch ohne Obsorgeübertragung von einem 

Gericht ist die zuständige Kinder- und Jugendhilfe für das Kind verantwortlich. 

 

Laut UN-Kinderrechtskonvention (KRK) sollten Kinder von Anfang an, also ab ihrer Ankunft oder Identi-

fizierung als alleinflüchtendes Kind, Obsorgeberechtigte haben. Während des Zulassungsverfahrens 

wird dem allerdings nur hinsichtlich der Rechtsvertretung im Asylverfahren nachgekommen. Nur in Ein-

zelfällen übernimmt die zuständige Kinder- und Jugendhilfe auch die anderen Aspekte der Obsorge. 

Während des Aufenthalts in der Bundesbetreuung (z. B. in den Lagern Traiskirchen oder Rei-

chenau/Rax) haben die Kinder also keine:n Obsorgeberechtigte:n. 

 

Sobald die Obsorge übertragen ist, übernimmt die Kinder- und Jugendhilfe alle Aufgaben von Obsorge-
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berechtigten. Obsorge umfasst immer drei Bereiche: Pflege und Erziehung (§ 160 ff ABGB), Vermögens-

verwaltung (§§ 164 ff ABGB) und schließlich die rechtliche Vertretung (§§ 167 ff ABGB), die im Asylver-

fahren besonders wichtig ist. In manchen Bundesländern sind Schwerpunktstellen eingerichtet oder 

zumindest Fachmitarbeiter:innen von Landesseite ernannt worden, um für ein gesamtes Bundesland 

die notwendige fachliche Expertise bereitstellen zu können. Die Ausübung der Obsorge hingegen liegt 

für gewöhnlich bei den örtlich zuständigen Bezirkshauptmannschaften oder Magistraten. 

Die Kinder- und Jugendhilfe kann einen oder mehrere Bereiche der Obsorge an andere geeignete Be-

treuungseinrichtungen (wie etwa NGOs) übertragen.  

Die Intensität der Obsorgeausübung von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe ist in den Bundesländern 

sehr unterschiedlich. Manche Fluchtwaisen haben regelmäßige Austauschmöglichkeiten, andere wie-

derum kennen nicht einmal die Person bei der Kinder- und Jugendhilfe, die die Obsorge über sie inne-

hat, so der Menschenrechtsbeirat der Volksanwaltschaft. Relevante Entscheidungen werden oft an die 

Mitarbeiter:innen der Betreuungsstellen ausgelagert.28 

 

2.6.1. Pflege und Erziehung 
 

Pflege und Erziehung bedeutet die tatsächliche Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes und die Ver-

tretung gegenüber Dritten. Unter Pflege und Erziehung fallen etwa Unterbringung, Verköstigung, Be-

aufsichtigung und das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, die obsorgeberechtigte Person be-

stimmt den Wohnort des Kindes und entscheidet, wann, wo und wie lange er:sie sich (alleine) aufhal-

ten darf. Bei Fluchtwaisen kommen asyl- beziehungsweise grundversorgungsrechtliche Einschränkun-

gen hinzu. Das Ausmaß der Aufenthaltsbestimmung ist vom Alter und der Reife des Kindes abhängig. 

Die Pflege und Erziehung als ein Teil der Obsorge wird bei Fluchtwaisen in der Regel von der Kinder- 

und Jugendhilfe an Betreuungseinrichtungen (oft von NGOs geführt) übertragen. Die Kinder- und Ju-

gendhilfe hat aber weiterhin die Obsorge inne und daher sind relevante Ereignisse umgehend der Kin-

der- und Jugendhilfe zu melden. 

Im Sinne des Bundes- Kinder- und Jugendhilfegesetzes (B-KJHG 2013) ist es Aufgabe der Kinder- und Ju-

gendhilfe, einen Hilfeplan zu erstellen und diesen regelmäßig zu evaluieren (§ 23). Der Hilfeplan ist mit 

dem Ziel der Gewährleistung der angemessenen sozialen, psychischen und körperlichen Entwicklung 

 
28 Stellungnahme des Menschenrechtsbeirates zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Seite 6 
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und Ausbildung der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu erstellen, was auch die Wahl einer geeig-

neten Betreuungsform beinhaltet. Bei Fluchtwaisen kommt diese Praxis jedoch so gut wie nicht zur An-

wendung. Mit dem Tagsatz der Grundversorgung ist ein Hilfeplan nach Standards der Kinder- und Ju-

gendhilfe nicht umzusetzen. 

 

Die mit diesem Teil der Obsorge ausgestattete Einrichtung muss eine altersadäquate Tagesstruktur bie-

ten und Angebote in den Bereichen Bildung, Sport und Freizeit bereitstellen. Hierbei muss die:der 

Obsorgeberechtigte das körperliche, geistige und seelische Wohl und vor allem die Gesundheit des Kin-

des sicherstellen, das Kind nach Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei die Entwicklung und das 

Urteilsvermögen berücksichtigen. Die:Der Obsorgeberechtigte trägt Verantwortung für die Ausbildung 

in Schule und Beruf. Erziehung hat also eine große Bandbreite, umfasst beispielsweise die Schulwahl, 

aber auch die Vermittlung von Regeln und jeder Art lebenspraktischer Kompetenzen. 

 

2.6.2. Gesetzliche Vertretung 
 

Unter gesetzlicher Vertretung versteht man allgemein die Berechtigung und Verpflichtung, im Namen 

ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ αƴŀŎƘ ŀǳǖŜƴ Ƙƛƴά ς also im Verhältnis zu anderen Personen ς wirksame Rechtshandlungen 

vorzunehmen. Unter die gesetzliche Vertretung fällt beispielsweise die Vertretung des Kindes vor Be-

hörden, der Abschluss eines Vertrags oder die Zustimmung zu einer Operation. 

Bei Fluchtwaisen kommt zusätzlich die Vertretung im Asylverfahren hinzu. Im Zulassungsverfahren gibt 

es keine obsorgeberechtigte Person oder Stelle. Fluchtwaisen bekommen Rechtsberater:innen zur 

Seite gestellt, die die gesetzliche Vertretung der Minderjährigen bis zum Ende des Zulassungsverfah-

rens übernehmen. Dies sind Mitarbeiter:innen der BBU. In der Praxis übernehmen oftmals die Rechts-

berater:innen vom Zulassungsverfahren die Beratung auch weiterhin ς dann wenn die Kinder auch 

nach Zulassung noch nicht in ein Bundeslandquartier überstellt wurden und es daher auch weiterhin 

keine:n Obsorgeberechtigte:n gibt. Die Rechtsberater:innen haben die rechtliche Vertretung allerdings 

nur rund um das Asylverfahren, ansonsten dürfen sie keine rechtliche Vertretung übernehmen. 

 

Werden die Fluchtwaisen zum inhaltlichen Asylverfahren zugelassen, obliegt die rechtliche Vertretung 

den Obsorgeberechtigten, in der Regel der Kinder- und Jugendhilfe. In manchen anderen Bundeslän-

dern wird diese Aufgabe an NGOs ausgelagert. Die Rechtsvertreter:innen sind bei jeder Befragung der 
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Fluchtwaisen anwesend. War dies zum Beispiel bei der Erstbefragung nicht der Fall, kann verlangt wer-

den, dass diese im Beisein eines:einer Rechtsvertreter:in wiederholt wird. 

 

Besonders Fluchtwaisen benötigen umfassende Rechtsvertretung, um im Sinne des Kindeswohls ein 

faires Verfahren zu gewährleisten. Dies beinhaltet in der Regel: 

¶ Aufklärung über den Inhalt und Ablauf des Asylverfahrens und Perspektivenabklärung 

¶ Vorbereitungs- und Nachbereitungsgespräche zu Einvernahmen am Bundesamt für Fremden-

wesen und Asyl  

¶ Begleitungen zur Einvernahme am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

¶ Einbringen von Stellungnahmen und Beweisanträgen sowie Unterstützung bei der Beschaffung 

von Beweismitteln 

¶ α«ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎŜƴά Ǿƻƴ .ŜǎŎƘŜƛŘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ 9ǊǀǊǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ YƻƴǎŜπ

quenzen 

¶ Beschwerdeführung, Vorbereitungs- und Nachbereitungsgespräche zur Verhandlung beim Bun-

desverwaltungsgericht sowie 

¶ die Begleitung zur Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht. 

 

Hinsichtlich der rechtlichen Vertretung im Asylverfahren gibt es in den Bundesländern verschiedene 

Modelle. In Wien, Tirol und Niederösterreich erfolgt die Rechtsvertretung durch die Kinder- und Ju-

gendhilfe selbst, in einer eigenen Abteilung. 

In den anderen Bundesländern wird die Rechtsvertretung an Dritte (NGOs) ausgelagert. Im Burgenland, 

der Steiermark, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten überträgt die Kinder- und Jugendhilfe die gesetzliche 

Vertretung zumeist der Diakonie oder der Caritas, in Oberösterreich wird die gesetzliche Vertretung 

gemeinsam mit der Pflege und Erziehung an die betreuenden Einrichtungen übertragen, die dann ei-

gene Rechtsberater:innen engagieren und diese auch aus dem Tagsatz finanzieren müssen. Auch im 

Asylrecht spezialisierte Anwält:innen werden von der Kinder- und Jugendhilfe beziehungsweise den zu-

ständigen NGOs in manchen Fällen hinzugezogen. 
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2.6.3. Vermögensverwaltung 
 

Obsorgeberechtigte haben die Pflicht, das Vermögen (etwa Erspartes oder Erbe) des ihnen anvertrau-

ten Kindes zu verwalten, zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren. Die Vorschriften über die 

Vermögensverwaltung sind nur relevant, wenn ein nennenswertes Vermögen des Minderjährigen vor-

handen ist. Da Fluchtwaisen in der Regel über kein solches Vermögen verfügen, ist dieser Teil der 

Obsorge bei minderjährigen Geflüchteten zumeist nicht besonders relevant. Bei manchen Fluchtwaisen 

kommt die Vermögensverwaltung dann ins Spiel, wenn es um Lehrlingsentschädigungen oder ähnli-

ches im späteren Verlauf geht. Hier ist es in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, ob das unter 

Pflege und Erziehung und somit in den Aufgabenbereich der damit betrauten NGOs fällt oder im Be-

reich der Vermögensverwaltung und somit bei der Kinder- und Jugendhilfe bleibt. Auch wird mit dem 

Einkommen selbst unterschiedlich umgegangen, wenn sich die Kinder in Grundversorgung befinden. In 

manchen Bundesländern darf der Betrag, der über den Freibetrag von 110,- Euro verdient wird, ange-

spart werden, in anderen Bundesländern muss das Geld an die Grundversorgung zurückbezahlt wer-

den. 

 

2.6.4. Hintergrund und Entwicklungen 
 

Nach wie vor gibt es große Defizite in der Regelung der Obsorge für Fluchtwaisen, obwohl in den letz-

ten 15 Jahren wesentliche Fortschritte in diesem Bereich erzielt werden konnten. Bis 2005 wurde in 

Österreich die Obsorgepflicht bei Fluchtwaisen überhaupt nicht (als Problem) wahrgenommen. Es ge-

lang den NGOs im Menschenrechtsbereich trotz jahrelanger Lobbyarbeit nur selten, die Verantwortli-

chen in der Kinder- und Jugendhilfe davon zu überzeugen, dass sie verpflichtet sind, die Regelung der 

Obsorge von Fluchtwaisen bei Gericht zu beantragen. 

Am 19. Oktober 2005 erklärte der Oberste Gerichtshof (7Ob209/05v)29, dass Fluchtwaisen eine obsor-

geberechtigte Person oder Stelle zur Seite zu stellen ist.  

 

Der Oberste Gerichtshof (OGH) sprach folgendes aus:  

α9ƛƴ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜǊΣ ŘŜǊ ǿƛŜ ƘƛŜǊ aŀǊǘƛƴΣ мп-jährig unbegleitet nach Österreich 

kommt und um Asyl ansucht, bedarf über die Deckung seiner Grundbedürfnisse und 

 
29 https://www.asyl.at/files/uploads/308/01-oghobsorge.pdf 
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einer Vertretung im Asylverfahren hinaus entsprechender Unterstützung, die ihm 

nur im Rahmen der vollen Obsorge zuteilwerden kann, die nach der Legaldefinition 

des § 144 ABGB neben der Pflege, der Erziehung und der Vermögensverwaltung 

ŀǳŎƘ ŘƛŜ ±ŜǊǘǊŜǘǳƴƎ ŘŜǎ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜƴ ƛƴ ŀƭƭŜƴ ŀƴŘŜǊŜƴ !ƴƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘŜƴ ǳƳŦŀǎǎǘΦά  

 

Der OGH folgte hier den Ausführungen des Minderjährigen, der angab, dass ihm ohne di-

verse Zustimmungserklärungen eines:einer gesetzlichen Vertreter:in Chancen aufgrund fehlender rechtli-

cher Handlungsfähigkeit entgehen würden. Dass jede einzelne Handlung nicht zu einer Kindeswohl-

gefährdung führen würde, jedoch die Gesamtheit ihn sozial, kulturell, bildungsmäßig und in jeder 

anderen Hinsicht beeinträchtigte. 

In Bezug auf das Haager Minderjährigenschutzübereinkommen (HMSA) wurde der Aspekt der ernsthaf-

ten Gefährdung (Art. 8 HMSA) erwogen, dass Kindeswohlerwägungen über die Deckung der Grundbe-

dürfnisse des Minderjährigen hinausgehen. Die Anwendung des Haager Minderjährigenschutzüberein-

kommens stellt jedoch auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Minderjährigen ab, welcher im Allgemei-

nen ab einer Aufenthaltsdauer von ungefähr sechs Monaten und bei weitgehender Integration ange-

nommen wird. 

 

Heute wird der überwiegenden Mehrzahl der Fluchtwaisen nach der Zulassung zum Asylverfahren ein:e 

Obsorgeberechtigte:r zur Seite gestellt. Die Entscheidung besagt aber auch, dass erst ab dem soge-

ƴŀƴƴǘŜƴ αƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜƴ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘά ŜƛƴŜǎ YƛƴŘŜǎ ƛƴ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ die Übertragung der Obsorge notwen-

ŘƛƎ ǎŜƛΦ !ƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜǊ αƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘά Ǿƻƴ ŘŜƴ DŜǊƛŎƘǘŜƴ ƛƳ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ŜǊǎǘ ŀō Ŝƛπ

ner Aufenthaltsdauer von ungefähr sechs Monaten und der weitgehenden Integration des Kindes an-

genommen. Das führt dazu, dass besonders während des Zulassungsverfahrens die Obsorge weiterhin 

ungeklärt bleibt. Die Forderung der NGOs und der Kinder- und Jugendanwaltschaften nach einer 

αhōǎƻǊƎŜ ŀō ŘŜƳ ŜǊǎǘŜƴ ¢ŀƎά ǿŀǊǘŜǘ ƛƳƳŜǊ ƴƻŎƘ ŀǳŦ ƛƘǊŜ 5ǳǊŎƘǎŜǘȊǳƴƎΦ 5ƛŜ ǎŎƘƴŜƭƭŜǊŜ hōǎƻǊƎŜ ōŜƛ 

Fluchtwaisen wurde zwar im österreichischen Regierungsprogramm 2020 bis 2024 festgeschrieben, 

umgesetzt wurde es allerdings nicht.  

Auch nach dem Zulassungsverfahren werden in der täglichen Praxis die Verpflichtungen der Obsorge 

oft nur unzureichend wahrgenommen. Oft kennen Kinder oder minderjährige Jugendliche die für sie 

obsorgeberechtigte Person nicht einmal persönlich. Es gibt allerdings auch positive Beispiele, wo sich 

die Verantwortlichen sehr eingehend mit den minderjährigen Geflüchteten auseinandersetzen. 
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2.6.5. Obsorgeverfahren 

 

Das Obsorgeverfahren ist beim Pflegschaftsgericht angesiedelt, wobei die Verfahrensdauer erheblich 

variieren kann. Diese hat unterschiedliche Ursachen. 

Bei Waisenkindern oder Kindern, deren Eltern unbekannten Aufenthalts sind, sollte eine umfassende 

Prüfung, ob die Kinder- und Jugendhilfe vorläufig die Obsorge übernehmen soll, theoretisch entfallen 

können. Für diese Kinder liegt die Zweckmäßigkeit einer vorläufigen Obsorge durch die Kinder- und Ju-

gendhilfe nahe. Im Gegensatz dazu ist bei Kindern, die in Kontakt zu ihren Eltern stehen oder deren 

Aufenthaltsort bekannt ist, eine automatische Annahme, dass die Eltern ihre Obsorgepflicht nicht mehr 

wahrnehmen möchten, nicht gerechtfertigt. Die tatsächliche Möglichkeit der Obsorgeausübung durch 

die Eltern muss hier im Einzelfall überprüft werden. 

 

Die Erreichbarkeit der Eltern führte in den letzten Jahren zu unterschiedlichen Herangehensweisen der 

Pflegschaftsrichter:innen, die jeweils auf den Einzelfall abgestimmt waren. So wurde beispielsweise 

versucht, Eltern telefonisch zu kontaktieren oder sie schriftlich zu erreichen, mit jeweils variierenden 

Ergebnissen. Solche Maßnahmen verlängern die Dauer des Obsorgeverfahrens und schaffen zeitweise 

eine rechtliche Lücke im Obsorgebereich. Eine Gefährdung des Kindeswohls durch diese Verzögerun-

gen kann nicht ausgeschlossen werden. 

Der Oberste Gerichtshof (OGH) stellte 2016 klar, dass in Fällen, in denen die Eltern nicht erreichbar 

sind, zwingend ein Abwesenheitskurator zu bestellen ist.30 

 

In Asylverfahren kommt es immer wieder zu Korrekturen des Alters eines:einer minderjährigen Asyl-

werber:in. Eine Altersfeststellung wirkt jedoch nicht zwangsläufig auf das Obsorgealter (also das im 

Obsorgebeschluss festgestellte Alter) ein. Das Pflegschaftsgericht ist nicht an die Altersfeststellung des 

Asylverfahrens gebunden, sofern andere Beweismittel vorliegen. In der richterlichen Entscheidung gilt 

der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Ein Festhalten an einem nachweislich falschen Alter im 

Obsorgebeschluss ist gemäß OGH unzulässig.31 

 
30 OGH, 4Ob 150/16m, vom 30.8.2016. 
31 OGH, 3Ob 101/17z, vom 7.6.2017. 



 

Seite 96 von 189  

 

2.6.6. Problematik und Entwicklungen 
 

Wie bereits dargelegt, sind unbegleitete minderjährige Geflüchtete (Fluchtwaisen) während ihrer Zeit 

in der Bundesbetreuung ohne obsorgeberechtigte Personen. Dadurch befinden sie sich über einen län-

geren Zeitraum in einem rechtsfreien Raum. § 10 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG) räumt jedoch mündi-

gen Minderjährigen die Handlungsfähigkeit ein, selbst einen Antrag auf internationalen Schutz zu stel-

len und bestimmte Verfahrenshandlungen zu ihrem Vorteil durchzuführen. 

Absatz 3 des § 10 BFA-VG besagt hierzu: 

αDŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜǊ ±ŜǊǘǊŜǘŜǊ ŦǸǊ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ǾƻǊ ŘŜƳ .ǳƴŘŜǎŀƳǘ ǳƴŘ ŘŜƳ .ǳƴŘŜǎǾŜǊǿŀƭπ

tungsgericht ist mit Einbringung des Antrags auf internationalen Schutz in der Erst-

aufnahmestelle (§ 17 Abs. 2 AsylG) der Rechtsberater (§ 49), nach Zulassung des 

Verfahrens und nach Zuweisung an eine Betreuungsstelle der örtlich zuständige Ju-

gendwohlfahrtsträger [nunmehr Kinder- und Jugendhilfeträger] jenes Bundeslandes, 

in dem der Minderjährige einer Betreuungsstelle zugŜǿƛŜǎŜƴ ǿǳǊŘŜΦά  

 

Diese Regelung betrifft jedoch lediglich einen kleinen Bereich der gesetzlichen Vertretung. Es fehlen 

Vorschriften zur Wahrnehmung der Pflege und Erziehung, zur Vermögensverwaltung und zu anderen 

Teilbereichen der gesetzlichen Vertretung (vgl. ABGB). Dies führt dazu, dass niemand verantwortlich 

ist, beispielsweise für die Schulanmeldung oder die Zustimmung zu medizinischen Behandlungen, die 

ein:e mündige:r Minderjährige:r aufgrund der Schwere des Eingriffs selbst noch nicht vornehmen darf. 

Auch in finanziellen Angelegenheiten ist eine rechtliche Vertretung notwendig, insbesondere um zu-

ƪǸƴŦǘƛƎŜ {ŎƘǳƭŘŜƴ ƻŘŜǊ {ŎƘŅŘŜƴ Ȋǳ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΣ ǿƛŜ Ŝǘǿŀ ŘǳǊŎƘ α{ŎƘǿŀǊȊŦŀƘǊŜƴά ƛƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊπ

kehrsmitteln. In der Praxis gibt es jedoch derzeit keine befugte Person, die Beschwerde gegen solche 

Strafen einlegen könnte. 

 

Da es oft Monate oder sogar mehr als ein Jahr dauert, bis unbegleitete Kinderflüchtlinge in Quartiere 

der Länder übersiedeln und dort eine obsorgeberechtigte Person zugewiesen bekommen, gehört Ös-

terreich laut einem Bericht der FRA (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte) zu den Schluss-

lichtern in Europa. 
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Österreich wurde dafür von nationalen und internationalen Organisationen kritisiert. Die Kindeswohl-

kommission32 wies in ihrem Bericht darauf hin, und die Menschenrechtskommissarin des Europarates, 

5ǳƴƧŀ aƛƧŀǘƻǾƛŏΣ ŦƻǊŘŜǊǘ ŜƛƴŜ hōǎƻǊƎŜ ŦǸǊ ǳƴōŜƎƭŜƛǘŜǘŜ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜ Ǿƻƴ .ŜƎƛƴƴ ŘŜǎ !ǎȅƭǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎ 

an.33 Auch das UN-Antifolterkomitee empfiehlt die unverzügliche Übernahme der Obsorge.34 

Kinder benötigen erwachsene, befähigte Personen, die Entscheidungen für sie treffen. Sind die Eltern 

nicht verfügbar oder fähig, übernehmen andere Obsorgeberechtigte diese Funktion. Unbegleitete min-

derjährige Geflüchtete in der Bundesbetreuung haben jedoch keine solche obsorgeberechtigte Person. 

 

In den Bundesunterkünften stellt die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen 

(BBU) zwar Unterstützung für das Asylverfahren und eine rudimentäre Betreuung bereit, doch es fehlt 

an umfassender Bildungs- und Freizeitgestaltung, ausreichender gesundheitlicher Versorgung und al-

tersgerechter Begleitung. Die größte Herausforderung bleibt jedoch die fehlende Obsorge. Dies bedeu-

 
32 https://www.asyl.at/files/uploads/307/410%20berichtderkindeswohlkommission_13juli2021langfassung-1.pdf 
33 https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/austria-should-step-up-ef-
forts-to-protect-women-s-rights-and-gender-equality-and-improve-the-reception-and-integration-of-refugees-asylum-see-
kers-and-?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=de_DE 
34 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym-
bolno=INT%2FCAT%2FCOC%2FAUT%2F58379&Lang=en 
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tet konkret, dass niemand offiziell Verantwortung für diese Kinder übernimmt und keine rechtlich bin-

denden Entscheidungen für sie getroffen werden können. 

 

Ein Praxisbeispiel verdeutlicht diese Problematik: Der 14-jährige Jamal wird im Krankenhaus Mödling 

behandelt, wo eine Entscheidungsperson für medizinische Fragen benötigt wird. Da keine Zuständig-

keit besteht, wendet sich das Krankenhaus an die asylkoordination österreich, die jedoch ebenfalls 

nicht zuständig ist und daher abweisen muss. 

 

Das Fehlen von Obsorgeberechtigten für unbegleitete Kinderflüchtlinge birgt die Gefahr, dass diese 

Kinder in ihrem Recht auf physische und psychische Gesundheit beeinträchtigt werden. Zudem sind sie 

weiteren Risiken wie Menschenhandel ausgesetzt. Um Fluchtwaisen vor solchen Gefahren zu schützen, 

muss die Obsorge von Beginn an gewährleistet sein. 

Den betreffenden Akteur:innen ist dieser Missstand bewusst. Auf Bundesebene wurde im Regierungs-

programm 2020 bis 2024 der Schwarz-Grünen Koalition verankert: 

α{ŎƘǳǘȊ ǳƴŘ wŜŎƘǘǎǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ ƎŜŦƭǸŎƘǘŜǘŜƴ YƛƴŘŜǊƴ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴΥ {ŎƘƴŜƭƭŜ hōǎƻǊƎŜ 

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) durch die Kinder- und Jugendhilfe 

und Berücksichtigung des Kindeswohls im Asylverfahren; besonderes Augenmerk im 

!ǎȅƭǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ŀǳŦ ¦aCά 

 

Obwohl das Justizministerium entsprechende Gesetzesentwürfe vorgelegt hat, scheiterte deren Um-

setzung bisher an den Bundesländern. In der GEAS Reform (Gemeinsames Europäisches Asylsystem)35 

wurde das Thema wieder aufgegriffen, mehr dazu im Kapitel über die Reform.  

 

2.6.7. Aktion Obsorge jetzt 
 

Da es bei dem Missstand politischen Stillstand gibt, haben sich einige NGOs36 zusammengetan und die 

Aktion Obsorge jetzt gestartet. Die Aktion hat das Ziel, den Missstand der fehlenden Verantwortung 

 
35 Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) P9_TA(2024)0186 
36 Amnesty International Österreich, asylkoordination österreich, Caritas Wien, Concordia Sozialprojekte, Diakonie Öster-
reich, Diakonie Flüchtlingsdienst, Don Bosco Sozialwerk, fairness-asyl, Integrationshaus, Kinderfreunde Österreich, Netz-
werk Kinderrechte, Österreichische Liga für Menschenrechte, Refugee Law Clinic, SOS Kinderdorf, SOS Mitmensch, Tralal-
obe, Volkshilfe Flüchtlings- & MigrantInnenbetreuung OÖ 



 

Seite 99 von 189  

rechtlich anzugehen.  

Um die Situation für geflüchtete Kinder in Einrichtungen der Bundesbetreuung zu verbessern, führen 

die beteiligten NGOs im Namen von Obsorge jetzt seit Sommer 2023 Obsorge-Aktionswochen durch. 

Dabei werden Informationsmaterial (beispielsweise Informations-Videos) verteilt und Rechtsbera-

tungsgespräche zum Thema Obsorge angeboten. Jene Kinder und Jugendlichen, die sich für einen An-

trag auf Obsorge entscheiden, unterstützen die Organisationen bei der Antragstellung und begleiten 

die Minderjährigen im Obsorgeverfahren. Die Idee ist, dass die Kinder und Jugendlichen somit selbst 

den Antrag auf Obsorge bei Gericht einbringen und nicht darauf warten, bis sie einem Bundesland zu-

gewiesen werden und die Kinder- und Jugendhilfe des Bundeslandes den Antrag bei Gericht stellt. 

 

Im Sommer 2023 gab es Aktionswochen in den Bundesbetreuungseinrichtungen Korneuburg, Mari-

abrunn und Traiskirchen. Im April gab es auch ein Angebot in Finkenstein, welches aber auf Grund von 

zu großen logistischen Hürden für die Jugendlichen nicht angenommen wurde. 

 

Insgesamt konnten die Rechtsberater:innen von der Caritas Wien, vom Diakonie Flüchtlingsdienst, von 

Tralalobe und vom Verein Projekt Integrationshaus über 70 Beratungen durchführen und über 35 An-

träge bei den zuständigen Bezirksgerichten einbringen. 

Sehr unterschiedlich ist die Vorgehensweise der zuständigen Bezirksgerichte. So wurden alle Anträge 

am Bezirksgericht Fünfhaus (zuständig für die Bundesbetreuungseinrichtung Mariabrunn) innerhalb 

weniger Wochen positiv entschieden und die Obsorge an die MA11 (Wiener Kinder- und Jugendhilfe) 

übertragen. Da die Einrichtung in Mariabrunn mit Ende 2023 geschlossen wurde, konnte die Aktion in 

Wien nicht weiterverfolgt werden. 

Die Bezirksgerichte Korneuburg und Baden (beide in Niederösterreich) lassen sich allerdings mit den 

Entscheidungen sehr viel Zeit, sodass die antragstellenden Kinder entweder volljährig oder in Landes-

grundversorgungseinrichtungen verlegt werden. Anders kann man Verfahrensdauern von über acht 

Monaten kaum erklären. 

Die Kinder- und Jugendhilfen stehen nach wie vor ablehnend der Aktion gegenüber. Die ablehnenden 

Begründungen reichen von mangelnden Ressourcen, über nicht-Zuständigkeit der lokalen Kinder- und 

Jugendhilfe, da die BBU GmbH auf dem (Hoheits-) Gebiet des Bundes operiere, bis hin zur Annahme, 
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dass die BBU mit der Unterbringung bereits Obsorgeaufgaben wahrnehme. In gemeinsamen Gesprä-

chen mit den Kinder- und Jugendhilfeträgern konnte bisher kein Einverständnis hergestellt werden. 

 

2.6.8. Obsorge in der Reform des Gemeinsam Europäischen Asylsystems (GEAS Reform) 
 

In der 2024 auf EU Ebene beschlossenen GEAS Reform (Gemeinsames Europäisches Asylsystem)37 gibt 

es Änderungen hinsichtlich der Obsorge für Fluchtwaisen, konkret steht in Artikel 27: 

α¦ƴōŜƎƭŜƛǘŜǘŜ aƛƴŘŜǊƧŅƘǊƛƎŜ 

(1) Wird ein Antrag von einer Person gestellt, die behauptet, minderjährig zu sein, 

oder in Bezug auf die objektive Gründe für die Annahme bestehen, dass sie minder-

jährig ist, bestellen die Mitgliedstaaten 

a) bis ein Vertreter bestellt wurde, eine Person, die geeignet ist, vorüberge-

hend als Vertreter im Sinne dieser Richtlinie zu fungieren 

b) so bald wie möglich und spätestens 15 Arbeitstage, nachdem Tag, an dem 

der Antrag gestellt wurde, einen Vertreter. 

[...] (7) Die Mitgliedstaaten beauftragen eine natürliche Person, die als Vertreter 

bestellt wird oder als eine Person benannt wird, die geeignet ist, vorläufig als Ver-

treter zu fungieren, mit der Betreuung einer verhältnismäßigen und begrenzten Zahl 

unbegleiteter Minderjähriger und unter normalen Umständen von höchstens 30 un-

begleiteten Minderjährigen gleichzeitig, um sicherzustellen, dass diese Person in der 

Lage ist, ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen." 

 

Die Europäische Grundrechteagentur (FRA) hat im Rahmen der GEAS Reform (Gemeinsames Europäi-

sches Asylsystem) umfassende Leitlinien für die Obsorge unbegleiteter Kinder erarbeitet. Die Grund-

rechteagentur hat die Reform umfassend analysiert und zentrale Aspekte herausgearbeitet38. Diese 

Leitlinien sollen sicherstellen, dass die Rechte und das Wohl dieser besonders vulnerablen Gruppe in-

nerhalb der EU-Mitgliedstaaten gewahrt bleiben. Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte der 

FRA-Empfehlungen dargestellt und ihre Relevanz für Österreich beleuchtet. 

 

 
37 Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung) P9_TA(2024)0186 
38 European Union Agency for fundamental Rights: Pact on Migration and Asylum. Guardianship for unaccompanied chil-
dren: a guide for member states. 2024 
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1. Definition und Rolle der Obsorgeberechtigten 

Im FRA Dokument wird durchgehend mit dem Begriff des Obsorgeberechtigten (Guardian) gearbeitet, 

während in der Aufnahmerichtlinie selbst von Vertreter:in (representative) die Rede ist. Begründet 

wird das damit, dass die Aufgaben sehr klar auf Obsorge abzielen und es so auch Klarheit gibt, wer als 

Obsorgeberechtigte:r gilt. 

Die GEAS wŜŦƻǊƳ ŦǸƘǊǘ Ƴƛǘ ŘŜƳ αǘŜƳǇƻǊŅǊŜƴ hōǎƻǊƎŜōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴά ŜƛƴŜ ƴŜǳ ƎŜǎŎƘŀŦŦŜƴŜ wƻƭƭŜ ŜƛƴΦ 

Dieser übernimmt interimistisch die Obsorge, bis spätestens nach 15 Arbeitstagen eine dauerhafte 

Obsorge sichergestellt ist. Diese temporäre ObsoǊƎŜ ǎŎƘƭƛŜǖǘ ŘƛŜ αhōǎƻǊƎŜƭǸŎƪŜάΣ ŘƛŜ ƘŅǳŦƛƎ ŜƴǘǎǘŜƘǘΣ 

wenn keine sofortige gesetzliche Vertretung verfügbar ist. 

Der Pakt hat sich auch mit der Situation auseinandergesetzt, wenn ς wie in Österreich ς bisher eine Be-

hörde für die Obsorge verantwortlich ist. In diesen Fällen muss eine natürliche Person bestellt werden, 

um die relevanten Aufgaben der Obsorge wahrzunehmen. 

 

2. Übertragung der Obsorge und temporäre Obsorge 

Die GEAS Reform fordert die frühzeitige Übertragung der Obsorge an Eintrittspunkten wie Grenzen, 

Flughäfen oder innerhalb des Landes, sobald ein Kind ohne Begleitung in einen Mitgliedstaat einreist 

oder von seiner Familie getrennt wird. Die temporäre obsorgeberechtigte Person muss das Kind von 

Beginn an begleiten, insbesondere in Prozessen wie Screening oder Altersfeststellungen. Temporäre 

Obsorgeberechtigte müssen entsprechende Schulungen haben, in keinem Interessenskonflikt stehen 

und so das Kindeswohl sicherstellen.  

Die endgültige (nicht temporäre) Obsorge muss spätestens 15 Arbeitstage nach Asylantragstellung er-

folgen, noch vor einer Altersfeststellung stattfindet. Die FRA betont zudem, dass nach Möglichkeit die-

selbe Person das Kind während des gesamten Asylverfahrens begleiten sollte. In außergewöhnlichen 

Situationen, beispielsweise wenn ein Mitgliedstaat eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Anträgen 

unbegleiteter Kinder erhält, kann die Frist für die Übertragung der Obsorge um zehn Arbeitstage ver-

längert werden, was insgesamt 25 Arbeitstage ab Asylantragsstellung bedeutet. 

 

3. Altersfeststellung 

Der:Die Obsorgeberechtigte muss vor Durchführung der Altersfeststellung darüber informiert werden, 

dass das Alter des Kindes möglicherweise durch eine medizinische Untersuchung festgestellt wird. Die 
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zuständige Behörde muss Informationen über die Untersuchungsmethoden, die Konsequenzen für den 

Asylantrag sowie über die Möglichkeit, dass das Kind die medizinische Untersuchung ablehnen kann 

(inklusive der Konsequenzen) bereitstellen. 

Die Altersfeststellung muss interdisziplinär sein und eine psychosoziale Beurteilung durch qualifiziertes 

Fachpersonal beinhalten. Sie darf nicht ausschließlich auf dem physischen Erscheinungsbild oder dem 

Verhalten der Person basieren. 

Wenn nach der interdisziplinären Beurteilung weiterhin Zweifel bestehen, kann eine medizinische Un-

tersuchung eingesetzt werden und nur mit dem informierten Einverständnis des Kindes und seines:ih-

res Obsorgeberechtigten erfolgen. Eine Weigerung des Kindes oder des:der Obsorgeberechtigten, der 

Untersuchung zuzustimmen, kann nur als widerlegbare Vermutung angesehen werden, dass der:die 

Antragsteller:in über 18 Jahre alt ist. Sie darf die zuständige Behörde nicht daran hindern, eine Asylent-

scheidung zu treffen. 

 

4. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 

Die Mitgliedsstaaten müssen sicherstellen, dass Obsorgeberechtigte und temporäre Obsorgeberech-

tigte unabhängig und unparteilich handeln. 

Obsorgeberechtigte und temporäre Obsorgeberechtigte dürfen keine Verantwortlichkeiten im Scree-

ning Prozess haben oder Aufträge von Screening Behörden (oder Personen, die fürs Screening zustän-

dig sind) bekommen. Personen mit möglichen Interessenskonflikten dürfen keine Obsorgeberechtigten 

oder temporäre Obsorgeberechtigte sein. Es dürfen bei den Obsorgeberechtigten oder temporären 

Obsorgeberechtigten keine finanziellen oder institutionellen Abhängigkeiten mit Behörden, Institutio-

nen oder Organisationen bestehen, die für Migration und Asyl zuständig sind. Da immer wieder in Ös-

terreich die BBU als mögliche neue obsorgeberechtigte Stelle im Gespräch ist, könnte es hier jedoch 

ōŜƛƳ tǳƴƪǘ αŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜ ƻŘŜǊ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭŜ !ōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘŜƴ Ƴƛǘ .ŜƘǀǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ŦǸǊ aƛƎǊŀǘƛƻƴ ƻŘŜǊ !ǎȅƭ 

ȊǳǎǘŅƴŘƛƎ ǎƛƴŘά, Interessenskonflikte geben, da die BBU eine 100 prozentige Tochter des Innenministe-

riums ist, welches eben in Österreich für Asyl zuständig ist. 

 

5. Partizipation und Information der Kinder 

Obsorgeberechtigte und temporäre Obsorgeberechtigte müssen umgehend über den Asylantrag des 

Kindes informiert werden, umgekehrt müssen auch die Kinder sofort bei Asylantragstellung informiert 
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werden, wer als Obsorgeberechtigte:r oder temporäre:r Obsorgeberechtigte:r bestellt wird. Kinder ha-

ben das Recht, über die Rolle und die Verantwortlichkeiten ihres Obsorgeberechtigte:n informiert zu 

werden, ebenso wie über die Möglichkeit, Beschwerde gegen ihre:n Obsorgeberechtigte:n einzulegen. 

Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Kinder in einer kindgerechten Spra-

che über ihre Rechte und den Ablauf der Obsorgeübertragung informiert werden. 

 

6. Aufgaben der Obsorgeberechtigten 

Der:Die Obsorgeberechtigte oder temporär Obsorgeberechtigte muss sich mit dem Kind treffen, die 

Ansichten des Kindes anhören, das Kind unterstützen und vertreten. Soweit angemessen, muss der:die 

Obsorgeberechtigte mit dem:der Rechtsberater:in des Kindes zusammenarbeiten. Die Person muss sich 

mit dem Kind treffen und Informationen zur Verfügung stellen, die Ansichten des Kindes berücksichti-

gen, mit den Behörden kommunizieren, im Verfahren begleiten, unterstützen und vertreten sowie 

beim Asylantrag unterstützen. Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der:die Obsorgeberechtigte 

oder temporär Obsorgeberechtigte das Kind bei der Asylantragsstellung unterstützt oder den Antrag 

im Namen des Kindes stellt.  

Der:Die Obsorgeberechtigte muss das Kind bei der Vorbereitung auf die Einvernahme unterstützen, 

währenddessen anwesend sein und das Kind über dessen Zweck und mögliche Konsequenzen informie-

ren. Während der Einvernahme müssen der:die Obsorgeberechtigte und der:die Rechtsberater:in die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und Stellungnahmen abzugeben. 

 

7. Qualität der Obsorge 

Die GEAS-Leitlinien definieren hohe Standards an Qualifikationen, Schulungen und fachlichen Kenntnis-

sen für Obsorgeberechtigte. Obsorgeberechtigte müssen über die erforderlichen Qualifikationen, Schu-

lungen und Fachkenntnisse verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie brauchen sowohl Schulungen 

am Beginn der Tätigkeit der Obsorge als auch kontinuierliche (oder regelmäßige) Weiterbildung, die 

sich mit den Rechten und Bedürfnissen des Kindes, dem Prinzip des Kindeswohls und den relevanten 

Verfahren in Bezug auf das Kind befassen. Es können Mitarbeiter:innen einer Betreuungseinrichtung 

oder einer anderen relevanten Organisation als temporäre Obsorgeberechtigte geeignet sein, jedoch 

nur, wenn es keine Interessenskonflikte gibt. 
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8. Kapazitäten und Notfallplanung 

Die Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen 

sowie die Infrastruktur bereitstellen, um die rechtlichen und politischen Instrumente der GEAS effektiv 

umzusetzen. Es gibt die Höchstgrenze von gleichzeitig 30 Kindern pro Obsorgeberechtigte:n - auch bei 

temporären Obsorgeberechtigten. In Situationen mit einer unverhältnismäßig hohen Anzahl von Anträ-

gen von unbegleiteten Kindern oder in anderen außergewöhnlichen Situationen können Mitgliedstaa-

ten die maximale Anzahl von Kindern, die ein:e Obsorgeberechtigte:r gleichzeitig vertreten kann, erhö-

hen - bis zu 50 Kindern. Mitgliedstaaten, die diese Bestimmung anwenden, müssen die Europäische 

Kommission und das EUAA unverzüglich darüber informieren. 

 

Staaten brauchen einen Notfallplan, um sicherzustellen, dass die nationalen Systeme in Situationen mit 

einer unverhältnismäßig hohen Anzahl von Asylanträgen weiterhin effektiv bleiben. Mitgliedsstaaten 

müssen auch in solchen Situationen die erforderlichen Mittel bereitstellen. Der Notfallplan muss ein 

Maßnahmenpaket umfassen, welches wirksam auf einen möglichen unverhältnismäßigen Druck auf 

das System reagiert. Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen planen, um die Übertragung der Obsorge 

auch bei einer unverhältnismäßig hohen Anzahl von Anträgen unbegleiteter Kinder sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten müssen ihre Notfallpläne in Absprache mit den lokalen und regionalen Behörden, der 

Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen, sofern dies angemessen ist, entwickeln. Die Mit-

gliedstaaten müssen ihre Notfallpläne regelmäßig und mindestens alle drei Jahre überprüfen. Außer-

dem müssen die Mitgliedstaaten die EU Kommission und die Asylagentur der Europäischen Union 

(EUAA) informieren, wenn sie ihre Notfallpläne aktivieren. 

 

9. Aufsicht und Supervision 

Erstmals wird eine verpflichtende Aufsicht und Kontrolle der Obsorgeberechtigten eingeführt. Kinder 

haben das Recht, Beschwerden gegen ihren Obsorgeberechtigten einzubringen. Die Behörde (Verwal-

tungs- oder Justizbehörde oder andere Einrichtung zur Aufsicht der Obsorge) muss auch die Beschwer-

den von Kindern bearbeiten. Kinder müssen von der zuständigen Behörde kindgerecht und in einer für 

sie verständlichen Sprache über ihr Beschwerderecht informiert werden. 

Die Kinder müssen über den Beschwerdeweg eingehend informiert werden. 

Obsorgeberechtigte die ihre Aufgaben nicht richtig erfüllen, können ausgewechselt werden. 
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10. Nachhaltigkeit 

Für eine langfristige Qualitätssicherung müssen Obsorgeberechtigte über ausreichende Ressourcen 

und Unterstützung verfügen. Die GEAS-Reform betont die Bedeutung einer koordinierenden Zusam-

menarbeit zwischen den relevanten nationalen Behörden sowie den Behörden anderer Mitgliedstaa-

ten, um ein widerstandsfähiges und kindergerechtes Schutzsystem sicherzustellen. 

Mitgliedstaaten sollen über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen sowie Infrastruktur 

verfügen, um die GEAS effektiv umzusetzen. Sie sieht vor, dass Obsorgeberechtigte über die Ressour-

cen verfügen müssen, um das Kindeswohl während des gesamten Verfahrens sicherzustellen. 

Es braucht die Koordination zwischen den relevanten nationalen Behörden sowie den Behörden ande-

rer Mitgliedstaaten, um ein gut vorbereitetes Asyl-, Aufnahme- und Kinderschutzsystem oder ein Rück-

führungssystem zu gewährleisten. Kinderschutzbehörden sollen in das Screeningverfahren eingebun-

den werden. 

 

Auswirkungen auf Österreich 

Diese Reformvorgaben der GEAS stellen hohe Anforderungen an die Mitgliedstaaten und erfordern in 

Österreich bedeutende strukturelle Anpassungen. Besonders die Einführung einer verbindlichen 

Obsorge binnen 15 Tagen, die Begrenzung der Betreuung auf maximal 30 Kinder und die notwendige 

Aufsichtsbehörde für Obsorgeberechtigte stellen massive Einschnitte dar. 

Derzeit ist in Österreich eine Behörde ς die Kinder- und Jugendhilfe ς als Obsorgeorgan zuständig, das 

wäre laut GEAS Reform nicht mehr möglich, weil es immer eine natürliche Person sein muss.  

Außerdem gibt es in Österreich bislang keine Aufsichtsbehörde, diese müsste neu geschaffen werden. 

Beschwerdemöglichkeiten, wie es die GEAS Reform vorsieht, gibt es bisher kaum.  

 

2.7. VOLLJÄHRIGKEIT 
 

Was passiert, wenn Fluchtwaisen 18 Jahre alt werden? 

Werden Fluchtwaisen volljährig, müssen sie meist in Quartiere für Erwachsene übersiedeln, ohne ent-

sprechende Betreuung und Begleitung. Manche brechen in dieser Situation Schule oder Ausbildung ab. 

Erhalten sie Asyl oder subsidiären Schutz, beginnen viele als ungelernte Arbeitskräfte zu arbeiten, um 

schnell Geld zu verdienen. 
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Die Volljährigkeit ist daher für Fluchtwaisen stets ein Tag, dem nicht mit Freude entgegengesehen wird, 

wie dies die meisten österreichischen Jugendlichen tun. Großteils erleben sie die Zeit davor bereits mit 

großer Anspannung, da Unsicherheiten über die zukünftigen Entwicklungen des Lebens die Minderjäh-

rigen prägen. 

Zukünftige Wohnmöglichkeiten hängen stark vom Fortgang des Asylverfahrens und dem Zugang zu So-

zialleistungen (des jeweiligen Bundeslandes) ab. 

Ist im Rahmen des Asylverfahrens noch keine (positive) Entscheidung ergangen, wird der:die vormals 

Minderjährige auch nach Erreichen der Volljährigkeit in einer Grundversorgungseinrichtung unterge-

bracht, nun aber in einer Einrichtung für Erwachsene. Unerfreulich ist hier insbesondere die wesentlich 

geringere Betreuungsintensität und das Risiko, innerhalb eines Bundeslandes einem Quartier zugewie-

sen zu werden, von welchem aus eine Ausbildungsmaßnahme nicht weiterverfolgt werden kann und 

die sozialen Kontakte abgeschnitten werden. 

In Quartieren für Minderjährige ist Bildung und die Organisation von Tagesstruktur eines der zentralen 

Elemente. Oft kann im Übergang zur Volljährigkeit eine begonnene Bildungsmaßnahme nicht weiter-

verfolgt werden, wie beispielsweise ein Pflichtschulabschlusskurs oder der Besuch einer Schule. 

 

Bei Verlegung in der Grundversorgung an einen Ort, von welchem aus diese Maßnahme nicht mehr er-

reicht werden kann (im Sinne der Distanz), verliert der:die junge Erwachsene neben dem gewohnten 

Umfeld auch die Tagesstruktur. 

Während Betreuer:innen sich bei Minderjährigen um Aufsteh- und Lernzeiten kümmern, leben sie 

fortan mit Erwachsenen zusammen, die außer Warten auf das Asylverfahren oft wenig zu tun haben.  

 

Aufgrund der Vielzahl an entstehenden Problemen haben diverse Träger:innenorganisationen im Asyl-

bereich auf Spendenbasis Nachbetreuungsplätze geschaffen. Meist sind Nachbetreuungsgruppen oder 

-plätze an Fluchtwaisen-Einrichtungen angeschlossen, um bestehende Strukturen mitnutzen zu können 

und damit junge Erwachsene auf die ihnen bekannte Bezugsbetreuer:in zurückgreifen können. Die Ein-

richtungen bekommen für die Nachbetreuung nur den Tagsatz für ein Erwachsenenquartier. 

 

Beim Großteil jener ehemals Minderjährigen, die einen solchen Nachbetreuungsplatz erhalten, handelt 

es sich um besonders zielstrebige, ordentliche und motivierte junge Menschen, da sie sich andernfalls 
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in der verhältnismäßig gering betreuten Struktur nicht halten können. Jene jungen Erwachsenen, die 

bereits gewisse Auffälligkeiten innerhalb der Minderjährigkeit zeigen, erhalten meist keinen Platz in 

einer Nachbetreuungseinrichtung und müssen in ein normales Grundversorgungsquartier umziehen, 

auch wenn sie noch dringenden Bedarf an Nachbetreuung hätten.  

Eine Fortsetzung der Erziehungshilfe durch die Kinder- und Jugendhilfe ist nur sehr selten möglich. 

 

Wenn ein:e volljährig werdende:r Fluchtwaise bereits subsidiären Schutz erhalten hat, hängt die wei-

tere Wohnungsnahme von existierenden sozialrechtlichen Aspekten, insbesondere der Möglichkeit 

zum Bezug der bedarfsorientierten Mindestsicherung beziehungsweise der Sozialhilfe ab. 

Nur in Wien, Tirol und Vorarlberg können subsidiär Schutzberechtigte Mindestsicherung/Sozialhilfe be-

ziehen. Überall anders bleiben sie in der Grundversorgung und dann trifft das gleiche zu wie bei den 

Asylwerber:innen in Grundversorgung. Daher ziehen viele subsidiär Schutzberechtigte nach Statuszuer-

kennung nach Wien. Manche auch nach Tirol oder Vorarlberg. 

 

Die Option der bedarfsorientierten Mindestsicherung/Sozialhilfe steht in Wien, Tirol und Vorarlberg 

allerdings auch nur jenen jungen Erwachsenen offen, die nicht die Schule besuchen; anderenfalls kön-

nen sie dem Arbeitsmarktservice (AMS) nicht zur Vermittlung zur Verfügung stehen, wodurch sie kei-

nen Anspruch auf bedarfsorientierte Mindestsicherung/Sozialhilfe erwirken können. Wenn eine schuli-

sche Bildungsmaßnahme besucht wird, muss der erwachsenwerdenden Person geraten werden, in ei-

ƴŜǊ DǊǳƴŘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ŦǸǊ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜ Ȋǳ ǾŜǊōƭŜƛōŜƴ ҍ ǎƻŦŜǊƴ ŀǳǎ ŘƛŜǎŜǊ ŘŜǊ {ŎƘǳƭōŜǎǳŎƘ 

möglich isǘ ҍ ǎǘŀǘǘ ŜƛƴŜ ²ƻƘƴǳƴƎ Ȋǳ ǎǳŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ !ōŜƴŘǎŎƘǳƭŜ Ȋǳ ōŜǎǳŎƘŜƴΣ ǳƳ ŀǳŦ ŘƛŜǎŜƳ ²ŜƎ 

Schule, AMS und bedarfsorientierte Mindestsicherung/Sozialhilfe vereinbaren zu können.  

 

Für jene volljährig Werdenden, die asylberechtigt sind, gilt Ähnliches wie für subsidiär Schutzberech-

tigte, außer, dass sie auf die bedarfsorientierte Mindestsicherung oder Sozialhilfe angewiesen sind. Ein 

Verbleib in einer Grundversorgungseinrichtung ist angesichts des Wegfalls dieser Sozialleistung (vier 

Monate nach Erhalt des Status) nicht möglich. 

Sollten keine Grundversorgungsleistungen nach der Volljährigkeit bezogen werden und sich der:die 

junge Erwachsene in einer Bildungsmaßnahme befinden, besteht ein Anspruch auf Familienbeihilfe (§ 3 

Abs. 4 FLAG).
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3. BEGLEITETE KINDERFLÜCHTLINGE 
 

Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern oder einem Elternteil vor Konflikten, Verfolgung oder anderen 

Gefahren fliehen, stellen die größte Gruppe innerhalb der Kinderflüchtlinge dar. Begleitete Kinder erle-

ben die Flucht nicht allein, sondern in der Geborgenheit und Unterstützung ihrer Familien, was sowohl 

Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringt. 2023 kamen 20 Prozent aller Asylanträge von Kin-

dern, die mit ihren Eltern nach Österreich geflüchtet sind, weitere zwölf Prozent sind Asylanträge die 

von Kindern gekommen sind, die mittels Familienzusammenführung nach Österreich einreisten. 2024 

lag der Anteil der Kinder an allen Asylanträgen bei 51 Prozent (Familienzusammenführungen und origi-

näre Anträge). 

Bei begleiteten Kinderflüchtlingen ist somit der große Unterschied zu Fluchtwaisen, dass sie Eltern in 

Österreich haben. Die Eltern haben die gesamte Obsorge über die Kinder ς sie übernehmen Pflege und 

Erziehung, Vermögensverwaltung und auch die Rechtsvertretung. Die Eltern sind primäre Bezugsper-

son und natürlich wichtig für die Kinder. Die Kinder können ς im Unterschied zu Fluchtwaisen _ auf El-

tern und Familienangehörige als Ressource und Stärke zurückgreifen. Diese können bei Problemen un-

terstützten und Krisen abfangen. Jedoch brauchen starke Kinder starke Eltern, sind Eltern geschwächt 

ist das auch für die Kinder belastend. 

 

Zur Situation der begleiteten Kinder hat die asylkoordination österreich gemeinsam mit UNICEF Öster-

reich 2019 eine Studie herausgegeben. Dabei haben wir uns über einen längeren Zeitraum begleitete 

Kinderflüchtlinge angesehen.39  

Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage, inwiefern die Rechte begleiteter Kinderflüchtlinge wäh-

rend des Asylverfahrens in Österreich gewährleistet und geschützt werden und welchen Beitrag vor-

handene Unterstützungsstrukturen zur Wahrung des Kindeswohls leisten. Es zeigte sich, dass viel auf 

ehrenamtlichem Engagement von Unterstützer:innen oder Lehrer:innen fundiert. Trotz teils beträchtli-

cher Anstrengungen und Engagement zeigen sich klare Defizite in der Umsetzung der Kinderrechtskon-

vention. Das Kindeswohl beziehungsweise der Schutz der Kinderrechte wird gerade von staatlicher 

Seite, wo die Verantwortung für die Gewährleistung entsprechender Strukturen liegt, in Bezug auf die 

Zielgruppe nicht ausreichend berücksichtigt. Die Familien leben häufig in beengten Wohnverhältnissen, 

 
39 CǊƛǘǎŎƘŜ !ƴŘǊŜŀ κ DƭŀǿƛǎŎƘƴƛƎ YŀǘƘŀǊƛƴŀ κ ²ƻƭŦǎŜƎƎŜǊ [ƛǎŀ нлмфΥ α5ǊŜƛƳŀƭ ƛƴ ŘŜǊ ²ƻŎƘŜ ǿŜƛƴŜƴΣ ǾƛŜǊƳŀƭ ƛƴ ŘŜǊ ²ƻŎƘŜ 
ƎƭǸŎƪƭƛŎƘ ǎŜƛƴάΦ Zur kinderrechtlichen Situation begleiteter Kinderflüchtlinge und ihrer Familien © asylkoordination öster-
reich / UNICEF Österreich 
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welche von unhygienischen Zuständen und schlechter Erreichbarkeit geprägt sind. Kinder sind daher 

vielen Risiken ausgesetzt, da es keine Rückzugs- oder Lernräume gibt und die Kinder werden verstärkt 

mit der Erwachsenenwelt konfrontiert.  

Eltern sind belastet, was sich auf die Kinder überträgt. Sowohl Eltern als auch Kinder sind psychisch be-

lastet und Eltern können die Kinder hier kaum unterstützen. In der Untersuchung kam es häufig zu ei-

ner Rollenumkehr, bei der Kinder die Rollen der Eltern übernehmen mussten, da sie schneller ein Sys-

temwissen aufbauten oder die Sprache schneller lernten. Bei der Frage, was sich der 8-jährige Rami 

von einer guten Fee wünsche, antwortet dƛŜǎŜǊ ǿǀǊǘƭƛŎƘ αŜƛƴŜƴ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎǘƛǘŜƭάΦ 

 

In Österreich sind begleitete Kinderflüchtlinge in den letzten Monaten und Jahren vor allem von Seiten 

des Bildungsbereichs vermehrt ein Thema, da viele schulpflichtige Kinder nach Österreich kamen und 

die Schulen ς aber auch der Wohnungsmarkt ς darauf nicht vorbereitet waren.  

In nachfolgender Grafik sind die Asylanträge von begleiteten Kindern (braune Linie) im Vergleich zu al-

len Asylanträgen zu sehen. 

 

Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

 



 

Seite 110 von 189  

3.1. HERKUNFTSLÄNDER 
 

Die TOP-Herkunftsländer der begleiteten Kinderflüchtlinge verändern sich immer wieder. Seit mehre-

ren Jahren stellen syrische Kinder die antragsstärkste Gruppe dar. Andere Herkunftsländer wechseln 

sich ab. Afghanische Kinder zählen den letzten Jahren zu den TOP Herkunftsländern, 2024 waren be-

gleitete Kinder aus der Türkei auf Platz zwei. 
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Herkunftsländer begleitete Kinderflüchtlinge, Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortungen, eigene Darstellung 

 

3.2. ALTERS- UND GESCHLECHTERVERTEILUNG 
 

In der Geschlechterverteilung und Altersstruktur von Kinderflüchtlingen zeigen sich deutliche Unter-

schiede zwischen unbegleiteten und begleiteten Kindern. Während bei Fluchtwaisen der Anteil an Jun-

gen weit überwiegt, ist das Geschlechterverhältnis bei den begleiteten Kindern nahezu ausgeglichen, 

wobei insgesamt leicht mehr Jungen vertreten sind. 

Bei den begleiteten Kinderflüchtlingen ist das Geschlechterverhältnis bei unmündigen und mündigen 

nahezu identisch, im Unterschied zu den Fluchtwaisen.  

Bei der Altersstruktur zeigt sich im Vergleich zu den Fluchtwaisen ein ganz anderes Bild. Über 90 Pro-

zent dieser Kinder sind älter als 14 Jahre. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den begleiteten Kindern ein 

umgekehrtes Bild, bei dem fast 90 Prozent unter 14 Jahre alt sind. 
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Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortung 17169/AB, eigene Darstellung 

 

3.3. VERGLEICH MIT ANDEREN EU LÄNDERN 
 

Unter jenen Ländern, in denen innerhalb der EU die meisten begleiteten Kinderflüchtlinge um Asyl an-

suchen (in absoluten Zahlen), lag Österreich nur 2015 an der Spitze, aber auch in den anderen Jahren 

war Österreich immer eines der TOP Antragsländer. Relativ zur Bevölkerung gesehen ist Österreich 

auch hier eines der Länder, in denen begleitete Kinder häufig um Asyl ansuchen.  

Auch hier ist die Zahl mit Vorsicht zu genießen, da viele begleitete Kinder nach Asylantragsstellung wei-

terziehen. Die Antragszahl sagt nichts darüber aus, wie viele Schutzsuchende tatsächlich in Österreich 

bleiben. Hohe Zahlen zeigen lediglich, dass sehr viele durch Österreich durchziehen und dort registriert 

werden. Im Vergleich dazu zeigen die Zahlen aus Ungarn, dass dort zwar wissentlich viele durchziehen, 

aber nicht registriert werden, weshalb Ungarn eine sehr niedrige Asylantragszahl aufweist. 
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Quelle: EUROSTAT, eigene Darstellung 

 

3.4. EINREISE 
 

Unbegleitete Kinderflüchtlinge gelangen nahezu ausschließlich αƛƭƭŜƎŀƭά ŘǳǊŎƘ {ŎƘƭŜǇǇŜǊΥƛƴƴŜƴ ƻŘŜǊ 

Fluchthelfer:innen nach Österreich. Bei begleiteten Kinderflüchtlingen sind hingegen auch andere Ein-

reisemöglichkeiten relevant. 

Obwohl es keine genauen Statistiken über die Anzahl der Visa-Overstayer gibt, ist anzunehmen, dass 

diese Zahl eher gering ist. Es ist jedoch durchaus möglich, dass beispielsweise Eltern mit einem Studie-

rendenvisum nach Österreich einreisen, ihre Kinder ebenfalls ein Visum erhalten und die Familie nach 

Ablauf des Visums einen Asylantrag stellt. 

Die Einreise mit echten oder gefälschten Reisepässen per Flugzeug ist ebenfalls denkbar, auch wenn 

hierfür keine konkreten Zahlen vorliegen. Es ist jedoch vorstellbar, dass ganze Familien auf diese Weise 

nach Österreich kommen. 

 

Familienzusammenführungen sind sehr häufig. Laut Innenministerium gab es bislang so gut wie keine 

originären Asylanträge von begleiteten Kindern. Bis April 2024 wurden 3.402 Asylanträge von Kindern, 
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die mit ihren Eltern kamen, gestellt. Im gleichen Zeitraum wurden 3.405 Einreisegestattungen für Per-

sonen unter 18 Jahren erteilt, was nur geringfügig mehr ist als die Anzahl der Asylanträge. Da zwischen 

Einreisegestattung und tatsächlicher Einreise sowie dem Asylantrag in Österreich etwas Zeit vergeht 

und nicht alle Personen einen Asylantrag stellen, zeigt sich hier dennoch der Trend zu sehr wenigen ori-

ginären Asylanträgen von Kindern. Detaillierte Informationen zu Familienzusammenführungen finden 

sich weiter unten. 

Bei jenen die dennoch über die illegale Route kommen und somit originäre Asylanträge stellen, kann 

man davon ausgehen, dass es die gleichen Routen sind, die oben bei unbegleiteten Kindern beschrie-

ben wurden. 

Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

Die Flucht der Familien erfolgt gemeinsam mit der Familie, mit einem oder beiden Elternteilen. Entwe-

der mit der gesamten Kernfamilie oder es kann auch sein, dass voll- oder minderjährige Geschwister 

die Reise nicht mit antreten oder bereits vorher das Land verlassen haben.  

An Resettlement Programm (HAP) und Relocation (aus anderen EU Ländern) nimmt Österreich derzeit 

nicht teil. Das letzten HAP Programm in Österreich ist 2017 ausgelaufen. 

 

Die Asylantragszahlen von begleiteten Kindern beinhalten auch in Österreich geborene Kinder. Wenn 
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Eltern den Status der Asylwerber:innen, Asylberechtigten, subsidiär Schutzberechtigten oder sonstigen 

Titel laut Asylgesetz haben, muss für das nachgeborene Kind ein Asylantrag gestellt werden. Bei Asylbe-

rechtigten, subsidiär Schutzberechtigten und anderen Aufenthaltstiteln bekommt das Kind zumindest 

den gleichen Status wie die Eltern. Sollten eigene Fluchtgründe vorliegen (etwa bei somalischen Mäd-

chen, denen etwa in Somalia FGM ς Weibliche Genitalverstümmelung, englisch female genital mutila-

tion, kurz FGM drohen würde) kann auch gegebenenfalls ein besserer Status erlangt werden. 

Wenn die Eltern noch im Asylverfahren sind, wird für das Kind ebenfalls ein Asylverfahren geführt. Ist 

das Verfahren in erster Instanz anhängig, wird nach Antragstellung für das Baby das Verfahren sofort 

unter einem geführt (§ 34 Abs. 4 AsylG). Ist das Verfahren der Eltern in zweiter Instanz vor dem Bun-

desverwaltungsgericht anhängig, hat das Kind Anspruch auf gesonderte Prüfung seines Antrages vor 

dem BFA. Sollte bereits der Status der subsidiär Schutzberechtigten den Eltern gewährt worden sein, so 

erhält das Kind ebenfalls diesen Status (§ 34 Abs. 3 AsylG); das Verfahren wird anschließend vor dem 

Bundesverwaltungsgericht gemeinsam mit dem Verfahren der Eltern (weiter-)geführt. Das Kind erhält 

aufgrund der Geburt im Inland eine österreichische Geburtsurkunde, die jedoch nicht zum legalen Ver-

bleib in Österreich berechtigt. 

 

3.5. ASYLVERFAHREN VON BEGLEITETEN KINDERFLÜCHTLINGEN 
 

Die Asylantragstellung funktioniert genauso wie bei allen Erwachsenen und auch wie oben beschrieben 

bei den Fluchtwaisen. Es werden die gleichen Spruchpunkte geprüft wie bei Fluchtwaisen, nur, dass es 

meist ein Familienverfahren ist. Trotzdem können die Kinder auch eigene Fluchtgründe angeben. 

 

Anders als bei Fluchtwaisen gibt es hier keine speziellen Unterstützungsleistungen für diese Kinder.  

Auch die Rechtsvertretung liegt bei den Eltern. Wenn sich Eltern also keine privaten Anwält:innen leis-

ten können, ist ς zumindest bei der Einvernahme ς in der Regel niemand dabei zur Unterstützung und 

Vorbereitung. Bei einem negativen Asylbescheid können sie sich an die staatliche Rechtsberatung, die 

BBU wenden, die die Beschwerde schreibt und mit zur Gerichtsverhandlung geht. Spezielle Unterstüt-

zungsleistungen oder Kinderexpertise für die Kinder gibt es auch hier nicht.  

Wenn die Familien einen positiven Asylstatus bekommen, können sie bedarfsorientierte Mindestsiche-

rung beziehungsweise Sozialhilfe (je nach Bundesland) beantragen, bei subsidiärem Schutz nur in man-

chen Bundesländern und bei einem humanitären Bleiberecht gibt es keine Sozialleistungen. Bei einem 

negativen Asylbescheid droht die Abschiebung.  
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3.5.1. Asylantragstellung und Zulassungsverfahren 
 

Die Asylantragsstellung läuft genau so ab, wie oben bei den Fluchtwaisen beschrieben. Mit der An-

tragsstellung bei einem Sicherheitsorgan oder einer Sicherheitsbehörde. Mit diesem Antrag startet das 

Zulassungsverfahren, worin geklärt wird, ob Österreich für das Asylverfahren zuständig ist.  

Während bei Fluchtwaisen die Dublin III Verordnung nicht zur Anwendung kommt, droht bei begleite-

ten Kinderflüchtlingen sehr wohl eine Rückführung in ein anderes europäisches Land. 

 

Es startet somit auch hier mit der Erstbefragung bei der Polizei. Die Polizeibeamt:innen nehmen die 

Personalien auf, durchsuchen das Gepäck, überprüfen vorgelegte Dokumente und nehmen Fingerab-

drücke. Schutzsuchende müssen auch ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Vom mitgeführten Bar-

geld werden bis zu 840 Euro als Kostenbeitrag zur Grundversorgung sichergestellt, wobei die Asylwer-

ber:innen jedenfalls 120Euro behalten dürfen. Über die einbehaltenen Dokumente und Barmittel wird 

eine Hinterlegungsbestätigung ausgestellt. 

Die Polizei übermittelt das Protokoll an den Journaldienst des BFA, das unverzüglich über die weitere 

Vorgangsweise entscheidet. Mit der Prognoseentscheidung des BFA gilt der Asylantrag als eingebracht. 

Ab diesem Zeitpunkt sind Asylwerber:innen auch krankenversichert. 

 

Die Kinder bekommen die grüne Verfahrenskarte: 

Quelle: BM.I 

 

3.5.1.1. Dublin Verfahren 
 

Jeder Asylantrag, der in der Europäischen Union gestellt wird, muss individuell geprüft werden. Die 

Dublin Verordnung gibt Kriterien vor, die darüber entscheiden, welcher Mitgliedstaat für die Bearbei-

tung eines Asylantrags zuständig ist. Teilnehmende Staaten der Dublin Verordnung sind neben den EU-

Mitgliedsstaaten auch Nicht-Mitgliedstaaten wie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. 
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Entsprechend dem Verantwortungsprinzip soll das Asylverfahren in jenem Staat durchgeführt werden, 

der die Einreise in die EU zugelassen hat. Es gibt allerdings eine Reihe von Zuständigkeitskriterien, die 

diese Grundregel einschränken oder präzisieren. Die Prüfung der Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-

Verordnung wird in festgelegter Reihenfolge durchgeführt. 

 

Wenn es sich nicht um eine:n Fluchtwaisen handelt (für die die Dublin III Verordnung nicht zur Anwen-

dung kommt), wird als nächstes geprüft, ob es in einem anderen Dublin-Staat Familienmitglieder gibt.  

 

Wenn ein:e Familienangehörige:r eines:einer Asylwerber:in in einem anderen Mitgliedstaat bereits in-

ternationalen Schutz erhalten hat, ist dieser Staat zuständig. Dasselbe gilt, wenn der Asylantrag gestellt 

wurde und es noch keine Entscheidung in erster Instanz gibt. Wurde der Antrag bereits abgelehnt und 

befindet er sich in der Berufungsinstanz, gibt es keine Familienzusammenführung. In beiden Fällen ist 

die Zustimmung der Familienmitglieder zur Zusammenführung erforderlich. 

Als Familie zählt die Kernfamilie. Also Ehepartner:innen, minderjährige Kinder und ihre Eltern. Für die 

Familienzusammenführung werden auch andere Familienangehörige erfasst, wenn eine:r der Familien-

angehörigen hilfsbedürftig ist beziehungsweise von der Unterstützung der:des Angehörigen abhängig 

ist (Alter, Krankheit oder Schwangerschaft).  

Bei gleichzeitiger oder in großer zeitlicher Nähe erfolgender Antragstellung ist der Mitgliedstaat zustän-

dig, der für die Mehrheit der Familienangehörigen zuständig ist. Andernfalls trägt jener Mitgliedstaat 

die Verantwortung, der für das älteste Familienmitglied zuständig ist. 
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Im nächsten Schritt wird geprüft, ob es ein Visum oder einen Aufenthaltstitel gibt. Besitzt der:die An-

tragsteller:in einen gültigen Aufenthaltstitel oder ein gültiges Schengen-Visum, so ist der Mitgliedstaat, 

der den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, für die Prüfung des Asylantrags zuständig. 

Wenn es eine visumfreie Einreise war, ist jener Mitgliedstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags zu-

ständig, der jemanden ohne Visum einreisen ließ. Wenn der Asylantrag am Flughafen gestellt wurde, 

ist jener Mitgliedstaat zuständig, auf dessen Territorium im Transitbereich eines Flughafens der Antrag 

gestellt wurde. 

Auch wo Bedingungen für eine Überstellung in ein anderes Land erfüllt sind, muss eine Abschiebung 

nicht zwingend erfolgen (Art. 17 Abs. 1). Jeder Mitgliedstaat kann beschließen, die Zuständigkeit für die 

Durchführung des Asylverfahrens freiwillig zu übernehmen. Dies kann zum Beispiel bei besonders ver-

letzlichen Gruppen passieren.  

Sollten alle Anträge aufgrund der Zuständigkeit eines anderen EU-Mitgliedsstaates im Rahmen des 

Dublin Systems zurückzuweisen sein, gilt dies auch für die Minderjährigen der Familie. 

 

Gegen einen negativen Dublin-Bescheid kann innerhalb von sieben Tagen eine Beschwerde beim Bun-

desamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eingereicht werden. Das BFA übermittelt den Fall an das für 

die Beschwerde zuständige Bundesverwaltungsgericht (BVwG). 

Das BVwG entscheidet innerhalb von sieben Tagen über ein Aufenthaltsrecht während des Beschwer-

deverfahrens (aufschiebende Wirkung). Diese Frist beginnt aber ab dem tatsächlichen Einlangen der 

Akte beim BVwG zu laufen. 

Wird keine aufschiebende Wirkung (Aufenthaltsrecht während der Beschwerde) zuerkannt beziehungs-

weise verstreicht die Frist ohne Reaktion des BVwG, kann eine Abschiebung trotz laufender Be-

schwerde erfolgen. 

Wird einer Beschwerde stattgegeben, darf der:die Betroffene wieder nach Österreich einreisen und 

bekommt die weiße Karte. Aber: Nicht immer beginnt damit auch das inhaltliche Asylverfahren, mög-

licherweise waren nur Verfahrensfehler für die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend und das 

Dublin-Verfahren wird fortgesetzt. 

Wesentliche Aspekte betreffen Herausforderungen in der medizinischen Versorgung, den Zugang zum 

Asylverfahren und die Einhaltung grundlegender Verfahrensstandards wie den Einsatz professioneller 

Dolmetscher:innen, eine rechtsstaatliche Anhörung und wirksame Rechtsmittel. Zudem bestehen Defi-
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zite bei der Unterbringung und sozialen Unterstützung, sowie Risiken wie drohende Inhaftierung, Rei-

seunfähigkeit oder andere Hindernisse für eine Überstellung. Abschiebungen können sich außerdem 

negativ auf die psychische und/oder physische Gesundheit der Betroffenen auswirken. 

 

Es ist daher entscheidend, dass Informationen über gesundheitliche Beeinträchtigungen, einschließlich 

ärztlicher Atteste und Gutachten, den zuständigen Behörden weitergeleitet werden. Zur Untermaue-

rung einer Beschwerde können auch Erfahrungsberichte erstellt werden, die auf spezifische Probleme 

im Transitland hinweisen. 

 

Dublin Fristen 

Die Zuständigkeit eines Staates endet zwölf Monate nach dem Tag des (irregulären) Grenzübertritts. 

Das heißt, wenn zum Beispiel jemand irregulär in Italien eingereist ist und sich dann über Österreich 

und Deutschland bis Schweden durchgeschlagen hat und dort zwölf Monate nach seiner irregulären 

Einreise nach Italien einen Asylantrag gestellt hat, ist jedenfalls nicht mehr Italien zuständig. Ob Schwe-

den oder eines der anderen Transitländer zuständig ist, hängt davon ab, ob sich der:die Asylwerber:in 

nachweislich länger als fünf Monate in einem anderen Staat aufgehalten hat. In diesem Fall wäre dieser 

zuständig, beziehungsweise wenn es mehrere waren, jener Staat, in dem die Person sich zuletzt mehr 

als fünf Monate aufgehalten hat. (Art. 13) 

 

Wenn die Zuständigkeit eines anderen Dublin-Staates durch Indizien oder Beweismittel festgestellt 

wurde, muss Österreich diesen innerhalb von drei Monaten ersuchen, den:die betroffene:n Asylwer-

ber:in zu übernehmen. Wird aufgrund eines Eintrags in der Europäischen Fingerabdruckdatei (EURO-

DAC ) die Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates festgestellt, so hat Österreich zwei Monate Zeit, 

einen Antrag auf Rückübernahme zu stellen (im Falle von Schubhaft einen Monat). 

Nun hat der angefragte Staat zwei Monate (bei Dringlichkeit einen Monat, bei Schubhaft zwei Wochen) 

Zeit, auf das Aufnahmegesuch zu antworten. 

Antwortet der Mitgliedsstaat nicht fristgerecht, gilt Schweigen als Zustimmung, was die Verpflichtung 

nach sich zieht, die Person aufzunehmen und angemessene Vorkehrungen für die Ankunft zu treffen 

(Art. 22 Abs.). Der angefragte Staat wird, wenn er nicht reagiert, automatisch zuständig. Nun kann nach 

Abstimmung mit dem nun zuständigen Mitgliedstaat die Überstellung/Abschiebung innerhalb von 
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sechs Monaten erfolgen. Wird die Entscheidung bei Gericht bekämpft und deswegen der weitere Auf-

enthalt genehmigt, beginnt die Überstellungsfrist erst mit einer negativen Gerichtsentscheidung zu lau-

fen. Befindet sich der:die Betroffene in Strafhaft, verlängert sich die Frist auf maximal zwölf Monate, 

entzieht sich ein:e Asylwerber:in der Überstellung durch Flucht, verlängert sich die Frist auf 18 Monate. 

Es kann also, je nach Ausreizung diverser Fristen, bis zu zwei Jahre dauern, bis jemand von Österreich 

in einen zuständigen Dublin-Staat rückgeführt wird. In dieser Zeit wird keinerlei inhaltliche Entschei-

dung getroffen. Werden diese Fristen nicht eingehalten, fällt die Zuständigkeit an Österreich zurück.  

Hier nochmal alle Fristen: 

 

Für die Anfrage: 

¶ drei Monate 

¶ zwei Monate bei EURODAC 

¶ ein Monat bei Haft 

 

für die Antwort 

¶ zwei Monate 

¶ ein Monat bei Dringlichkeit 

¶ zwei Wochen: EURODAC-Treffer, Haft 

 

Frist für die Überstellung ab Zustimmung beziehungsweise Wegfall der aufschiebenden Wirkung 

¶ sechs Monate 

¶ zwölf Monate bei Strafhaft 

¶ 18 Monate bei Flucht 

 

Wird Schubhaft zur Überstellung angeordnet, muss nach sechs Wochen eine Enthaftung erfolgen. Die 

freiwillige Ausreise in den zuständigen Mitgliedstaat ist in der Praxis in Österreich nicht vorgesehen. 

Diese Familien werden während des Dublinverfahrens in einer Bundesbetreuungsstelle untergebracht 

ς in Traiskirchen oder einer anderen Einrichtung.  

 

Im Jahr 2023 stellte Österreich 685 Anträge auf Wiederaufnahme oder Rückübernahme sowie 195 Auf-

nahmeanträge für begleitete Kinderflüchtlinge an andere EU-Staaten. 
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Davon wurden 543 positiv und 233 negativ entschieden. Bei 126 Verfahren trat die Zuständigkeit eines 

anderen Mitgliedsstaates durch Nichtbeantwortung einΦ ½ǳŘŜƳ Ǝŀō Ŝǎ фт «ōŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ όα5ǳōƭƛƴ 

hǳǘάύΣ ŘƛŜ ƳŜƛǎǘŜƴ ƴŀŎƘ YǊƻŀǘƛŜƴ όоуύΣ ƎŜŦƻƭƎǘ Ǿƻƴ Deutschland. 

 

2023 wurden im Rahmen der Dublin-III-Verordnung bezüglich begleiteter Kinderflüchtlingen von ande-

ren EU-Mitgliedsstaaten 1.103 Gesuche auf Wiederaufnahme/Rückübernahme und 44 Gesuche auf 

Aufnahme an Österreich gestellt. Es wurden insgesamt 646 Gesuche positiv und 412 Gesuche negativ 

beantwortet. Bei 172 Verfahren trat die Zuständigkeit Österreichs durch Nichtbeantwortung ein.  

116 begleitete Kinder wurden im Rahmen der Dublin III Verordnung nach Österreich gebracht. Die 

meisten davon aus Deutschland (69) gefolgt von der Schweiz (38). 

 

3.5.2. Inhaltliches Asylverfahren 
 

Lǎǘ Řŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴΣ ōŜƪƻƳƳŜƴ !ǎȅƭǿŜǊōŜǊΥƛƴƴŜƴ ŘƛŜ αǿŜƛǖŜ YŀǊǘŜά ό!ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎōŜǊŜŎƘǘƛπ

gungskarte gemäß § 51 AsylG). Diese dokumentiert ein Aufenthaltsrecht während des Asylverfahrens.  

Quelle: BM.I 

 

Im inhaltlichen Asylverfahren werden die Asylgründe laut Asylgesetzt geprüft ς wie bei allen Schutzsu-

chenden. Geprüft wird 

¶ Asyl laut Genfer Flüchtlingskonvention 

¶ subsidiärer Schutz laut europäischer Menschenrechtskonvention 

¶ "Bleiberecht" - also die §§ 55, 56, 57 

 

Das Asylverfahren begleiteter Kinderflüchtlinge wird in der Regel als Familienverfahren (§ 34 AsylG), 

gemeinsam mit den Verfahren der Eltern geführt. Das bedeutet, dass die Verfahren unter einem zu 

führen, die Anträge von Familienangehörigen jedoch gesondert zu prüfen sind. Alle Familienangehöri-
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gen erhalten den gleichen Schutzumfang, wobei jede:r Asylwerber:in einen gesonderten Bescheid er-

hält. Je nach Alter bekommen Kinder mehr oder weniger viel davon mit, welche lebenswichtige Angele-

genheit für sie entschieden wird. 

Die BBU bietet kostenlose Rechtsberatung für die Familien im Verfahren vor dem BFA an. Es ist eine 

allgemeine Beratung zu anhängigen Verfahren und Verfahrensschritten, einschließlich einer objektiven 

Aufklärung über die Erfolgsaussichten. 

 

3.5.2.1. Einvernahme 
 

Im inhaltlichen Asylverfahren finden eine oder mehrere Einvernahmen statt.  

In den meisten Fällen werden Minderjährige nicht vor das BFA geladen und befragt. Es ist die Aufgabe 

der Eltern als Obsorgeberechtigte auch die fluchtrelevanten Gründe ihrer Kinder vorzubringen. Diese 

Vorgehensweise kann Vor- und Nachteile haben. Während eine Befragung für Minderjährige verstö-

rend sein kann, gibt es auch Jugendliche, die beispielsweise ihre Situation im Herkunftsland sehr gut 

darstellen können und sprachgewandter sind als ihre Eltern. 

 

Spezifisch bei begleiteten Kinderflüchtlingen ist ς so zeigte sich bei der UNICIF Österreich und asylkoor-

dination österreich Studie- dass sie im Rechtskontext häufig ihre Sichtbarkeit verlieren: Während 

Fluchtwaisen zumindest als eigenständige Partei anerkannt werden, sind begleitete Kinder meist nur 

α!ƴƘŅƴƎǎŜƭά ƛƘǊŜǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ {ŎƘǳǘȊ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴŘŜƴ 9ƭǘŜǊƴΦ CƻƪǳǎǎƛŜǊǳƴƎŜƴ ŀǳŦ YƛƴŘŜǊǊŜŎƘǘǎǾŜǊπ

letzungen beziehungsweise kinderspezifische Verfolgungsgründe verschwinden so rasch aus dem Blick-

feld. Das Recht auf Partizipation im Verfahren wird beschnitten, wenn Kinder gar nicht oder nicht kin-

ŘŜǊƎŜǊŜŎƘǘ ōŜŦǊŀƎǘ ōŜȊƛŜƘǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ōŜǊŀǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƻŘŜǊ ƛƘƴŜƴ ƛƳ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ŜƛƴŜ !Ǌǘ α{ŎƘƛŜŘǎǊƛŎƘπ

ǘŜǊΥƛƴƴŜƴŦǳƴƪǘƛƻƴά ȊǳƎŜǿƛŜǎŜƴ ǿƛǊŘ. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr Wissen um die 

Fluchtgründe der Eltern abgefragt wird (und dies im schlimmsten Fall der Aufklärung von Widersprü-

chen dienen soll) oder wenn beispielsweise aufgrund der westlichen Orientierung der Tochter die 

Schutzgewährung der gesamten Familie aus Afghanistan auf ihren Schultern lastet. Im Beratungs- und 

im Verfahrenskontext fehlt es tendenziell an kinderspezifischer Expertise, an Kinderbetreuung oder 

kindergerechten Beratungssettings ς Mithörer:innenschaft von nicht altersadäquaten Erzählungen der 

Eltern kann psychisch belastend sein. 
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Eine gesetzliche Rechtsvertretung gibt es im Verfahren in der ersten Instanz nicht. Also wenn sich Fami-

lien keine Anwält:innen leisten können oder wollen und auch keine kostenlosen Rechtsberatungsorga-

nisationen (Caritas, Diakonie, Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, etc.) aufgesucht wurden oder diese 

nicht mitgehen können, gibt es keine Rechtsvertretung vor dem BFA. 

 

3.5.2.2. Entscheidung erste Instanz und Beschwerde 
 

Der:Die Referent:in des BFA entscheidet auf Grund der Einvernahme, der Erstbefragung, möglichen Be-

weisen und Stellungnahmen. Die Entscheidung (Bescheid) wird der gesetzlichen Vertretung ς also bei 

begleiteten Kinderflüchtlingen den Eltern ς zugestellt. Da es ein Familienverfahren ist, bekommen alle 

in der Regel die gleiche Entscheidung. Jede:r aber einen eigenen Bescheid.  

Sollte die Entscheidung nicht entsprechend den Erwartungen ausfallen, besteht die Möglichkeit einer 

Beschwerde, über welche durch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) entscheidet. Die Beschwerde 

muss innerhalb von vier Wochen nach Zustellung (Hinterlegung) des Bescheids erhoben werden. Diese 

kann sich gegen einzelne Spruchteile richten (zum Beispiel nur gegen die Abweisung von Asyl, wenn 

subsidiärer Schutz positiv entschieden wurde), sie ist bei der Regionaldirektion des BFA, die den Be-

scheid ausgestellt hat, einzubringen und wird vom BFA an das BVwG weitergeleitet. Diese Beschwerde 

hat eine aufschiebende Wirkung (außer sie wird aberkannt). Das heißt, bis zur Entscheidung des Ge-

richts kann keine Abschiebung vollstreckt werden. Keine aufschiebende Wirkung kommt jenen Be-

schwerden zu, bei denen der Asylantrag als unzulässig zurückgewiesen wurde, wie etwa bei Folgean-

trägen (entschiedene Sache) oder wegen der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates (Dublin-Ent-

scheidung). Es kann vom BFA aber auch bei Abweisungen inhaltlich geprüfter Anträge die aufschie-

bende Wirkung aus bestimmten Gründen aberkannt werden. Die Schutzsuchenden sind somit weiter-

hin Asylwerber:innen. 

 

Bei der Beschwerde gibt es keine Anwält:innenpflicht. Die Familien könnte theoretisch selbst die Be-

schwerde schreiben, eine Rechtsberatungsorganisation beauftragen oder zu einem:einer Anwält:in ge-

hen. Rechtsberatungsstellen verlangen in der Regel kein Geld, Anwält:innen schon. Das müssen die Fa-

milien selbst bezahlen. 

Die BBU GmbH führt seit 1. Jänner 2021 die gesetzliche Rechtsberatung und Rechtsvertretung vor dem 

BFA (gemäß § 49 BFA-VG BGBl. I Nr. 87/2012) sowie vor dem Bundesverwaltungsgericht (gemäß § 52 

BFA-VG BGBl. I Nr. 87/2012 idgF) durch. Das ist für alle Schutzsuchenden kostenlos. Familien können 
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somit die BBU bezüglich Rechtsvertretung beauftragen. 

 

Die Rechtsberatung und Rechtsvertretung ist die gesetzliche Aufgabe der BBU. Daher beratet und ver-

tritt die BBU Personen im Asylverfahren beziehungsweise bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. In 

folgenden Verfahren stellt die BBU GmbH Rechtsberatung und Rechtsvertretung zur Verfügung: 

¶ Antrag auf internationalen Schutz (Zuerkennungs- beziehungsweise Aberkennungsverfahren), 

¶ Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Rückkehrentscheidung, Einreiseverbot, Ausweisung und 

Aufenthaltsverbot), 

¶ Schubhaft. 

 

Die BBU Rechtsberatung im Verfahren vor dem BVwG umfasst insbesondere 

¶ die Erörterung und Erklärung von behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen (Bescheid des 

BFA, Erkenntnis des BVwG) sowie relevanter rechtlicher Bestimmungen, 

¶ die Aufklärung über die Rechte und Pflichten der Klient:innen im Verfahren, 

¶ die Information über die persönliche Situation aus rechtlicher Sicht auf Grund der Angaben der 

Klient:innen sowie der Aktenlage (objektive Perspektivenabklärung unter Einbeziehung der 

maßgeblichen Rechtsprechung), 

¶ die Information in Hinblick auf das Recht auf Vertretung, 

¶ die Information zur verpflichtenden Rückkehrberatung. 

 

3.5.2.3. Beschwerdeverhandlung 
 

Oft gibt es eine mündliche Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Auch das BFA kann teil-

nehmen. Verhandlungen sind öffentlich. Am Ende der Verhandlung kann die:der Richter:in das Er-

kenntnis mündlich verkünden oder die Entscheidung später schriftlich ausfertigen. Das Gericht kann 

über die Beschwerde auch ohne mündliche Verhandlung entscheiden, etwa wenn in der Beschwerde 

keine Aspekte aufgezeigt werden, die zu einer anderen Entscheidung führen würden und das BFA aus-

reichende Ermittlungen durchführte. Für das Gericht gilt die Entscheidungsfrist von sechs Monaten. 

 

Das BVwG kann entweder 

¶ die Entscheidung des BFA bestätigen, also die Beschwerde abweisen, 
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¶ bei schweren Ermittlungsmängeln den Bescheid an das BFA zurückverweisen, damit es die not-

wendigen Verbesserungen durchführt und einen neuen Bescheid erlässt, 

¶ oder den Bescheid beheben und inhaltlich abändern, also Asyl, subsidiären Schutz zuerkennen 

oder ein Humanitäres Aufenthaltsrecht erteilen. 

 

Die Entscheidung des BVwG wird im Vergleich zum Bescheid des BFA sofort rechtskräftig und somit 

durchsetzbar. Gegen Entscheidungen des BVwG kann Revision an den Verwaltungsgerichtshof 

und/oder Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Diese können nur Rechtsan-

wält:innen einbringen. Da die Kosten sehr hoch sind, besteht die Möglichkeit, innerhalb von sechs Wo-

chen Verfahrenshilfe zu beantragen. 

Beide Rechtsmittel haben nicht automatisch aufschiebende Wirkung! Auch wenn eine Beschwerde 

oder Revision eingebracht wurde, kann abgeschoben werden. Nur wenn eines der Höchstgerichte die 

aufschiebende Wirkung zuerkennt, lebt der Abschiebeschutz wieder auf.  

 

Bei den Beschwerdeverhandlung können sich die Familien wieder von eigenen Anwält:innen vertreten 

lassen oder von einer Rechtsberatungsorganisation. Ansonsten vertritt die BBU. 

Die Rechtsvertretung im Verfahren vor dem BVwG umfasst: 

¶ die Beschwerdeerhebung 

¶ die Vorbereitung auf diese und die Vertretung bei der Verhandlung 

¶ das Verfassen von Stellungnahmen 

In persönlichen Gesprächen besprechen Rechtsberater:innen die individuelle Situation der Familie.  

 

3.5.2.4. Rechte und Status 
 

Wie bei unbegleiteten Kinderflüchtlingen werden auch bei begleiteten Kinderflüchtlingen beziehungs-

weise deren Familien die gleichen Spruchpunkte im Asylverfahren geprüft: 

¶ Asyl laut Genfer Flüchtlingskonvention 

¶ Subsidiärer Schutz laut der Europäischen Menschenrechtskonvention und 

¶ Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

 

Wenn es unterschiedliche Fluchtgründe von den Familienmitgliedern gibt, bekommt die Familie den 
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besten Schutz. Wenn zum Beispiel die Frau auf Grund der Tatsache, dass sie eine Frau ist und Asyl-

gründe hat, bekommt die gesamte Familie Asyl. Genauso kann es sein, wenn Kinder spezifische Flucht-

gründe haben. Das führt dazu, dass Mädchen unter Druck geraten, beispielsweise besondeǊǎ αǿŜǎǘƭƛŎƘά 

aufzutreten, weil damit der Aufenthaltsstatus der gesamten Familie davon abhängt. 

 

2023 wurde 8.410 begleiteten Kinderflüchtlingen rechtskräftig Asyl gewährt, davon waren 8.077 

rechtskräftig erstinstanzliche Entscheidungen. 1.118 begleiteten Kinderflüchtlingen wurde rechtskräftig 

subsidiärer Schutz gewährt, davon waren 1.074 rechtskräftig erstinstanzliche Entscheidungen. 449 be-

gleiteten Kinderflüchtlingen wurde 2023 rechtskräftig ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdi-

gen Gründen erteilt, davon waren 334 rechtskräftig erstinstanzliche Entscheidungen. Bei 533 erstin-

stanzlichen Entscheidungen waren alle drei Spruchpunkte negativ. 

 

3.5.2.5. Sozialleistungen 
 

Der Erhalt jener österreichischen Sozialleistungen, die auch dezidiert Kindern zugutekommen, ist erst 

nach positivem Abschluss des Asylverfahrens möglich. 

Während des laufenden Asylverfahrens haben Eltern für ihre Kinder keinen Anspruch auf Familienbei-

hilfe im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 (FLAG).40 Nach Gewährung von Asyl entsteht 

ein Anspruch auf Familienbeihilfe (gemäß § 3 Abs. 3 FLAG ) sowie für Kinder, denen ein Bleiberecht im 

Asylverfahren zuerkannt wurde (gemäß § 3 Abs. 2 FLAG iVm § 54 AsylG 2015). Für jene, denen der Sta-

tus des/der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, besteht ein Anspruch auf Familienbeihilfe 

nur, sofern sie keine Leistungen aus der Grundversorgung erhalten (§ 3 Abs. 4 FLAG). 

Eine rückwirkende Gewährung der Familienbeihilfe ist für nachgeborene Kinder möglich, sowie für 

Adoptiv- und Pflegekinder (§ 3 Abs. 5 FLAG). 

Für die Gewährung des Kinderbetreuungsgeldes gelten die gleichen Zugangsvoraussetzungen wie für 

die Familienbeihilfe; die entsprechenden Bestimmungen finden sich in § 2 Abs. 1 Z 5 Kinderbetreuungs-

geldgesetz (KBGG). 

Der Zugang zur bedarfsorientierten Mindestsicherung beziehungsweise Sozialhilfe ist in den jeweiligen 

Landesgesetzen geregelt. Während des laufenden Asylverfahrens besteht kein Anspruch auf diese 

Form der Sozialleistung. Asylwerber:innen erhalten lediglich Leistungen aus der Grundversorgung. 

 
40 Bundesgesetz vom 24. Oktober 1967 betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (Familienlastenausgleichsge-
setz 1967). 
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In Wien, Tirol und Vorarlberg können subsidiär Schutzberechtigte bedarfsorientierte Mindestsicherung 

beziehungsweise Sozialhilfe bekommen, in allen anderen Bundesländer bleiben subsidiär Schutzbe-

rechtigte in der Grundversorgung. In Wien, Tirol und Vorarlberg wird die Grundversorgung mit der So-

zialhilfe beziehungsweise der bedarfsorientierten Mindestsicherung aufgestockt.  

 

3.5.3. Rückkehrentscheidung und zwangsweise Rückführung 
 

Sind alle drei Spruchpunkte negativ, wird eine Rückkehrentscheidung geprüft. Bei einer Rückkehrent-

scheidung droht die Abschiebung. Die Familie muss bei einem rechtskräftig negativen Bescheid Öster-

reich verlassen. Tun sie das nicht freiwillig, droht die Abschiebung. Zur Durchsetzung der Abschiebung 

kann unter bestimmten Umständen Schubhaft verhängt werden, Familien sind in der Regel im Famili-

enanhaltezentrum (in der Zinnergasse im 11. Bezirk in Wien) untergebracht.  

Ist eine Abschiebung aus faktischen Gründen nicht möglich, zum Beispiel weil es keine Papiere vom 

Herkunftsland gibt, kann eine Duldungskarte beantragt werden. Diese verleiht aber weder ein Aufent-

haltsrecht noch berechtigt sie zur Aufnahme von Arbeit. Ein erneuter Asylantrag (Folgeantrag) kann 

eine Abschiebung nur dann verhindern, wenn noch kein Termin für die Abschiebung feststeht und 

neue Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt werden können. 

Eine Ausreise aus Österreich kann sowohl zwangsweise als auch freiwillig erfolgen. Zwangsweise ist 

dies nur nach rechtskräftig abgeschlossenem Verfahren möglich, eine freiwillige Rückkehr ist zu jedem 

Verfahrenszeitpunkt möglich. 

 

3.5.3.1. Aufenthaltsalternativen zum AsylG 
 

Aufenthaltsalternativen zum Asylgesetz gibt es hier kaum. Ein neuer Asylantrag kann eine Option sein, 

wenn sich die Voraussetzungen ändern. Oder es wird ein Aufenthaltstitel aus besonders berücksichti-

gunswürdigen Gründen beantragt, dieser kann auch ohne Asylantrag beantragt werden.  

Da diese aber auch im Asylverfahren geprüft werden, braucht es hier wesentliche Änderungen, sodass 

ein neuer Antrag sinnvoll ist.  

Alternative Visa, wie etwa ein Schüler:innenvisum setzen eine vorherige Ausreise voraus. Bei einer Ab-

schiebung steht dem oft ein Einreiseverbot entgegen. 
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3.5.3.2. Aberkennungen 
 

Die Aberkennungsgründe für Asyl und subsidiären Schutz wurden bereits oben im Kapitel der Flucht-

waisen erläutert. Auch bei begleiteten Kindern kommt es zur Aberkennungen, in der Regel im gesam-

ten Familienverbund.  

2023 wurden 526 Asylaberkennungsverfahren bei begleiteten Kinderflüchtlingen eingeleitet, daraus 

gab es 179 erstinstanzliche Aberkennungen ς die meisten (127) davon betrafen minderjährige mit 

Staatsbürger:innenschaft Russische Föderation. Wie viele davon rechtskräftige Aberkennungen waren, 

ist nicht zu erfahren. 78 Asyl-Aberkennungsverfahren wurden 2023 eingestellt.  

 

2023 wurden 99 Aberkennungsverfahren betreffend subsidiären Schutz bei begleiteten Kinderflüchtlin-

gen eingeleitet und 44 erstinstanzlich aberkannt. Die meisten davon (20) betrafen Minderjährige aus 

dem Irak. Wie viele davon letztendlich rechtskräftige Aberkennungen waren, lässt sich nicht sagen. 24 

Aberkennungsverfahren von subsidiärem Schutz wurden 2023 eingestellt. 

 

3.5.3.3. Abschiebungen 
 

Bei einem negativen Asylbescheid und einer damit verbundenen Rückkehrentscheidung erhalten Be-

troffene in der Regel eine Frist von 14 Tagen zur freiwilligen Ausreise. Reisen diese nicht freiwillig aus, 

droht die Abschiebung. In diesem Zusammenhang war Anfang des Jahres 2021 der Fall der 14-jährigen 

Tina medial präsent. Tina wurde in Österreich geboren und lebte zwölf Jahre hier, trotzdem wurde sie 

Anfang 2021 mit ihrer Familie nach Georgien abgeschoben. Der Fall Tina ist leider hier keine grausame 

Ausnahme. Abschiebungen von Familien sind leider Alltag. Der Fall Tina war dann auslösend dafür, dass 

das Justizministerium 2021 die Kindeswohlkommission einsetzte. 

 

Das Fremdenpolizeigesetz (§ 46 FPG) legt in Bezug auf Abschiebungen fest, dass Personen, gegen die 

eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Auf-

enthaltsverbot durchsetzbar ist, von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des 

BFA ausreisen müssen.  

Diese fremdenpolizeiliche Maßnahme wird mittels Zwang durchgeführt. Wenn bei Angehörigen die Vo-

raussetzungen für die Abschiebung gleichzeitig vorliegen, so ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die 

Auswirkungen auf das Familienleben so gering wie möglich bleiben. 
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Einer Abschiebung kann eine Anhaltung vorausgehen. Bei längerer Dauer als 48 Stunden handelt es 

sich um Schubhaft, wobei unmündige Minderjährige, somit unter 14-jährige, nicht in Schubhaft ange-

halten werden dürfen (§ 76 Abs. 1 FPG). Familien werden in der Regel im Familienanhaltezentrum in 

der Zinnergasse in Wien angehalten. Zum Anfragestichtag 31. Jänner 2024 waren keine Minderjährigen 

gemeinsam mit ihren Obsorgeberechtigten in Rückkehrberatungs- und Rückkehrverfahrenseinrichtun-

gen des Bundes untergebracht. 

 

Alternativ kann ein gelinderes Mittel angeordnet werden, hierbei handelt es sich um Anordnungen wie 

etwa in vom BFA bestimmten Räumen Unterkunft zu nehmen, sich in periodischen Abständen bei einer 

Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden oder eine angemessene finanzielle Sicherheit beim 

Amt zu hinterlegen (§ 77 Abs. 3 FPG). Im Jahr 2023 wurden 18 gelindere Mittel über begleitete Kinder-

flüchtlingen verhängt. 

 

Für Minderjährige, egal welchen Alters, sind Abschiebungen stets angsteinflößend. Neben der Umset-

zung von Maßnahmen mittels Zwangsgewalt handelt es sich hier nicht selten um Entscheidungen, die 

für sie nicht begreifbar sind. Oft haben Minderjährige bereits seit Jahren in Österreich eine neue Hei-

mat gefunden, gehen zu Schule, haben Freund:innen, sprechen die deutsche Sprache und empfinden 

Österreich als ihren Lebensmittelpunkt. Es handelt sich bei einer solchen fremdenpolizeilichen Maß-

nahmen um einen massiven Eingriff in die Rechte von Kindern. Eine äußerst sensible Kindeswohlabwä-

gung wäre hier besonders geboten. Gerade im Bereich eines etwaigen Bleiberechts wird viel zu selten 

auf Aspekte kindlicher Bedürfnisse und Entwicklungsperspektiven Rücksicht genommen. 

 

2023 gab es 67 Abschiebungen von Kindern (mit ihren Eltern). Die Zahlen des Innenministeriums listen 

die Staatsbürger:innenschaft der Abgeschobenen auf, nicht das Zielland. In der Regel werden hier die 

Personen aber in ihr Herkunftsland abgeschoben. Dublin-Rückführungen sind hier nicht mitinbegriffen. 

2023 fanden sechs Abschiebungen von armenischen Kindern statt, fünf von ungarischen Kindern, je 

zwei von Kindern aus Aserbaidschan und der Mongolei. Je eine Abschiebung gab es von Kindern aus 

Kolumbien, der Slowakei, Serbien, Indien, Syrien (nicht nach Syrien ς vermutlich in ein Drittland) und 

Bangladesch. Bei zwei weiteren Abschiebungen in die Staatsbürger:innenschaft nicht angegeben. 

Selbst im von der Pandemie betroffenen Jahr 2020 wurden 67 Kinder mit ihren Familien abgeschoben, 

2021 waren es 22 Kinder und 2022 waren es 37 Abschiebungen. 
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3.5.3.4. Freiwillige Rückkehr 
 

Die Entscheidung zu einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland betrifft jedes Jahr auch viele Min-

derjährige. Die freiwillige Rückkehr bietet den Vorteil, dass sie nicht unter Zwang abläuft und für die 

Minderjährigen weniger traumatisierend ist wie eine zwangsweise Außerlandesbringung. 

Die Entscheidung zu einem solchen Schritt liegt für Minderjährige meist bei den Eltern, also jenen Per-

sonen, welche die Obsorge innehaben und ausüben. Beim Großteil der Minderjährigen findet die Rück-

kehr gemeinsam mit einem oder beiden Elternteilen statt.  

Eine freiwillige Rückkehr kann nur in ein Land erfolgen, in welchem die Person auch ein Aufenthalts-

recht hat. Das ist für gewöhnlich lediglich das Herkunftsland. Problematisch wirkt sich der Wunsch aus, 

in ein Drittland freiwillig zurückzukehren, beispielsweise in ein anderes Fluchtland, in dem die Betroffe-

nen eine Zeit gelebt haben oder sich eventuell der andere Elternteil aufhält. Der Großteil der Rückkeh-

rer:innen reist durch IOM ς International Organisation für Migration ς unterstützt freiwillig aus. 

Die Unterstützung durch IOM wird unabhängig vom Status gewährt. Es gibt mögliche Unterstützungs-

leistungen vom BFA. Alle Personen mit negativem Verfahrensausgang und somit auch Eltern erhalten 

verpflichtend eine Rückkehrberatung von der BBU. 

Lƴ ƳŀƴŎƘŜ [ŅƴŘŜǊ ҍ ǿƛŜ {ȅǊƛŜƴ ҍ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ Lha ŘŜǊȊŜƛǘ ŜƛƴŜ ŦǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜ wǸŎƪƪŜƘǊ ƴƛŎƘǘΦ  

Im Jahr 2023 gab es 408 freiwillige Ausreisen von begleiteten Kinderflüchtlingen. 

Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortung 17166/AB, eigene Darstellung 
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3.5.4. Familienzusammenführung 
 

Seit Ende 2023 sind besonders viele Kinder mittels Familienzusammenführung nach Österreich gekom-

men. Das Thema Familienzusammenführung war 2024 politisch und medial von großer Bedeutung. 

2024 gab es einen großen Einbruch von Familienzusammenführungen, jedoch nicht wegen den medial 

kommunizierten Verschärfungen, sondern insbesondere wegen der veränderten Spruchpraxis zu Syrien 

ς es gibt nur mehr wenige Asylzuerkennungen, sondern vermehrt subsidiären Schutz. Hauptherkunfts-

länder sind Syrien, Afghanistan und Somalia. Im Jahr 2023 wurden 9.180 Asylanträge nach Einreisege-

stattungen aufgrund von Familienzusammenführung von Angehörigen Asylberechtigter oder subsidiär 

Schutzberechtigter gestellt. Von diesen Anträgen betrafen 6.390 Kinder, wobei 5.764 Kinder unter 14 

Jahre alt waren.  

Hierbei sind die Kinder für gewöhnlich einen längeren Zeitraum von der/den in Österreich lebenden 

Bezugsperson(en) getrennt. Die Einreise erfolgt meist mittels Flugzeug entweder direkt aus dem Her-

kunftsland oder aus einem Drittland. Die Abteilung Familienzusammenführung beim Roten Kreuz un-

terstützt alle Familienzusammenführungen nach dem Asylgesetz. Ende 2024 sind beim Roten Kreuz in 

etwa 7.000 Familienzusammenführungsverfahren offen. 

 

Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortung 17222/AB, eigene Darstellung 
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Die Zahl der Anträge auf Familienzusammenführung hängt von der Anzahl der Schutzgewährungen in 

den Vormonaten beziehungsweise Vorjahren ab. Die geringe Zahl im Jahr 2020 ist auf pandemiebe-

dingte Botschaftsschließungen zurückzuführen. Der Anstieg danach zeigt den folgenden Aufholbedarf 

sowie für 2023 die Aufarbeitung des Rückstaus bei Asylentscheidungen für syrische Geflüchtete. 

 

Quelle: BM.I parlamentarische Anfragebeantwortung 17222/AB, eigene Darstellung 

 

Auch Menschen, die mittels Familienzusammenführung nach Österreich kommen, müssen, sobald sie 

hier sind, einen Asylantrag stellen. In den Statistiken wird zwischen originären Asylanträgen und Asyl-

anträgen nach Einreisegestattungen unterschieden. Eine Einreisegestattung bedeutet, dass eine Anker-

person bereits in Österreich ist und auf einer Botschaft um Familienzusammenführung angesucht 

wurde. In den Zahlen der letzten Jahre zeigt sich, dass der Anteil an originären Asylanträgen 2024 stark 

zurückgegangen ist, während der Anteil an Einreisegestattungen im Vergleich stark gestiegen ist. 
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Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

Herausforderungen der Familienflucht 
 

Nicht alle Familien können gemeinsam flüchten. Oft machen sich Väter oder andere junge Männer al-

lein auf die beschwerliche und gefährliche Reise. Sobald sie in Sicherheit sind, setzen die Familien alles 

daran, um wieder vereint leben zu können. Wenn dies nicht auf legalem Weg möglich ist, müssen auch 

die anderen Familienmitglieder auf gefährlichen Fluchtwegen mit Unterstützung teurer Fluchthelfer:in-

nen flüchten. 

Asylberechtigte dürfen ihre Familienmitglieder nachholen, sobald sie einen positiven Asylbescheid er-

halten haben. Der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Statuszuerkennung bei der Botschaft 

eingelangt sein. Wird diese Frist versäumt, treten Erteilungsvoraussetzungen in Kraft: ein für die ganze 

Familie ausreichendes Einkommen, Krankenversicherung und ortsübliche Unterkunft. Für subsidiär 

Schutzberechtigte sind diese Erteilungsvoraussetzungen immer zu erfüllen. Zudem kann der Antrag 

erst drei Jahre nach der Statuszuerkennung gestellt werden. 

 

Stellen somit Angehörige von Asylberechtigten nicht innerhalb der drei-Monats-Frist ihren Einreisean-

trag oder handelt es sich um Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten, müssen folgende Voraus-

setzungen erfüllt werden: 
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¶ Kein Bezug von Mindestsicherung und regelmäßiges Einkommen abhängig von der Größe der 

Familie und der Höhe der Wohnungsmiete. Für ein Ehepaar sind das zurzeit (2024) 1.921,46 

Euro netto, dazu kommen für jedes Kind 187,93 Euro und die Miete und anderen finanziellen 

Verpflichtungen beispielsweise Kredite, abzüglich 359,72 Euro (sogenannte freie Station). 

¶ Außerdem muss der:die Schutzberechtigte nachweisen, dass die Wohnung, in der die Familie 

leben möchte, groß genug ist und eine Krankenversicherung besteht. 

¶ Die Verwaltungskosten (Konsulargebühren) eines Antrages liegen derzeit bei 200Euro pro Per-

son über sechs Jahren und 100Euro pro Kind unter sechs Jahren. 

 

 

Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 
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Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

 

Quelle: BM.I Asylstatistik, eigene Darstellung 

 

 












































































































